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VDV-KA  VDV-Kernapplikation 

VEP   Verkehrsentwicklungsplan 

VREM   Verkehrsbetrieb Rhein-Eifel-Mosel GmbH 

VRM   Verkehrsverbund Rhein-Mosel 

VRW   Verkehrsbetrieb Rhein-Westerwald GmbH 

VU   Verkehrsunternehmen 

VwV-StVO  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung  

WW   Westerwaldkreis 

ZOB   Zentraler Omnibusbahnhof 

ZÖPNV-Nord  Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz 

Nord 

(ZV) SPNV-Nord (Zweckverband) Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 

Nord 

(Z) VRT  (Zweckverband) Verkehrsverbund Region Trier 
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1. Grundlagen und Rahmenbedingungen 

Der Nahverkehrsplan (NVP) ist das zentrale Planungsinstrument zur Organisation und 

Gestaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Er dient der Vorgabe von An-

forderungen und Mindeststandards an den ÖPNV aufgrund festgelegter politischer 

Ziele. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrs-

leistungen als Aufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge sowie aufgrund sich wandelnder 

Bedingungen bzw. verändernder Verkehrsstrukturen ist dieser kontinuierlich weiterzu-

entwickeln. 

1.1 Rechtliche Grundlagen für den ÖPNV 

Die Fortschreibung des NVP basiert auf den rechtlichen Grundlagen des ÖPNV als allge-

meiner öffentlicher Personennahverkehr.  

Dieser untergliedert sich in den Schienenpersonennahverkehr mit Eisenbahnen (SPNV) 

und den Öffentlichen straßengebundenen Personenverkehr mit Straßenbahnen, Bus-

sen sowie alternativen Linienfahrzeugen (ÖSPV).  

Die für die einzelnen Betriebsarten maßgeblichen Grundlagen sind in den folgenden Ge-

setzen und Verordnungen enthalten: 

• EU-Verordnung VO (EG) Nr. 1370/20071, 

• Personenbeförderungsgesetz (PBefG)2, 

• Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)3, 

• Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (RegG)4, 

• Nahverkehrsgesetz – NVG (Rheinland-Pfalz)5. 

Bau und Betrieb des ÖPNV werden, je nach Verkehrsmittel, in spezifischen Verordnun-

gen geregelt. Dazu gehören vor allem: 

• Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung (EBO)6, 

• Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr 

(BOKraft)7. 

                                                                 

1 Europäisches Parlament und Europäischer Rat: Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste 

auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 

1007/70 des Rates. Amtsblatt der Europäischen Union, 03.12.2007, S. L315/1-L315/13; durch Ver-

ordnung (EU) 2016/2338 vom 14. Dezember 2016 geänderte Fassung der Verordnung (EG) 

1370/2007, in Kraft getreten am 24. Dezember 2017. 
2 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Personenbeförderungsgesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 7 

Absatz 4 des Gesetzes vom 11. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 119) geändert worden ist. 
3 Allgemeines Eisenbahngesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert wor-

den ist. 
4 Regionalisierungsgesetz vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378 ,2395), das zuletzt durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 20. April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 107) geändert worden ist. 
5 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz - NVG) vom 3. Feb-

ruar 2021. Letzte berücksichtigte Änderung: geändert durch § 85 des Gesetzes vom 7. Dezember 

2022 (GVBI. S. 413). 
6 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 8. Mai 1967 (BGBl. 1967 II S. 1563), die zuletzt durch 

Artikel 2 der Verordnung vom 5. April 2019 (BGBl. I S. 479) geändert worden ist. 
7 Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr vom 21. Juni 1975 

(BGBl. I S. 1573), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geän-

dert worden ist. 
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Daneben existieren eigene Betriebsordnungen z. B. für Stadt- und Straßenbahnen und 

Seilbahnen.  

Die Schülerbeförderung richtet ebenfalls spezielle Anforderungen an den ÖPNV. In 

Rheinland-Pfalz obliegt die Schülerbeförderung den kreisfreien Städten und den Land-

kreisen. 

Die jeweiligen rechtlichen Grundlagen sind: 

• Landesplanungsgesetz (LPlG)8, 

• Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG)9, 

• Satzung der Stadt Koblenz über die Schülerbeförderung10 und 

• Allgemeine Vorschrift über einen einheitlichen Verbundtarif im VRM11. 

In der Bundes- und Landesgesetzgebung ist der NVP rechtlich verankert. Er stellt darüber 

hinaus das Strategiepapier für den öffentlichen Verkehr in Deutschland gemäß der eu-

ropäischen Definition dar. Damit sind die nachfolgend benannten Rechtsgrundlagen 

maßgebend für die Funktion und Inhalte des NVP. 

1.1.1 Europaweiter Rechtsrahmen 

Die EU-Verordnung VO (EG) Nr. 1370/2007 – in der durch die Änderungsverordnung Nr. 

2016/2338 novellierten Fassung – ist das für den europäischen Binnenmarkt geltende 

Regelwerk zur Vergabe und Finanzierung von öffentlichen Personenverkehrsdiensten, 

d. h. die Gewährung von Ausgleichsleistungen oder ausschließliche Rechte an Verkehrs-

unternehmen für die Erbringung von Verkehrsleistungen. Die Verordnung beschreibt 

u. a. Anforderungen zur Festlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen im ÖPNV. 

Diese besagen, dass diese Verpflichtungen 

• nur von „zuständigen Behörden“ festgelegt werden können (in Deutschland die 

jeweiligen ÖPNV-Aufgabenträger), 

• auch kommerziell tragfähige Dienste (z. B. innerhalb eines vorhandenen Ver-

kehrsnetzes oder geplanten Linienbündels) umfassen dürfen, 

• verhältnismäßig sein müssen, 

• mit den politischen Zielen in Einklang stehen, die in „Strategiepapieren“ des 

ÖPNV aufgeführt werden (in Deutschland die Nahverkehrspläne). 

Es sind außerdem Veröffentlichungspflichten hier festgelegt: 

• für den Gesamtbericht über die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 

•  für die Vorabbekanntmachung der Vergabeabsicht von Personenverkehrsleis-

tungen. 

1.1.2 Rechtsrahmen in Deutschland 

Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) regelt den Marktzugang für Dienste zur Per-

sonenbeförderung in Deutschland. Zur Förderung des ÖPNV und dem Ausgleich der Ver-

kehrsinteressen siedelt das PBefG die Zuständigkeit zur Sicherstellung der ausreichen-

den Verkehrsbedienung im ÖPNV bei den von den Bundesländern benannten Behörden 

als den Aufgabenträgern an. Die Aufgabenträger haben dabei die jeweiligen Anforde-

rungen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes im NVP festzulegen. 

                                                                 

8 Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 10. April 2003, letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geän-

dert durch § 54 des Gesetzes vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283, 295). 
9 Schulgesetz Rheinland-Pfalz (SchulG) vom 30. März 2004, letzte berücksichtigte Änderung: zu-

letzt geändert durch § 80 des Gesetzes vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413). 
10 Richtlinien der Stadt Koblenz über die Schülerbeförderung mit Gültigkeit ab Schuljahr 2017/18; 

Satzung der Stadt Koblenz über die Schülerbeförderung vom 01.08.2017. 
11 Als Satzung vom Stadtrat der Stadt Koblenz im September 2014 beschlossen. 
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Im PBefG sind seit 2021 außerdem Klimaschutz und Nachhaltigkeit als Ziele für die Ge-

staltung des ÖPNV verankert. Im Rahmen der Genehmigungsarten wurden flexible Ride-

pooling-Dienste12 als Teil des gemeinwirtschaftlichen ÖPNV ergänzend zum Linienver-

kehr (Linienbedarfsverkehr) oder als kommerzielle Angebote des Gelegenheitsverkehrs 

(gebündelter Bedarfsverkehr) zusätzlich aufgenommen. Des Weiteren wurden Regelun-

gen über Mitwirkungs- und Berichtspflichten bei der Bereitstellung, Verarbeitung und 

Löschung von Mobilitätsdaten getroffen. 

Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) und das Gesetz zur Regionalisierung des öffent-

lichen Personennahverkehrs (RegG) geben keinen unmittelbaren Bezug zum NVP. Sie 

sind jedoch für den grundlegenden Gesamtkontext bei der ÖPNV-Planung zu berück-

sichtigen. Als wesentliche Vorgabe an die Nahverkehrsplanung ist in § 1 des RegG die 

ausreichende Verkehrsbedienung als öffentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge veran-

kert. 

1.1.3 Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz 

Das Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr, kurz: Nahverkehrsgesetz 

(NVG), liegt seit 2021 in novellierter Fassung vor. Es definiert die Landkreise und kreis-

freien Städte in Rheinland-Pfalz als Aufgabenträger für den ÖPNV, welche diese Aufga-

ben als Pflichtaufgabe „in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit“ zu erfül-

len haben. Dies umfasst die Planung, Gestaltung und Finanzierung des ÖPNV nach Maß-

gabe des Gesetzes. 

Das Land Rheinland-Pfalz erarbeitet und erlässt auf Grundlage des NVG den Landesnah-

verkehrsplan, welcher die Mindeststandards zur Erfüllung der Pflichtaufgabe für das ge-

samte Landesgebiet definieren soll. 

1.2 Zuständigkeiten und Aufgabenwahrnehmung 

1.2.1 Rolle der Stadt Koblenz 

Der Stadt Koblenz obliegt die Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV auf Linien innerhalb 

des Stadtgebietes. Außerdem ist die Stadt 

• Gesellschafterin der Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) mit Sitz und 

Stimme in deren Gesellschafterversammlung und 

• Mitglied des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 

Nord (ZV SPNV-Nord)13 mit Sitz und Stimme in dessen Verbandsversammlung. 

Die Stadt Koblenz stellt als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV den NVP 

für die Linienverkehre im eigenen Wirkungsbereich auf und schreibt diesen (nach Mög-

lichkeit) alle fünf Jahre oder bei Bedarf fort. 

1.2.2 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) 

Im VRM haben sich neben der kreisfreien Stadt Koblenz die Landkreise Altenkirchen, 

Ahrweiler, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück, Rhein-Lahn und 

Westerwaldkreis zu einem kommunalen Verkehrsverbund zusammengeschlossen. 

Zweck der Gründung des VRM im Jahr 1996 ist das Angebot eines einheitlichen Verbund-

tarifs im ÖPNV der Region. Der VRM grenzt an benachbarte Verkehrsverbünde in Rhein-

                                                                 

12 Mit Ridepooling-Diensten werden Fahrtanfragen gebündelt. Somit teilen sich mehrere Fahr-
gäste ein Fahrzeug bei ähnlichem Routenverlauf. 
13 bzw. künftig Mitglied des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz 
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land-Pfalz (Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund, Verkehrsverbund Region Trier), Nord-

rhein-Westfalen (Verkehrsverbund Rhein-Sieg, Verkehrsverbund Westfalen-Süd) und 

Hessen (Rhein-Main-Verkehrsverbund). 

1.2.3 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr RLP Nord (SPNV-Nord) 

Der für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) im Norden von Rheinland-Pfalz zu-

ständige Aufgabenträger ist der SPNV-Nord. Mitglieder des Zweckverbands sind neben 

dem Land, der Stadt Koblenz und den im VRM zusammengeschlossenen Landkreisen 

auch die Stadt Trier und Landkreise Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier-

Saarburg und Vulkaneifel. Die Zuständigkeit des Zweckverbandes SPNV-Nord umfasst 

bisher neben den Verkehrsleistungen im SPNV auch bestimmte, regional bedeutsame 

Buslinien („Regiolinien“). 

1.2.4 Land Rheinland-Pfalz 

Zuständig für den ÖPNV innerhalb der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist das Mi-
nisterium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM). Das MKUEM ist 

u. a. verantwortlich für die Aufstellung und Fortschreibung des Landesnahverkehrspla-

nes. 

Die Genehmigungsbehörde (in Rheinland-Pfalz: der Landesbetrieb Mobilität [LBM]) ent-

scheidet im Genehmigungswettbewerb über Zulässigkeit sowie Vorrang der eingegan-

genen eigenwirtschaftlichen Anträge14, erteilt Liniengenehmigungen (Konzessionen) 

und agiert als Aufsichtsbehörde für die gesetzliche und technische ordnungsgemäße 

Durchführung der Verkehre. Ein beschlossener NVP ist dabei im Rahmen der Abwägung 

als zentrales fachliches Instrument bei der Neu- oder Wiedererteilung von Liniengeneh-

migungen zu berücksichtigen. Außerdem hat die Genehmigungsbehörde für eine inte-

grierte Nahverkehrsbedienung (Verkehrskooperationen, Fahrplanabstimmung, Tarif-

verbund) zu sorgen. Bei seitens der Aufgabenträger initiierten gemeinwirtschaftlichen 

Verkehrsleistungen konzentrieren sich die Aufgaben der Genehmigungsbehörde auf die 

Erteilung und Koordinierungen der Liniengenehmigungen. 

1.2.5 Künftige ÖPNV-Organisationsstruktur 

Gemäß Nahverkehrsgesetz soll die Wahrnehmung der Aufgaben zur Planung, Gestal-

tung und Finanzierung des ÖPNV im Norden des Landes dem Zweckverband Schienen-

personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord übertragen werden, der dazu in „Zweckver-

band Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord“ (ZÖPNV-Nord) umbe-

nannt werden soll15. Die Mitglieder des neuen ZÖPNV-Nord entsprechen dabei den bis-

herigen Mitgliedern des SPNV-Nord.  

Die nachfolgend beschriebenen Schritte zur Neustrukturierung der ÖPNV-Organisation 

im Norden von Rheinland-Pfalz erfolgen nach in Kraft setzen der Verbandsordnung: 

• Der ZÖPNV-Nord führt u. a. als Vergabestelle – ggf. operativ umgesetzt durch 

eine regionale Geschäftsstelle – die Vergaben öffentlicher Dienstleistungsauf-

träge im Namen der Verbandsmitglieder durch und wickelt die öffentlichen 

Dienstleistungsaufträge mit den Verkehrsunternehmen ab, wobei Direktverga-

ben an eigene Unternehmen der Verbandsmitglieder (wie z. B. in der Stadt Kob-

lenz) hiervon unberührt bleiben sollen. 

                                                                 

14 Die Genehmigungsbehörde entscheidet über den „besseren Genehmigungsantrag“, wenn mehr 

als ein Verkehrsunternehmen den Betrieb ein und derselben Linie beantragt (Genehmigungswett-

bewerb). Die Behörde hat dabei einen vom Aufgabenträger beschlossenen Nahverkehrsplan, der 

den gesetzlichen Anforderungen entspricht, bei ihrer Abwägungsentscheidung zu berücksichti-

gen. 
15 gem. § 6 Abs. 1 NVG Rheinland-Pfalz 
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• Innerhalb des ZÖPNV-Nord sollen zwei Regionalausschüsse gebildet werden, 

Rhein-Mosel und Region Trier. Die Stadt Koblenz wird dann dem Regionalaus-

schuss Rhein-Mosel angehören, zusammen mit den Kreisen Ahrweiler, Alten-

kirchen, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-

Lahn-Kreis und Westerwaldkreis. Die Regionalausschüsse werden zuständig 

sein für die Gestaltung von Verbundtarifen, den Vertrieb, die Einnahmenauftei-

lung, Fahrgastinformation, Marketing und die Verkehrsplanung für den Zweck-

verband sowie ggf. weitere Aufgaben nach Maßgabe der Verbandsordnung des 

ZÖPNV-Nord. 

• Die VRM GmbH soll (analog zum VRT in der Region Trier) künftig auf Basis von 

Kooperationsverträgen mit dem ZÖPNV-Nord, welche die Zusammenarbeit re-

geln, als regionale Geschäftsstelle für den Vollzug der Aufgaben des Regional-

ausschusses Rhein-Mosel zuständig sein. 

• Außer der gegenseitigen (obligatorischen) Abstimmung benachbarter Aufga-

benträger bei der Erstellung der lokalen Nahverkehrspläne besteht nach dem 

Nahverkehrsgesetz ein Kooperationsgebot zur Gewährleistung der Koordinie-

rung, Organisation und Finanzierung des ÖPNV auch über die örtlichen Grenzen 

der jeweiligen Aufgabenträger hinaus.16 Dazu sind die Landkreise und kreis-

freien Städte zur kooperativen Mitwirkung bei betroffenen Verkehren ver-

pflichtet – mit dem Ziel, Bedienungslücken zu vermeiden bzw. zu schließen. 

• Wesentliche übergeordnete Grundlagen der Aufgabenwahrnehmung des 

ZÖPNV-Nord und des Regionalausschusses Rhein-Mosel bilden der Landesnah-

verkehrsplan (LNVP) in Verbindung mit dem zugrunde liegenden Finanzierungs-

rahmen, der insbesondere den Aufgabenträgern eine zukünftig planbare Aus-

gestaltung des ÖPNV als Pflichtaufgabe ermöglicht.  

1.2.6 Verkehrsunternehmen (Betreiber) 

Die Verkehrsunternehmen (VU) führen die Leistungen im straßengebundenen ÖPNV auf 

konzessionierten Linien bzw. im Rahmen genehmigter Linienbündel durch. Dies erfolgt 

entweder in eigener Verantwortung und auf eigenes unternehmerisches Risiko (eigen-

wirtschaftliche Verkehre) oder auf Bestellung im Auftrag eines oder mehrerer Aufgaben-

träger (gemeinwirtschaftliche Verkehre). 

Die Verkehrsleistungen des ÖSPV im eigenen Wirkungsbereich der Stadt Koblenz (Li-

nienbündel Stadtverkehr Koblenz) betreiben seit 13.12.2020 die Koblenzer Verkehrsbe-

triebe GmbH (koveb) als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Koblenz 

GmbH. Zum Linienbündel Stadtverkehr Koblenz gehört auch die abgehende Linie nach 

Vallendar und Bendorf bis zum Schloss Sayn (vgl. Tabelle 9). Seit August 2021 ist die 

koveb auch für den Betrieb des Festungsaufzuges Ehrenbreitstein verantwortlich. 

Die übrigen aus den umliegenden Landkreisen nach Koblenz einbrechenden ÖPNV-Li-

nien wurden – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – durch die benachbarten Aufga-

benträger im Ergebnis EU-weiter Ausschreibungen an unterschiedliche, regional tätige 

Verkehrsunternehmen vergeben (vgl. Tabelle 10). 

Gemäß dem novellierten NVG Rheinland-Pfalz soll ein regelmäßiger Austausch zwischen 

dem Land und den Zweckverbänden mit den Interessensverbänden der Verkehrsunter-

nehmen mit mindestens zwei Treffen pro Jahr institutionalisiert werden, um Expertise 

und Erfahrungen der Betreiber für Zusammenarbeit und Weiterentwicklung des ÖPNV 

besser nutzen zu können. Die Verkehrsunternehmen sollen im Rahmen der Verkehrs-

durchführung Land, Zweckverbände und Aufgabenträger insbesondere hinsichtlich 

neuer Technologien und bei der Optimierung des Gesamtsystems ÖPNV unterstützen. 

                                                                 

16 gem. § 14 Abs. 1 NVG Rheinland-Pfalz  
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1.3 Grundlagen des Nahverkehrsplans 

Mit Hilfe des NVP positioniert sich die Stadt Koblenz sowohl im Innenverhältnis (z.B. in-

nerhalb der Stadtverwaltung, der koveb als dem eigenem Verkehrsunternehmen und 

den politischen Gremien) als auch gegenüber Dritten (z.B. weiteren Verkehrsunterneh-

men, LBM, Nachbaraufgabenträgern, VRM, Zweckverband, Land Rheinland-Pfalz, sons-

tigen öffentlichen und privaten Organisationen sowie Bürgerinnen und Bürgern). 

Die Anforderungen der Aufstellung bzw. Fortschreibung des NVP ergeben sich aus den 

EU-weiten, bundesweiten und landesweiten rechtlichen Grundlagen. Darüber hinaus er-

füllt der NVP in der Alltagspraxis die Aufgabe, als zentrales Instrument zur Argumentati-

ons- und Entscheidungsfindung, etwa durch Genehmigungsbehörden, eingesetzt wer-

den zu können. 

Ein rechtskräftig beschlossener NVP kann während seiner Laufzeit im Bedarfsfall durch 

erneuten Beschluss der entsprechenden Gremien in bestimmten Punkten geändert oder 

ergänzt werden – bei wesentlichen Veränderungen in der Regel nach einer vorausge-

gangenen Anhörung zum jeweiligen Sachverhalt. Hierdurch kann der NVP auf einem ak-

tuellen Stand gehalten werden, sollten sich kurzfristig zusätzliche oder andere Rahmen-

bedingungen ergeben. Die während der Laufzeit des NVP vorgenommenen Änderungen 

oder Ergänzungen sind im Rahmen der nächsten umfassenden Fortschreibung zu be-

rücksichtigen. 

1.3.1 EU-weite Anforderungen 

Mit den neuen Auslegungsleitlinien der EU-Kommission17 zu der Verordnung über öf-

fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (VO (EG) Nr. 1370/2007) wer-

den Entscheidungsgrundlagen und Erwägungen, wie die Kommission die Bestimmungen 

der Verordnung rechtlich auslegt, zusammengefasst. Diese schaffen per se kein „neues 

Recht“, sind aber in Form der amtlichen Mitteilung der EU-Kommission als Hilfestellung 

für die Entscheidungspraxis der Gerichte und Vergabekammern zu verstehen und zu be-

achten.  

Hieraus ergeht die Kernaussage, dass Aufgabenträger bei künftigen Marktinterventio-

nen, d. h. der Definition von Anforderungen an Umfang und Qualität der Verkehrsleis-

tungen, die durch Verkehrsunternehmen nicht im eigenen wirtschaftlichen Interesse an-

geboten würden und der Gewährung von Ausgleichsleistungen oder ausschließlichen 

Rechten bedürfen, den Nachweis des Marktversagens zu erbringen haben. Zur Feststel-

lung von Marktversagen ist zumindest eine Bedarfsanalyse bzgl. der bestehenden und 

zukünftigen Nachfrage der ÖPNV-Nutzer obligatorisch erforderlich. Weitergehende 

Marktanalysen sind nur dann erforderlich, soweit für die zu analysierenden Verkehrs-

dienste das „Recht auf freien Zugang“ für die Verkehrsunternehmen besteht. Dies ist in 

Deutschland aufgrund des Verbots der Doppelgenehmigungen gemäß PBefG („Konzes-

sionsschutz“, auch bei eigenwirtschaftlichen Liniengenehmigungen) – was aus Sicht der 

EU-Kommission bereits eine Marktregulierung darstellt – in der Regel nicht der Fall.18 

Die Bedarfsanalyse soll Bestandteil von Strategiepapieren der Politik für den öffentli-

chen Verkehr sein, entsprechend dem qualifizierten Nahverkehrsplan. Methodisch kön-

nen die Erwartungen der ÖPNV-Nutzer auf Basis bisher vorliegender Daten, durch re-

präsentative Umfragen oder durch öffentliche Konsultationen festgestellt werden. Zu 

berücksichtigen sind sowohl die gegenwärtige als auch die künftige (prognostizierte) 

                                                                 

17 Veröffentlicht am 26.06.2023 im EU-Amtsblatt (2023/C 222/01), ersetzen Leitlinien aus 2014 
18 vgl. Dr. Deuster,  Jan: Marktversagen als neue Voraussetzung für ÖPNV-Interventionen – Was 

hat es damit auf sich? Vortrag beim 15. Deutschen Nahverkehrstag, Koblenz, 2024, unter: 

https://www.deutschernahverkehrstag.de/wp-content/uploads/2024/04/DNT2024_Vor-

trag_Deuster_Jan_EU-Auslegungsleitlinien.pptx (abgerufen am 11.11.2024) 
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ÖPNV-Nachfrage der Nutzer sowie die Nachfrage, die sich nach vernünftigem Ermessen 

aus politischen Zielen zusätzlich ergeben kann (z. B. der Förderung des Klima- und Um-

weltschutzes, der regionalen Kooperation, der öffentlichen Gesundheit oder des sozia-

len Zusammenhalts).  

Bei der Vorabbekanntmachung einer Vergabeabsicht, aber auch bei Erlass einer (neuen) 

allgemeinen Vorschrift muss die Bedarfsanalyse bereits vor der Entscheidung (dem 

förmlichen Gremienbeschluss) vorliegen. Insofern muss i. d. R. der Nahverkehrsplan 

(inkl. der Bedarfsanalyse) vor einer solchen Entscheidung mindestens aktualisiert wer-

den! 

1.3.2 Bundesweite Anforderungen 

Mit dem Nahverkehrsplan (NVP) ist eine tragfähige und finanziell realistische Grundlage 

für die Ausgestaltung des ÖPNV zu schaffen und ein abgestimmtes Vorgehen zu sichern. 

Im NVP sollen die bestehenden bzw. noch zu entwickelnden verkehrlichen Verflechtun-

gen Berücksichtigung finden. Ziele und Rahmenvorgaben für das betriebliche Leistungs-

angebot und dessen Finanzierung sind im NVP aufzuführen.  

Der NVP bildet somit den Rahmen für die Entwicklung des ÖPNV. Die bundesweiten Auf-

gabenstellungen an den NVP sind der folgenden Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1: Bundesrechtliche Anforderungen an den NVP 

Rechts-
quelle 

Aufgaben/Anforderungen an NVP 

PBefG § 8 

(3) 

Der AT definiert i. d. R. in einem NVP: 

• Anforderungen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebotes, 

• Anforderungen an die Umweltqualität, 

• Vorgaben für eine verkehrsmittelübergreifende Integration der Verkehrs-

leistungen. 

Der NVP hat zu berücksichtigen: 

• Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen,  

• Ziel einer vollständigen Barrierefreiheit für die Nutzung des ÖPNV bis zum 

01.01.2022 (Ausnahmen von dieser Frist sind im NVP konkret zu benennen 

und zu begründen). 

Bei der Aufstellung des NVP sind frühzeitig zu beteiligen bzw. anzuhören und 

deren Interessen angemessen und diskriminierungsfrei zu berücksichtigen: 

• Vorhandene Verkehrsunternehmen, 

• Behindertenbeauftragte oder Behindertenbeiräte, 

• Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Fahrgäste 

und Fahrgastverbände. 

 

1.3.3 Landesweite Anforderungen 

Darüber hinaus werden die Aufgaben und Anforderungen an den NVP im landesrechtli-

chen Rahmen konkretisiert. Das novellierte Nahverkehrsgesetz (NVG Rheinland-Pfalz) 

setzt hierzu Leitziele und macht nähere Vorgaben in den Themenfeldern Grundversor-

gung, Barrierefreiheit, ÖPNV und Klimaschutz, Vorrangsystem in der Mobilität, Raum- 

und Landesplanung, landesübergreifende Angebote, Entwicklung und Ausbau des 

ÖPNV, Leistungsmerkmale und Verbundtarife (s. Kap. 3.1.1). 
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1.3.4 Konsequenz für die Stadt Koblenz 

Der NVP bildet den Rahmen für die weitere ÖPNV-Entwicklung in der Stadt Koblenz. Da-

bei werden z.B. Vorgaben zu Leistungsumfang und Taktstruktur sowie Anschlusspriori-

täten für die Linienfahrpläne definiert. Der NVP geht nicht weiter auf betriebliche Ein-

zelheiten, wie die konkrete Fahrplangestaltung, die Fahrzeugumlauf- und Dienstplanung 

sowie tarifliche Details, ein. Erst im Fall von Vergabeverfahren werden Fahrplan- und 

Qualitätsvorgaben i. d. R. als verbindlicher Teil der Leistungsbeschreibung durch die 

Vergabestelle konkretisiert. 

1.3.5 Strategische Umweltprüfung 

Unter bestimmten Umständen ist für den lokalen Nahverkehrsplan eine strategische 

Umweltprüfung gemäß Landesgesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchzu-

führen19. Dies betrifft im Bereich der Nahverkehrsplanung ausschließlich rahmenset-

zende Festlegungen zum Bau von Bahnstrecken für den Öffentlichen Verkehr außerhalb 

des Eisenbahnrechts oder i. S. d. PBefG mit jeweils zugehörigen Betriebsanlagen20.  

Für die Stadt Koblenz ist diese mögliche Anforderung nach aktuellem Stand nicht von 

Bedeutung. Eine strategische Umweltprüfung ist daher im Rahmen des vorliegenden 

NVP nicht vorzunehmen. 

1.4 Beteiligung und Kooperation 

1.4.1 Vorgaben zur Beteiligung 

Entsprechend den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben hat der Aufstellungs- bzw. 

Fortschreibungsprozess des NVP unter Beteiligung der örtlich tätigen Verkehrsunter-

nehmen. Die Beteiligung umfasst außerdem die Anhörung des Behindertenbeauftragten 

bzw. des Behindertenbeirates sowie der Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch 

eingeschränkten Fahrgäste und Fahrgastverbände. Des Weiteren werden benachbarte 

Aufgabenträger, der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord) sowie der 

Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) in die Beteiligung mit einbezogen. 

1.4.2 Ausgestaltung der Beteiligung durch die Stadt Koblenz 

Der Beteiligungsprozess wurde in mehreren Schritten und Phasen durchgeführt: 

• Während der Bearbeitungsphase regelmäßiger Austausch (Arbeitstreffen) zwi-

schen der Stadtverwaltung Koblenz und der koveb als eigenem Verkehrsunter-

nehmen (zu den Schwerpunktthemen betreffend das Linienbündel Stadtver-

kehr Koblenz sowie den barrierefreien Ausbau und die Gestaltung der Halte-

stelleninfrastruktur im Stadtgebiet); 

• zu einem noch frühen Zeitpunkt der Bearbeitungsphase die Beteiligung mit den 

örtlich tätigen Verkehrsunternehmen (DB Regio Bus Mitte GmbH / Scherer Rei-

sen Omnibusgesellschaft mbH, DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, Dillschnitter 

GmbH & Co. KG, Griesar Reisen GmbH, koveb, KVG Zickenheiner GmbH, Rhein-

Mosel-Verkehrsgesellschaft mbH (RMV), Verkehrsbetriebe Mittelrhein – Ver-

kehrsbetrieb Rhein-Eifel-Mosel (VREM), Verkehrsbetrieb Rhein-Westerwald 

GmbH (VRW)), den benachbarten lokalen Aufgabenträgern (Landkreis Mayen-

Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Wester-

waldkreis), dem SPNV-Nord der VRM GmbH; 

                                                                 

19 vgl. Anlage 2 Nr. 2.1 LUVPG vom 22. Dezember 2015 
20 vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 LUVPG vom 22. Dezember 2015  
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• im weiteren Verlauf der Bearbeitungsphase die Beteiligung mit dem Behinder-

tenbeauftragten der Stadt Koblenz, je einem Mitglied des Seniorenbeirates und 

des Jugendrates, der Lokalen Agenda 21 der Stadt Koblenz und des Fahrgast-

beirates, je einer Vertreterin/einem Vertreter des „Der Kreis Club Behinderter 

und ihrer Freunde e.V.“, des Verkehrsclub Deutschland KV Mittelrhein e.V. 

(VCD) und der Industrie- und Handelskammer (IHK), des SPNV-Nord und der 

VRM GmbH sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtratsfraktionen 

in der Zahl entsprechend der Fraktionsstärke und gemäß der Besetzung im Aus-

schuss für Stadtentwicklung und Mobilität; 

• nach Vorlage des Anhörungsentwurfs zunächst eine interne Beteiligungsrunde 

mit den beim Thema ÖPNV betroffenen Fachämtern sowie dem städtischen 

Verkehrsunternehmen koveb;  

• anschließend ein Anhörungsverfahren zur Beteiligung der für das Stadtgebiet 

Koblenz zuständigen Organisationseinheiten und Beauftragte der kommunalen 

Spitzenverbände, der Unternehmensverbände, der Fahrgast- und Umweltver-

bände, der Verbände der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 

Menschen, dem Behindertenbeauftragten der Stadt Koblenz, den Gewerk-

schaften, der Industrie- und Handelskammer, der regionalen Planungsgemein-

schaft, dem Seniorenbeirat und Jugendrat der Stadt21 sowie zusätzlich der Öf-

fentlichkeit via Webseite der Stadt Koblenz (Möglichkeit zum Download des An-

hörungsentwurfs und Abgabe von Lob, Kritik und Anregungen für alle Bürgerin-

nen und Bürger der Stadt sowie weitere Interessierte). 

Alle im Rahmen des Anhörungsverfahrens kontaktierten Stellen und Organisationen 

sind im Anhang D aufgeführt. Im Vorfeld des Anhörungsverfahrens sowie der Beschluss-

fassung des NVP erfolgen jeweils Vorstellung und Beratung im Ausschuss für Stadtent-

wicklung und Mobilität. 

1.4.3 Ablauf der Beteiligung zur Fortschreibung des NVP 

Nachfolgend aufgelistete Arbeits- und Beteiligungstermine wurden während der Bear-

beitungsphase durchgeführt (s. Tabelle 2). 

Tabelle 2: Übersicht Arbeits- und Beteiligungstermine 

Datum Termin Teilnehmerkreis 

23.05.2023 Auftaktbesprechung koveb 

18.07.2023 Abstimmungstermin koveb 

26.09.2023 Abstimmungstermin koveb 

30.11.2023 Abstimmungstermin koveb 

12.03.2024 Abstimmungstermin koveb 

14.05.2024 Beteiligungstermin Verkehrsunternehmen, Nachbar-Aufgabenträger, 
SPNV-Nord und VRM 

18.07.2024 Abstimmungstermin koveb 

05.09.2024 Abstimmungstermin koveb 

24.09.2024 Beteiligungstermin Beauftragte, Beiräte, Verbände, Stadtratsfraktio-
nen, koveb und VRM 

05.02.2025 Abstimmungstermin koveb 

12.03.2025 Abstimmungstermin koveb 

04.06.2025-
09.07.2025 

Anhörungsverfahren Anzuhörende Stellen bzw. Organisationen, weitere 
Öffentlichkeit via Webseite der Stadt Koblenz 

15.07.2025 Abstimmungstermin koveb 

29.07.2025 Abstimmungstermin koveb 

26.08.2025 Abstimmungstermin koveb 

                                                                 

21 gem. § 12 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 5 NVG Rheinland-Pfalz    
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2. Bestandsanalyse 

Im Rahmen der Bestandsanalyse werden die bestehende Raum- und Verkehrsstruktur, 

insbesondere die ÖPNV-Angebotsstruktur, für die Stadt Koblenz dargestellt. Aus der 

Analyse und den sonstigen ermittelten Informationen/Daten können darüber hinaus die 

Bestandssituation und vorhandene Schwachstellen aufgezeigt werden, mit dem Ziel, 

diese im Rahmen der weiteren Konzeption soweit wie möglich abzubauen. 

2.1 Abgrenzung des Nahverkehrsraums 

Karte 1: Räumliche Abgrenzung und Gliederung der Stadt Koblenz 
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Der eigene Wirkungsraum der Stadt Koblenz als ÖPNV-Aufgabenträger lässt sich zum 

einen räumlich gliedern, insbesondere durch Rhein und Mosel, zum anderen organisa-

torisch bzw. nach zugeordneten Linien abgrenzen. Die räumliche Abgrenzung umfasst 

das gesamte Stadtgebiet von Koblenz, statistisch untergliedert in 30 Stadtteile22 

(siehe Karte 1).  

Eine Unterteilung der Stadtteile nach weiteren analytischen Gliederungsebenen, z. B. 

statistische Bezirke, ist für den Zweck des NVP als Rahmenplan nicht erforderlich und 

bleibt somit weitergehenden Detail- und Entwicklungsplanungen für den ÖPNV vorbe-

halten. Zur Analyse der Raumstruktur und der Angebotsqualität wurden die ausgewie-

senen Stadtteilgrenzen gleichzeitig als Verkehrszellen definiert. 

2.2 Strukturdaten 

Im folgenden Kapitel werden die Bestandsinformationen zur Raum- und Verkehrsstruk-

tur der Stadt Koblenz übergreifend ermittelt und zusammengefasst. 

2.2.1 Raumstruktur 

Die Stadt Koblenz (Lage: nördliche Breite 50°21‘ N / östliche Länge 7°35‘ E)23 liegt als 

nördlichstes Oberzentrum von Rheinland-Pfalz am Zusammenfluss von Mosel und 

Rhein. Das Stadtgebiet grenzt nordöstlich an den Westerwaldkreis, östlich an den Rhein-

Lahn-Kreis und ist ansonsten größtenteils vom Landkreis Mayen-Koblenz umgeben (vgl. 

Karte 2). 

Die rheinland-pfälzische Landesplanung und die regionale Raumordnung gliedern die 

Stadt Koblenz in die Planungsregion Mittelrhein/Westerwald. Die nächstgelegenen 

Oberzentren in der Umgebung sind Mainz und Trier (Rheinland-Pfalz), Bonn, Köln und 

Siegen (Nordrhein-Westfalen) sowie Wiesbaden, Wetzlar und Frankfurt am Main (Hes-

sen). Karte 3 stellt die wesentlichen Merkmale der Lage von Koblenz und der überregio-

nalen Raumstruktur dar. 

                                                                 

22 Statistisches Jahrbuch der Stadt Koblenz 2023 – KoStatIS: Kapitel Kleinräumige Gliederung. 
23 KoStatIS: Kapitel Lage und Flächennutzung. https://www.koblenz.de/downloads/aemter-und-

eigenbetriebe/statistikstelle/querschnitt/jahrbuch/jahrbuch-2023.pdf?cid=356x (letzter Abruf 

12.04.2024) 
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Karte 2: Lage Stadt Koblenz24 

 

 

                                                                 

24 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – KoStatIS: www.statistik.rlp.de/fileadmin/doku-

mente/datenkompass/ergebnisse/datenblatt/bev/111.pdf (letzter Abruf März 2024). 
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Karte 3: Raum- und Siedlungsstruktur 

 

 

Die Siedlungsstruktur der Stadt Koblenz ist, trotz der besonderen Lage an zwei Flüssen 

und der starken Höhenunterschiede, untergliedert in dichte, städtisch geprägte Besied-

lung im Innenstadtbereich und dünnere, vorstädtisch bis dörflich geprägte Besiedlung 

in den Außenbereichen. 

Die folgende Tabelle 3 gibt einen Überblick zur Flächennutzung in der Stadt Koblenz. 
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Tabelle 3: Flächennutzung nach Anteilen in den Stadtteilen25 

Stadtteil 
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Altstadt 1,3 26 % 7,1 % 16,7 % 18,4 % x 0,1 % 22,5 % 

Arenberg 6,5 10,4 % 1,2 % 2,7 % 4,9 % 32,8 % 47,2 % 0,1 % 

Arzheim 4,3 10,8 % 0,1 % 2,7 % 4,9 % 29,5 % 49,4 % 0,4 % 

Asterstein 1,7 30 % 0,6 % 9,2 % 13,0 % 21,1 % 15,4 % 0,0 % 

Bubenheim 3,3 12,1 % 7,1 % 7,4 % 14,1 % 54,5 % 3,6 % 0,1 % 

Ehrenbreitstein 1,7 17,2 % 1,0 % 9,4 % 8,0 % 21,2 % 18,2 % 14,1 % 

Goldgrube 1,1 24,9 % 3,7 % 26,9 % 34,0 % 0,7 % 2,4 % x 

Güls 8,3 12,9 % 2,0 % 3,7 % 7,2 % 43,9 % 24,4 % 5,7 % 

Horchheim 1,2 38,3 % 0,9 % 16,7 % 18,2 % 0,4 % 7,0 % 17,1 % 

Horchheimer Höhe 7,5 6,0 % 3,2 % 2,1 % 4,4 % 17,1 % 58,8 % 0,0 % 

Immendorf 2,5 11,0 % 0,2 % 1,3 % 3,5 % 36,1 % 47,2 % 0,2 % 

Karthause Flugfeld 0,9 48,5 % 0,5 % 12,9 % 15,4 % x 9,0 % x 

Karthause Nord 0,8 62,4 % 0,3 % 13,1 % 17,8 % x 2,9 % x 

Karthäuserhofgelände 17,3 2,9 % 0,3 % 1,5 % 2,4 % 1,8 % 90,5 % 0,3 % 

Kesselheim 6,0 9,6 % 32,0 % 8,0 % 8,3 % 30,0 % 4,0 % 8,0 % 

Lay 2,6 12,1 % 0,1 % 3,5 % 4,2 % 23,3 % 44,5 % 11,9 % 

Lützel 3,5 20,7 % 15,5 % 15,4 % 18,7 % 0,4 % 2,7 % 10,4 % 

Metternich 4,7 26,7 % 5,0 % 6,6 % 12,3 % 26,0 % 7,8 % 7,3 % 

Mitte 0,6 38,8 % 6,3 % 22,7 % 8,6 % 0,2 % 0,0 % 16,3 % 

Moselweiß 2,0 20,6 % 2,8 % 8,8 % 16,8 % 12,2 % 14,8 % 21,1 % 

Neuendorf 1,4 32,7 % 13,7 % 17,8 % 12,0 % 3,0 % 5,9 % 12,1 % 

Niederberg 2,0 21,8 % 1,5 % 7,9 % 11,5 % 19,9 % 17,4 % 6,1 % 

Oberwerth 1,3 18,6 % 6,7 % 9,1 % 25,4 % 0,3 % 7,7 % 29,8 % 

Pfaffendorf 1,0 30,4 % 5,0 % 14,8 % 10,5 % 0,7 % 1,1 % 36,4 % 

Pfaffendorfer Höhe 1,2 38,6 % 0,7 % 11,5 % 9,2 % 7,9 % 18,6 % 0,2 % 

Rauental 1,8 25,0 % 17,2 % 16,3 % 11,4 % x 0,0 % 18,9 % 

Rübenach 12,9 8,9 % 3,1 % 3,4 % 7,6 % 65,4 % 10,3 % 0,1 % 

Stolzenfels 2,6 5,2 % 2,0 % 5,3 % 6,2 % 1,0 % 58,3 % 22,1 % 

Süd 1,4 25,5 % 5,5 % 23,0 % 10,4 % 1,0 % 24,0 % 5,9 % 

Wallersheim 1,9 22,3 % 32,8 % 8,0 % 9,4 % 1,7 % 4,3 % 19,7 % 

Stadt Koblenz 105,3 13,9 % 5,3 % 6,1 % 8,4 % 33,7 % 5,5 % 23,7 % 

 

2.2.2 Bevölkerung  

Im Jahr 2024 lebten laut KoStatIS insgesamt 115.030 Einwohner (EW) in der Stadt Kob-

lenz. Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von ca. 1.095 EW/km². Damit liegt die 

Stadt Koblenz unter den größten Städten des Landes auf dem 3. Rang (vgl. Tabelle 4).  

                                                                 

25 Strukturatlas 2020 - KoStatIS: https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/statistische-infor-

mationen/strukturatlas/ (letzter Abruf Dezember 2023). 
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Tabelle 4: Einwohner der größten Städte in Rheinland-Pfalz 202326 

    Stadt Einwohner 
Veränderung 

zum NVP 2018 
(gerundet in %) 

Fläche 
[km²] 

EW-Dichte 
[EW/km²] 

Mainz 222.889 4,95% 97,73 2280,7 

Ludwigshafen 176.110 6,27% 77,43 2274,4 

Koblenz 115.097 1,51% 105,25 1093,6 

Trier 112.737 3,24% 117,06 963,1 

Kaiserslautern 101.486 2,62% 139,7 726,5 

Zu den absoluten Bevölkerungszahlen je Stadtteil (2024), mit der Veränderung gegen-

über dem Vorjahr 2023 und den jeweiligen Werten der Einwohnerdichte, s. Karte 4. 

Bei Betrachtung der einzelnen Stadtteile weist Metternich mit rd. 10.400 Personen die 

meisten Einwohner auf, während mit rd. 380 die wenigsten Einwohner im Stadtteil Stol-

zenfels zu verzeichnen sind. Am dichtesten besiedelt sind die Stadtteile Güls (ca. 5.600 

EW/km²) und Goldgrube (ca. 5500 EW/km²). Die geringste Siedlungsdichte weisen die 

Stadtteile Ehrenbreitstein (ca. 120 EW/km²) und Stolzenfels (ca. 90 EW/km²) auf. 

In den meisten Koblenzer Stadtteilen ist in den vergangenen Jahren ein anhaltender Be-

völkerungszuwachs zu beobachten. Spitzenreiter in der positiven Entwicklung waren 

2024 im Vergleich zu 2023 die Stadtteile Oberwerth mit einem Zuwachs von gut 14,0 % 

und Niederberg mit 12,0 % Zuwachs. Einen Bevölkerungsrückgang von ca. -5,0 % ver-

zeichneten dagegen die Stadtteile Immendorf und Wallersheim. 

Wie sich der Demografiespiegel, also die Klassifizierung der Bevölkerung nach Alters-

gruppen, für die einzelnen Stadtteile darstellt, kann Tabelle 5 entnommen werden. 

Die „jüngsten“ Stadtteile von Koblenz sind Neuendorf und die Pfaffendorfer Höhe. Die 

prozentuale Verteilung der jüngeren Generation verhält sich wie folgt: 

• Neuendorf: unter 3 Jahre: 3,2%, 3-6 Jahre: 3,3%, 6-15 Jahre: 11,1% 
• Pfaffendorfer Höhe: unter 3 Jahre: 3,0%, 3-6 Jahre: 3,6%, 6-15 Jahre: 11,5%. 

Zu den weiteren Stadtteilen mit höheren Anteilen von Kindern und Jugendlichen gehö-

ren Asterstein, Arzheim, Bubenheim, Horchheimer Höhe, Karthause Flugfeld, Nieder-

berg und Oberwerth. Typisch „mittlere“ Stadtteile mit starken Anteilen an Erwachsenen 

im berufsfähigen Alter sind die Altstadt (42,3%), Ehrenbreitstein (31,5%), Lützel (34,7%), 

Mitte (42,1%) und Süd (36,5%). Stadtteile mit einer „älteren“ Bevölkerungsstruktur sind 

die Stadtteile Karthäuserhofgelände (31,1%) und Stolzenfels (32,7%). 

Eine zunehmende Alterung der Gesellschaft weisen die Stadtteile Stolzenfels und Kart-

häuserhofgelände auf. Hier dominiert mit überdurchschnittlichen Werten der Anteil der 

über 65-jährigen. Zu den „durchschnittlichen“ Stadtteilen, die am meisten die Altersver-

teilung der Gesamtstadt wiederspiegeln, gehören Moselweiß und Rauental. Innerhalb 

dieser Stadtteile sind keine besonderen Ausreißer von unter- oder überdurchschnittli-

chen Werten vorzufinden. 

                                                                 

26 Kommunalstatistik und Stadtforschung Koblenz – Stand 2025 
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Karte 4: Einwohnerdichte der Stadt Koblenz (EW/km²) 
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Tabelle 5: Bevölkerung in Koblenz nach Altersgruppen27 

Stadtteil 
Einwohner  

(31.12.2024) 
in 

%* 

0-3 3-6 6-15 15-25 25-45 45-65 > 65 

davon in % 

Altstadt 5.650 6,7% 2,0% 1,6% 4,2% 13,3% 42,3% 20,6% 16,0% 

Arenberg 2.811 1,5% 2,1% 2,4% 8,9% 11,6% 20,4% 27,2% 27,5% 

Arzheim 2.123 -0,3% 2,6% 3,0% 9,5% 8,3% 23,6% 27,2% 25,8% 

Asterstein 2.942 0,7% 1,9% 2,5% 9,9% 9,7% 20,5% 26,9% 28,7% 

Bubenheim 1.474 5,5% 2,8% 2,1% 9,1% 9,6% 26,2% 27,7% 22,5% 

Ehrenbreitstein 2.019 -3,1% 2,3% 2,2% 7,6% 9,9% 31,5% 29,0% 17,5% 

Goldgrube 4.769 4,7% 2,3% 2,9% 6,7% 9,0% 30,9% 23,3% 24,8% 

Güls 6.154 2,4% 2,3% 2,4% 7,7% 10,4% 25,9% 27,0% 24,3% 

Horchheim 3.234 2,0% 1,8% 2,3% 6,9% 7,8% 26,5% 28,9% 25,8% 

Horchheimer Höhe 2.005 -3,4% 2,1% 2,2% 5,9% 6,9% 25,9% 29,3% 27,6% 

Immendorf 1.289 -5,4% 1,9% 2,7% 8,7% 8,5% 21,5% 28,7% 27,9% 

Karthause Flugfeld 5.956 2,9% 2,6% 3,7% 10,5% 12,2% 25,1% 21,7% 24,3% 

Karthause Nord 3.236 -1,1% 1,9% 2,3% 7,3% 9,9% 27,2% 27,3% 24,1% 

Karthäuserhofgelände 2.161 -1,4% 1,9% 2,3% 7,4% 9,5% 21,1% 26,6% 31,1% 

Kesselheim 2.607 0,5% 2,0% 3,1% 7,7% 9,6% 26,6% 28,8% 22,1% 

Lay 1.769 0,7% 2,8% 2,8% 8,4% 8,0% 26,0% 24,9% 27,2% 

Lützel 8.825 5,2% 2,8% 3,0% 8,8% 12,8% 34,7% 21,8% 16,2% 

Metternich 10.369 1,0% 2,1% 2,1% 6,0% 12,8% 32,1% 22,6% 22,4% 

Mitte 4.047 5,6% 2,1% 2,0% 4,6% 13,6% 42,1% 20,1% 15,4% 

Moselweiß 3.482 3,0% 2,6% 2,1% 6,7% 13,2% 32,4% 22,6% 20,4% 

Neuendorf 5.935 0,1% 3,2% 3,3% 11,1% 13,3% 28,4% 24,1% 16,7% 

Niederberg 3.370 11,7% 3,0% 2,8% 8,8% 11,1% 31,6% 24,2% 18,5% 

Oberwerth 1.586 14,6% 3,1% 2,8% 7,0% 7,4% 23,8% 30,6% 25,3% 

Pfaffendorf 2.932 -0,2% 2,6% 1,9% 7,2% 8,0% 29,6% 27,2% 23,5% 

Pfaffendorfer Höhe 2.819 -8,5% 3,0% 3,6% 11,5% 9,7% 23,9% 27,4% 21,0% 

Rauental 5.149 0,7% 2,2% 1,9% 6,3% 10,5% 32,0% 23,7% 23,4% 

Rübenach 5.415 5,1% 2,8% 3,2% 8,4% 10,4% 29,8% 25,6% 19,9% 

Stolzenfels 379 -6,2% 1,6% 1,3% 7,1% 6,1% 25,6% 25,6% 32,7% 

Süd 7.078 -1,0% 2,2% 2,1% 6,1% 10,6% 36,5% 23,6% 18,9% 

Wallersheim 3.445 -4,0% 1,9% 2,4% 7,8% 10,9% 25,5% 27,1% 24,4% 

Stadt Koblenz 115.030 1,6% 2,3% 2,5% 7,8% 10,2% 28,3% 25,7% 23,2% 

*Veränderung im Vergleich zu 2016 

 

                                                                 

27 Eigene Auswertung auf Grundlage Kommunalstatistik und Stadtforschung Koblenz – Stand 2024 
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2.2.3 Schule und Ausbildung 

Die Tabelle 6 enthält eine Auflistung der Schulen im Stadtgebiet Koblenz, unterteilt nach 

Schulform, Stadtteil und Anzahl der Schülerinnen und Schüler. 

Tabelle 6: Liste der Schulen in Koblenz28 29 

Stadtteil Schulform Name 

Sc
h

u
lja

h
r 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

Sc
h

u
lja

h
r 

2
0

2
3

/2
0

2
4

 

Altstadt Grundschule GS St. Castor 110 120 

Arenberg Grundschule GS Arenberg 73 127 

Arzheim Grundschule GS Arzheim 84 87 

Asterstein Grundschule GS Asterstein 149 144 

Ehrenbreitstein Grundschule GS Ehrenbreitstein 57 51 

Goldgrube Grundschule GS Pestalozzi 120 173 

Güls Grundschule GS Koblenz-Güls 177 202 

Horchheim Grundschule 
GS Horchheim (Joseph-Mendelssohn-

Schule) 95 107 

Immendorf Grundschule GS Immendorf (St. Christophorus) 56 47 

Karthause Grundschule GS am Löwentor 93 104 

Karthause Grundschule GS Neukarthause 296 336 

Kesselheim Grundschule GS Kesselheim 79 90 

Lay Grundschule GS Lay 51 66 

Lützel Grundschule GS Lützel (Regenbogen Grundschule) 213 267 

Metternich Grundschule GS Metternich-Oberdorf 168 150 

Metternich Grundschule GS Metternich-Rohrerhof 71 97 

Moselweiß Grundschule GS Moselweiß 109 136 

Neuendorf Grundschule GS Neuendorf (Willi-Graf-Grundschule) 328 339 

Niederberg Grundschule GS Niederberg 94 129 

Pfaffendorf Grundschule GS Pfaffendorf 81 89 

Pfaffendorfer Höhe Grundschule 
GS Pfaffendorfer Höhe  

(Balthasar-Neumann-Schule) 
154 189 

Rauental Grundschule GS Freiherr vom Stein 183 153 

Rübenach Grundschule GS Rübenach 202 240 

Süd Grundschule GS Schenkendorf 322 333 

Wallersheim Grundschule GS Wallersheim 163 137 

  Zwischensumme Grundschule 3.528 3.913 

                                                                 

28 Stadt Koblenz: KoStatIS (Stand Februar 2025) 
29 Schulentwicklungsberichte: https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/statistische-informa-

tionen/bildung-und-kultur/#accordion-1-0 (letzter Abruf Februar 2025, aktuellste öffentlich zu-

gängliche Berichte für das Schuljahr 2023/2024) 
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Stadtteil Schulform Name 

Sc
h

u
lja

h
r 

2
0

1
7

/2
0
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8
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2
0

2
3

/2
0

2
4

 

Altstadt Realschule plus Clemens-Brentano-/Overberg RS plus 562 524 

Asterstein Realschule plus Albert-Schweitzer-RS plus 205 226 

Goldgrube Realschule St. Franziskus Schule 517 516 

Karthause Realschule plus RS plus auf der Karthause 519 536 

Neuendorf Realschule plus Goethe-RS plus 400 380 

  Zwischensumme Realschule (plus) 2.203 2.182 

Altstadt Gymnasium Görres-Gymnasium 561 577 

Asterstein Gymnasium Gymnasium auf dem Asterstein 639 661 

Innenstadt Gymnasium Bischöfliches Cusanus-Gymnasium 871 845 

Innenstadt Gymnasium Eichendorf-Gymnasium 774 758 

Innenstadt Gymnasium Hilda-Gymnasium 979 886 

Innenstadt Gymnasium Max-von-Laue-Gymnasium 860 770 

Karthause Gymnasium Gymnasium auf der Karthause 909 904 

  Zwischensumme Gymnasium 5.593 5.401 

Metternich IGS IGS Koblenz 767 827 

          

Asterstein Förderschule FS am Bienhorntal 133 178 

Innenstadt Förderschule FS Diesterweg 102 104 

Neuendorf Förderschule FS Hans-Zulliger 83 125 

  Zwischensumme Förderschule 318 407 

Goldgrube BBS öffentlich BBS Wirtschaft 3.288 2.939 

Moselweiß BBS öffentlich BBS Technik Carl-Benz 2.524 2.460 

Moselweiß BBS öffentlich 
BBS Gewerbe und Haushalt Julius-Wegeler 

mit Außenstelle Karthause 
2.968 2.815 

  Zwischensumme BBS öffentlich* 8.780 8.214 

Goldgrube BBS privat DAA Private Fachhochschule 52 0 

Innenstadt BBS privat Hildegard-von-Bingen-Schule 215 224 

Innenstadt BBS privat 
Fachoberschule an der  

Realschule plus St. Franziskus 
105 91 

Moselweiß BBS privat Ludwig-Fresenius-Schulen 57 77 

Südliche Vorstadt BBS privat Dr. Zimmermannsche Wirtschaftsschule 215 152 

  Zwischensumme BBS privat* 644 544 

*Schuljahr 2020/2021 

Die Schulstandorte innerhalb der Stadt Koblenz sind, farblich unterteilt nach Schulform, 

in der nachfolgenden Karte 5 dargestellt. 
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Karte 5: Schulstandorte 

 

 

Die Stadtteile Altstadt, Mitte, Süd und Goldgrube weisen die meisten Schulstandorte 

auf. In Mitte fehlt eine eigene Grundschulversorgung, ebenso wie in Bubenheim, Kart-

häuserhofgelände, Stolzenfels und der Horchheimer Höhe, sodass hier ein erhöhter Be-

förderungsbedarf für Grundschulkinder entsteht.  

Der Schulstandort Moselweiß verfügt über den größten Anteil an Schülerinnen und 

Schülern. Dicht gefolgt von den Schulstandorten Goldgrube und Mitte. Die Schulstand-

orte Altstadt, Karthause Flugfeld und Asterstein verfügen über die nächst größeren Zah-

len (vgl. Karte 6). 



Fortschreibung Nahverkehrsplan 2025 für die Stadt Koblenz 

 Seite 31 von 230  

Karte 6: Verteilung Schüler im Stadtgebiet Koblenz 

 

 

2.2.4 Erwerbsbeschäftigung 

Insgesamt liegt der Anteil der Arbeitnehmer innerhalb der Bevölkerung (am Wohnort) 

im Stadtgebiet von Koblenz bei 41,5 Personen je 100 EW. Zum Vergleich30: 

• der Bundesdurchschnitt liegt bei 41 Beschäftigten je 100 EW und 

• in Rheinland-Pfalz sind 39 Menschen je 100 EW beschäftigt. 

                                                                 

30 https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Footer/Top-Produkte/Gemeindedaten-sozi-
alversicherungspflichtig-Beschaeftigter-Nav.html (Letzter Abruf: Februar 2025) 
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Die größte Dichte an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten besteht in den Stadttei-

len wie nachfolgend dargestellt, jeweils in Bezug auf den Wohnort als auch den Arbeits-

ort der Beschäftigten. 

Beschäftigte Bevölkerung (am Wohnort): 

• Altstadt mit 47 Beschäftigten (je 100 EW), 

• Mitte und Süd mit 45 Beschäftigten (je 100 EW)  

• Kesselheim mit 42 Beschäftigten (je 100 EW). 

Ein- und Binnenpendelnde (am Arbeitsort): 

• Kesselheim mit 480 Beschäftigten (je 100 EW) 

• Bubenheim mit 216 Beschäftigten (je 100 EW) 

• Rauental mit 196 Beschäftigten (je 100 EW). 

Die geringste Dichte an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten besteht in den Stadt-

teilen wie im Folgenden dargestellt, wiederum in Bezug auf den Wohnort und den Ar-

beitsort der Beschäftigten. 

Beschäftigte Bevölkerung (am Wohnort): 

• Asterstein mit 30 Beschäftigten (je 100 EW), 

• Karthäuserhofgelände mit 31 Beschäftigten (je 100 EW) und 

• Arenberg mit 32 Beschäftigten (je 100 EW). 

Ein- und Binnenpendelnde (am Arbeitsort): 

• Arzheim mit 1,2 Beschäftigten (je 100 EW) 

• Lay mit 2,5 Beschäftigten (je 100 EW) 

• Niederberg mit 2,6 Beschäftigten (je 100 EW). 

Im Vergleich zur Dichte an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sind die meisten 

Arbeitnehmer in den nachfolgenden aufgeführten Stadtteilen zu verzeichnen. 

Beschäftigte Bevölkerung (am Wohnort): 

• Metternich (4.027) 

• Lützel (3.475) 

• Süd (3.270) 

• Altstadt (2.656). 

Ein- und Binnenpendelnde (am Arbeitsort): 

• Kesselheim (12.581) 

• Rauental (10.177) 

• Altstadt (9.708) 

• Süd (4.838). 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort, sowie der jewei-

lige Anteil Beschäftigter je 100 EW sind in Karte 7 dargestellt. Die Anzahl der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort, sowie der jeweilige Anteil Beschäftigter 

je 100 EW sind in der Karte 8 dargestellt.31 32 

                                                                 

31 Arbeitnehmer am Wohnort: https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/statistische-infor-

mationen/stadtteilsteckbriefe/ (letzter Abruf Februar 2025, Daten 2023) 
32 Arbeitnehmer am Arbeitsort: Stadt Koblenz - Statistik (letzter Abruf August 2025, Daten 2023) 
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Karte 7: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort 
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Karte 8: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 
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2.2.5 Nutzungsstruktur (Wohnen, Arbeiten, Ausbildung) 

Als Bezugsbasis zur Ableitung von Empfehlungen zur ÖPNV-Erschließungsqualität und 

Angebotsgestaltung in einem Verkehrsraum bietet sich eine Unterteilung nach räumli-

cher Dichteniveaus an. Die Nutzungsdichte je Stadt oder Gemeinde wird nach dem Ver-

band Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in Einwohnern, Beschäftigten sowie Schü-

lern und Studierenden (Einwohner, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, kurz EAA) pro 

km² angegeben.33 Diese statistischen Größen werden bundesweit einheitlich für alle 

Städte und Gemeinden erfasst und liegen somit als vergleichbare Werte vor. Nicht her-

angezogen werden weitere Kennwerte wie z. B. Kaufkraft (Einzelhandel), Besucherzah-

len von Freizeiteinrichtungen oder Übernachtungszahlen, die bisher nicht einheitlich er-

hoben werden. 

Demnach verfügt die Stadt Koblenz insgesamt über einen Nutzungsdichte-Wert von rd. 

2.131 EAA/km², dies entspricht in Bezug auf die Gesamtstadt einer „hohen bis sehr ho-

hen Nutzungsdichte“. 

Im Maßstab des (groß-)städtischen Umfelds wurde für die kleinräumigere Betrachtung 

und den Vergleich der Nutzungsdichte die Skalierung gegenüber der vom VDV vorge-

nommenen Einteilung34 angepasst und auf die Stadtteilebene übertragen. Demnach 

werden folgende Dichtestufen abgeleitet: 

• Geringe Nutzungsdichte: < 150 EAA/km² (entfällt für Stadt Koblenz, da 

   alle Stadtteile über diesem Wert liegen) 

• Mittlere Nutzungsdichte:  150 bis < 1.000 EAA/km² 

• Hohe Nutzungsdichte:  1.000 bis 12.000 EAA/km² 

• Sehr hohe Nutzungsdichte: > 12.000 EAA/km² (Kernzone). 

Mit nachfolgender Karte 9 wird auf Basis dieser Skalierung das ermittelte Niveau der 

Nutzungsdichte jedes statistischen Stadtteils der Stadt Koblenz dargestellt. 

Ergänzend wurden in einer weiteren Analyse für alle Stadtteile auch die EAA-Werte er-

mittelt, die sich nicht auf die Gesamtfläche jedes Stadtteils gemäß dem VDV-Ansatz be-

ziehen, sondern auf die jeweils tatsächlich genutzten Flächen. Insgesamt zeigen sich da-

bei nur bei einzelnen Stadtteilen leichte Schwankungen (geringe Auf- oder Abwertun-

gen) mit Ausnahme des Karthäuserhofgeländes. Hier besteht nur ein geringer Anteil des 

Gesamtgebiets aus genutzter Fläche, darunter die Hochschule Koblenz. Daher ist hier 

bei entsprechenden Schlussfolgerungen von einer Bedeutung auszugehen, die einer hö-

heren Einstufung entspricht als in der Karte angegeben. 

 

                                                                 

33 VDV-Schrift 4 - 01/2019 Verkehrserschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV - 

Kapitel 3 Kriterien der Erschließung.  
34 Der VDV unterteilt nach Werten kleiner 150 EAA/km² (geringe Nutzungsdichte), 150 bis 300 

EAA/km² (mittlere Nutzungsdichte) und größer 300 EAA/km² (hohe bis sehr hohe Nutzungs-

dichte). Diese Skalierung ist auf die Betrachtung und den Vergleich eher ländlich geprägter Regio-

nen mit kleinen und mittelgroßen Städten und Gemeinden hin ausgerichtet. 
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Karte 9: Nutzungsdichte (EAA) nach Stadtteilen [EAA/km2] 
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2.2.6 Wirtschaft und Versorgung 

Die Wirtschafts- und Versorgungsinfrastruktur wird durch Arbeitsplatzstandorte (Pro-

duktion und Dienstleistung) und Versorgungsschwerpunkte (z.B. Einkaufen, Gesund-

heitswesen, Behörden) gekennzeichnet.  

Die gewerblichen Schwerpunkte im Stadtgebiet befinden sich im Norden und Nordosten 

der Stadt jeweils in den Stadtteilen Rübenach, Metternich, Bubenheim, Kesselheim, 

Neuendorf, Wallersheim und Lützel. In Bubenheim und Lützel sind zudem zahlreiche 

Großverbrauchermärkte und Fachmarktzentren angesiedelt. Nördlich an das Stadtge-

biet angrenzend beherrschen ebenfalls großflächige Industrie-, Gewerbe- und Einzel-

handelsbetriebe die Nutzungen. In der Innenstadt werden Einzelhandelsflächen nicht 

gesondert aufgelistet. (siehe Karte 10). 

Karte 10: Industrielle und gewerbliche Schwerpunkte der Stadt Koblenz 
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Dieser industrielle und gewerbliche Schwerpunkt im Stadtgebiet führt zu einer Fülle an 

Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitgebern. Zu den größten in Koblenz ansässigen privat-

wirtschaftlichen Arbeitgebern gehören die folgenden Betriebe mit an die insgesamt 

15.000 Beschäftigten35 (siehe Karte 11): 

Karte 11: Top-Arbeitgeber der Stadt Koblenz 

 

 

                                                                 

35 IHK Rheinland-Pfalz (Daten 2023): https://www.ihk.de/blueprint/servlet/re-

source/blob/6012530/d6cb29a45ad167b7cca80d59169e6a25/groesste-arbeitgeber-bezirk-kob-

lenz-data.pdf (Letzter Abruf März 2024). 
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2.2.7 Freizeit und Tourismus 

Insgesamt bietet die Stadt Koblenz ein breites Spektrum städtischer Freizeit- und 

Sporteinrichtungen an36. Koblenz zählt zu den ältesten Städten Deutschlands und bietet 

neben Kirchen auch Burgen, Schlösser und historische Stadthäuser an (siehe Karte 12). 

Karte 12: Sehenswürdigkeiten der Stadt Koblenz37 

 

 

                                                                 

36 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/freizeit_sport/k52_sport-_und_baederamt.html (letz-

ter Abruf März 2024) 
37 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/leben-in-koblenz/sport/sport-und-baederverwaltung/ 

(letzter Abruf März 2024) 
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Das Festungssystem in Koblenz ist Teil des UNESCO-Welterbes Oberes Mittelrheintal 

und im UNESCO-Förderprogramm für Welterbestätten aufgenommen. Das Projekt „Fes-

tungsstadt Koblenz“ setzt sich als Ziel das militärhistorische Erbe für eine zeitgemäße 

Nutzung, auch in Hinblick auf die kommende Bundesgartenschau (BUGA) 2029, herzu-

richten.  

Umfassende Maßnahmen zum Erhalt und zur Erschließung der Festung Ehrenbreitstein 

und dessen Umfeld wurden bereits um das BUGA-Jahr 2011 erfolgreich realisiert. 

Seit dem Jahr 2018 sind folgende weiteren Projekte im Rahmen der „Festungsstadt Kob-

lenz“ umgesetzt worden bzw. befinden sich in der (weiteren) Umsetzung:  

• Fort Asterstein und Festungspark in Asterstein 

• Feste Kaiser Franz mit Festungspark in Lützel  

• Fort Konstantin, Teil des Festungssystems Kaiser Alexander, auf der Karthause. 

Somit bilden sich die Stadtteile Asterstein, Lützel und Karthause als dezentrale Entwick-

lungsstandorte auch für den kulturhistorisch-touristischen Bereich sowie zum Zweck der 

Naherholung aus. 

Auch der sportliche Aspekt in der Stadt Koblenz ist breit aufgestellt. Es steht ein umfas-

sendes Angebot an Sporteinrichtungen zur Verfügung (siehe Karte 13): 

• Stadion Oberwerth 

• Fechthalle 

• 40 Sporthallen 

• neun vereinseigene Turnhallen 

• 28 Sportplätze 

• 75 Tennisplätze 

• neun Schützenplätze 

• fünf Bootshäuser 

• Reitsportanlage 

• zwei Hallenbäder 

• ein Freibad und die 

• EPG Arena (bis 31.12.2024: CGM Arena). 

Zusätzlich zu den oben genannten Hallenbädern wurde das neue Hallenbad „Moselbad“ 

in der Pastor-Klein-Straße in Rauental am 25.08.2024 eröffnet. Hierzu werden zwei neue 

Bushaltestellen eingerichtet (Inbetriebnahme vsl. im Jahr 2025) und rund 96 Stellplätze 

für Fahrräder zur Verfügung gestellt.  

Weiterhin schreitet die Entwicklung des Sport- und Freizeitparks „Uferpark Schartwie-

senweg“ in Lützel voran. Die Schwerpunkte werden auf eine Bezirkssportanlage und 

Kleingartenanlage gesetzt. Momentan befinden sich an diesem Standort in die Jahre ge-

kommene Sportanlagen, die lediglich den Vereinsmitgliedern zur Verfügung stehen, und 

private Kleingärten. 

Genauso vielfältig wie das touristische Angebot stellt sich das Angebot an Übernach-

tungsmöglichkeiten in Koblenz dar. Bei den Übernachtungen im Jahr 2023 verhält es sich 

folgendermaßen:  

• Die Stadt Koblenz verfügt über 51 Beherbergungsstätten mit 5.723 Betten. Da-

rin sind ab dem Jahr 2020 Campingplätze mit ihren Stellplätzen inbegriffen.  

• Betrachtet man nur die Hotellerie, beläuft sich die Summe auf 23 Betriebe und 

2.115 Betten.   

• In der Sommersaison stieg die Bettenauslastung bis zu 60 % an. (Stand: Dezem-

ber 2024). 
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• Insgesamt wurden 891.227 Übernachtungen erfasst, wovon rund 158.003 

Übernachtungen auf ausländische Gäste zurückfielen. Im Durchschnitt verwei-

len die Gäste 2,05 Tage in Koblenz (Anteil ausländischer Gäste: 1,91 Tage)38 

(Stand: Dezember 2024).   

Karte 13: Städtische Freizeit- und Sportinfrastruktur 

 

 

                                                                 

38 Statistisches Jahrbuch der Stadt Koblenz 2024: https://www.koblenz.de/rathaus/verwal-

tung/statistische-informationen/jahrbuch/ (letzter Abruf 13.02.2025) 
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2.2.8 Verkehr 

Die Zugangspunkte zum öffentlichen Verkehr im Stadtgebiet (Bus, Bahn, Schiff/Fähre, 

Seilbahn, Festungsaufzug), multimodale Angebote (Taxi, Carsharing, Bikesharing) sowie 

die übergeordneten und wichtigen regionalen Verkehrswege in und um Koblenz sind in 

Karte 14 dargestellt. 

Koblenz verfügt mit dem Hauptbahnhof über einen Knotenpunkt im nationalen und in-

ternationalen Schienenregional- und -fernverkehrsnetz. Zusätzlich stellt der Bahnhof 
Stadtmitte einen bedeutenden Anschluss der Altstadt an den Regionalverkehr her. Des 

Weiteren bestehen regionale Bahnhaltepunkte in den Stadtteilen Ehrenbreitstein, Güls, 

Lützel und Moselweiß. Von Bedeutung für die Stadtteile Horchheim und Horchheimer 

Höhe ist außerdem der nahegelegene Bahnhof Niederlahnstein. Folgende Kursbuchstre-

cken (KBS) verlaufen von/nach bzw. über Koblenz: 

• Rechte Rheinstrecke (Nord) (KBS 465): (Mönchengladbach –) Köln – Neuwied 

– Koblenz; Regionalverkehr 

• Rechte Rheinstrecke (Süd) (KBS 466): Neuwied – Koblenz – Kaub – Wiesbaden; 

Regionalverkehr 

• Linke Rheinstrecke (Nord) (KBS 470): Köln – Bonn – Remagen – Koblenz; Regi-

onal- und Fernverkehr 

• Linke Rheinstrecke (Süd) (KBS 471): Koblenz – Bingen – Mainz (– Frankfurt am 

Main), Regional- und Fernverkehr 

• Lahntal-Strecke (KBS 625): Koblenz – Bad Ems – Limburg (– Gießen), Regional-

verkehr 

• Mosel-Strecke (KBS 690): Trier – Cochem – Koblenz, Regionalverkehr. 

Die Stadt Koblenz ist über die Bundesautobahnen A 48 Trier – Koblenz – Montabaur und 

A 61 Venlo (Grenze NL) – Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen – Hockenheim 

an das Bundesfernstraßennetz angeschlossen. Weitere Bundesstraßen, die das Stadtge-

biet tangieren, sind: 

• B 9: Kranenburg (Grenze NL) – Köln – Bonn – Koblenz – Mainz – Worms – Lau-

terbourg (Grenze F) 

• B 42: Bonn – Koblenz – Rüdesheim – Wiesbaden – Darmstadt 

• B 49: Wasserbilligerbrück (Grenze L) – Trier – Moseltal – Koblenz – Gießen – 

Alsfeld  

• B 327: Koblenz – Kastellaun – Hermeskeil 

• B 416: Koblenz – Treis-Karden. 

Die Verkehrsinfrastruktur wird stark durch die Lage von Koblenz an zwei Flüssen ge-

prägt:  

• Wichtigste Moselquerung ist die Europabrücke (B 9). Entlastet wird diese durch 

die Kurt-Schumacher-Brücke (Verbindung zwischen B 49 in Rauental und B 416 

in Metternich). Als innerstädtische Querung, parallel zur Europabrücke, dient 

die Balduinbrücke zwischen Altstadt und Lützel, die auch die zentrale ÖPNV-

Achse über die Mosel bildet.  

• Es gibt drei Rheinbrücken zentral bzw. im Süden von Koblenz: die Pfaffendorfer 

Brücke (B 49) und die Südbrücke (B 327).  

• Derzeit wird die Pfaffendorfer Brücke neu gebaut und die alte Brücke abgeris-

sen. Im Jahr 2029 soll die neue Pfaffendorfer Brücke mit allen Zufahrtsrampen 

fertiggestellt sein.39 

                                                                 

39 https://www.koblenz-baut.de/grossprojekte/pfaffendorfer-bruecke/ 
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Karte 14: Verkehrsinfrastruktur 
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Die Stadt Koblenz verfügt insgesamt über 12 Parkhäuser im Stadtgebiet. Dazu gehören 

die in Tabelle 7 aufgelisteten Parkmöglichkeiten für Pkw.40 

Tabelle 7: Pkw-Parkmöglichkeiten in Koblenz 

   

Stellplätze  
insgesamt 

Behinderten- 
Parkplätze 

Mutter-Kind-
Stellplätze 

E-Auto  
Ladesäulen 

Altlöhrtor-Parkhaus 370 8 k.A. 4 

Am Saarplatz-Parkhaus 520 4 5 k.A. 

Am Stadttheater-Parkplatz 150 k.A. k.A. k.A. 

Ehrenbreitstein Parkdeck 119 k.A. k.A. k.A. 

Forum Mittelrhein-Parkhaus 750 k.A. k.A. k.A. 

Görresplatz-Tiefgarage 386 4 2 k.A. 

Hauptbahnhof-Tiefgarage 450 15 k.A. k.A. 

Löhr-Center-Parkhaus 1.400 23 
20 (+19 Frau-

enparkplätze) 
k.A. 

Obere-Löhr-Parkhaus 338 2 8 k.A. 

Rhein-Mosel-Halle-Tiefgarage 461 12 k.A. k.A. 

Rizza-Carrée-Tiefgarage 100 k.A. k.A. k.A. 

Schlängel-Center-Tiefgarage 150 k.A. k.A. k.A. 

Schloss-Tiefgarage 446 k.A. k.A. k.A. 

Weisser Höfe-Tiefgarage 330 k.A. k.A. k.A. 

 

Seit März 2023 betreibt die Stadt Koblenz ein öffentliches Fahrradparkhaus am Koblen-

zer Hauptbahnhof 

• mit 244 einfachen Radstellplätzen 

• mit 22 Fahrradboxen, 11 davon ebenerdig und mit E-Bike-Ladefunktion 

• mit 34 Schließfächern und E-Bike-Ladefunktion. 

Im Fahrradparkhaus befindet sich eine rund um die Uhr nutzbare Fahrrad-Reparatur-

Säule, außerdem eine montags bis freitags (10-17 Uhr) geöffnete Servicewerkstatt eines 

örtlichen Fahrradhändlers. 

2.2.9 Pendlerbewegungen 

Die Pendlerströme von und nach Koblenz aus den benachbarten Landkreisen sind in 

Karte 15 und Karte 16 dargestellt41. 

Koblenz hat eine große Bedeutung als Arbeitsplatzstandort. Die Pendlerbilanz fällt mit 

einem Überschuss von ca. 35.000 Einpendlern sehr hoch aus. Der größte Anteil an Pend-

lern stammt aus den folgenden Kreisen: 

• Landkreis Mayen-Koblenz (+19.850 Einpendler) 

• Rhein-Lahn-Kreis (+6.210 Einpendler) 

• Westerwaldkreis (+5.930 Einpendler). 

                                                                 

40 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/mobilitaet/parken-in-kob-

lenz/parkhaeuser/#accordion-1-0 (letzter Abruf Dezember 2023). 
41 Agentur für Arbeit – Statistik – Juni 2024 
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Karte 15: Einpendlerverflechtung 
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Karte 16: Auspendlerverflechtung 
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2.2.10 Motorisierung 

 

Im Vergleich der Pkw-Dichte von Rheinland-Pfalz lag Koblenz im Jahr 2024 nur knapp 

darunter. Unter den größten Städten (Oberzentren) von Rheinland-Pfalz wies Koblenz 

jedoch den höchsten Pkw-Anteil auf42: 

• Rheinland-Pfalz: 641,1 Pkw/1.000 EW 

Oberzentren (Veränderung zu 01.01.2020): 

• Mainz: 457,6 Pkw/1.000 EW (-0,4 %)  

• Ludwigshafen: 481,9 Pkw/1.000 EW  (-0,7 %)   

• Trier: 519,6 Pkw/1.000 EW (+9,9 %) 

• Kaiserslautern: 502,4 Pkw/1.000 EW (+1,9 %) 

• Koblenz: 574 Pkw/1.000 EW (+0,1 %)  

Der Kraftfahrzeugbestand und die Pkw-Dichte im Stadtgebiet Koblenz werden in Karte 

17 dargestellt43. Abweichungen gegenüber den im Regioatlas Deutschland ausgewiese-

nen Werten können auftreten, da bei der Statistikstelle Koblenz eine unterschiedliche 

Erhebungsmethodik angewandt wird. 

Innerhalb der Stadt Koblenz betrachtet liegt die höchste Pkw-Dichte in den Stadtteilen 

• Kesselheim (2.496 Pkw/1.000 EW)44 und 

• Bubenheim (1.415 Pkw/1.000 EW). 

Die geringsten Anteile weisen die Stadtteile 

• Neuendorf (466 Pkw/1.000 EW) und 

• Lützel (483 Pkw/1.000 EW) auf. 

                                                                 

42 Regioatlas Deutschland – Statistische Ämter des Bundes und des Landes – Stand 01.01.2025 

43 KoStatIS: (Stand Februar 2025); Statistisches Bundesamt: https://regionalatlas.statistikpor-

tal.de/?BL=DE&TCode=AI013-1&ICode=AI1301 
44 inkl. gewerblicher Zulassungen, die insb. im Bereich Kesselheim (Industriegebiet) ins Gewicht 

fallen. 
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Karte 17: Pkw-Bestand 
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2.3 Statistische Trends und Prognosen 

2.3.1 Bevölkerungsentwicklung 2022 bis 2042 

Im Bericht der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung Koblenz 2022/2042 vom 

15.06.2023 werden die Ergebnisse zum Basisjahr 2022 dokumentiert.45  

Insgesamt ist laut der Bevölkerungsberechnung ein Bevölkerungsrückgang von 115.049 

auf 114.323 Einwohnern zu erwarten, wobei das Jahr 2027/2028 erstmals einen Rück-

gang markiert. (vgl. Abbildung 1) 

Abbildung 1: Entwicklung des Bevölkerungsbestands 2022 bis 2042 

 

 

2.3.2 Bevölkerungsprognose bis 2040 

Als Basisjahr der sechsten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung von Rhein-

land-Pfalz wurde das Jahr 2020 herangezogen. Um einen stabilen Ergebniskorridor für 

die Vorausberechnung zu erhalten, wurden zwei Modellvarianten für die Berechnung 

der demographischen Entwicklung herangezogen: 

• Betrachtung des mittelfristigen Zeitraums bis 2040 und 

• langfristige Projekthorizonte bis 207046. 

Mittelfristig ist, laut der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statisti-

schen Landesamts von Rheinland-Pfalz, bis 2040 für Rheinland-Pfalz ein Bevölkerungs-

zuwachs von bis zu 1,4 % zu erwarten. Dabei ist zu erwarten, dass die Bevölkerung von 

4,098 Mio. auf 4, 168 Mio. Menschen steigt. (vgl. Abbildung 2)  

                                                                 

45 https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/statistische-informationen/bevoelkerung/be-

voelkerungsprognose/ 
46 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/doku-

mente/stat_analysen/RP_2070/2022/Demografischer_Wandel.pdf - Kapitel: Ergebnisse der Pro-

jektion für den Zeitraum 2040 bis 2070 (letzter Abruf März 2024) 
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Abbildung 2: Mittelfristige Bevölkerungsentwicklung 2011 bis 2040 in RLP 

 
 

2.3.3 Bevölkerungsprognose 2040 bis 2070 

Langfristig ist laut der regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 

Landesamts von Rheinland-Pfalz ein Rückgang von 2,6 % zu erwarten. Das bedeutet, 

dass die Anzahl an Menschen insgesamt auf 4,06 Mio. sinkt. Diese Zahl entspricht unge-

fähr der Einwohnerzahl aus 2015. Erklären lässt sich diese Entwicklung durch das errech-

nete kontinuierliche Sinken der Geburten und dem unterstellten Wanderungssaldo.  

Abbildung 3: Langfristige Bevölkerungsentwicklung von 2040 - 2070 in RLP 
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2.4 Personenverkehrsangebot 

Im nachfolgenden Abschnitt werden neben der Darstellung und Bewertung des öffent-

lichen Straßenpersonenverkehrs (ÖSPV) mit der Leistung und Qualität im Busverkehr 

der Stadt Koblenz sowie von aus dem Umland nach Koblenz einbrechenden Buslinien 

auch relevante Angaben zusammengefasst bzgl. der Verkehrsangebote im Fernverkehr 

auf Schiene und Straße sowie im Schienenpersonennahverkehr (SPNV). Zusätzlich wer-

den weitere innerstädtische Angebote zur regelmäßigen Personenbeförderung abgebil-

det. 

2.4.1 Fernverkehr 

Am Hauptbahnhof in Koblenz halten im Schienenpersonenfernverkehr zahlreiche ICE-, 
IC- und EC-Züge sowie einzelne Nachtverbindungen als Nightjet, betrieben durch die 

Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), welche Reisende von und nach Koblenz über 

längere Strecken befördern.  

Bedeutende Fernziele über die Schiene mit zurzeit täglicher Erreichbarkeit ohne Um-

stieg (ein- oder mehrmals) sind zum Beispiel: Amsterdam, Basel, Bern, Berlin, Bremen, 

Brüssel, Dortmund, Dresden, Freiburg (Breisgau), Hamburg, Hannover, Innsbruck, Karls-

ruhe, Klagenfurt, Luxembourg, München, Münster (Westfalen), Nürnberg, Osnabrück, 

Salzburg, Stuttgart, Wien und Zürich. 

Für den Fernbus-Linienverkehr stellt die Stadt Koblenz die Haltestelle in der Nevers-

straße nahe Hauptbahnhof zur Verfügung, um Reisen von und zu zahlreichen Fernzielen 

über die Straße zu ermöglichen. 

2.4.2 Schienenpersonennahverkehr 

Zuständig für die Bestellung und Organisation des Schienenpersonennahverkehrs 

(SPNV) ist der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord, in dem die Stadt Koblenz Mit-

glied ist. Die derzeitigen SPNV-Linien (ohne Baustellen-bedingte Abweichungen) sind in 

der nachfolgenden Tabelle 8 dargestellt: 

Tabelle 8: Angebot im SPNV, Fahrplanjahr 2023/2024 (ab/bis/über Koblenz Hbf) 

Linie Betreiber Verlauf Mo-Fr Sa So/F Takt 

RE 1/11 DB/CFL 
Koblenz – Trier – Saarbrücken – Mannheim /  

Luxembourg 
6:00-

23:30 

6:00-

23:30 

7:00-

23:30 60' 

RE 2 DB Koblenz – Bingen – Mainz – F-Flughafen – Frankfurt 
5:00-

21:15 

5:00-

21:15 

5:00-

21:15 120' 

RE 5 
national  

express 

Koblenz – Bonn – Köln – Düsseldorf – Duisburg – 

Oberhausen – Wesel 
5:15-

22:30 

6:00-

22:30 

7:00-

22:30 60' 

RE 8 DB 
Koblenz – Neuwied – Köln/Bonn Flughafen – Köln – 

Mönchengladbach 
5:30-

21:00 

6:45-

20:00 

8:45-

21:00 60' 

RB 10 VIAS 
Neuwied – Koblenz – Rüdesheim – Wiesbaden – 

Frankfurt 
4:45-

23:30 

6:45-

00:00 

6:45-

00:00 60' 

RE 17 Vlexx Koblenz – Bingen – Bad Kreuznach – Kaiserslautern 
08:00-

19:15 

08:00-

20:00 

08:00-

20:00 120‘ 

RB 23 DB Mayen – Andernach – Koblenz – Limburg 
4:45- 

0:15 

5:15- 

1:15 

6:15- 

1:15 60' 

RE 25 DB Koblenz – Limburg – Gießen 
6:45-

19:00 

6:45-

19:00 

6:45-

19:00 120' 

RB 26 trans regio Mainz – Koblenz – Remagen – Bonn – Köln 
4:15- 

1:45 

4:15- 

2:45 

4:30- 

2:45 60' 

RB 27 DB Koblenz – Neuwied – Köln – Mönchengladbach 
5:15-

23:30 

5:15-

23:30 

7:15-

23:30 60' 

RB 81 DB Koblenz – Cochem – Trier 
6:15-

22:30 

6:15-

22:30 

6:15-

22:30 60' 
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2.4.3 ÖSPV im Überblick 

Auf Grundlage der im Gebiet des VRM vereinbarten Zuschnitte der Linienbündel (vgl. 

Kap. 5.1) wurden dem Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“, welches seit Dezember 

2020 in Folge einer Inhouse-Vergabe durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH 

(koveb) bedient wird, die vollständig innerhalb der Stadtgrenzen von Koblenz verlaufen-

den Buslinien sowie eine abgehende Linie nach Bendorf und Sayn über Urbar und Val-

lendar47 zugeordnet. 

Die Darstellung des ÖSPV-Liniennetzes in Koblenz mit allen Buslinien innerhalb des 

Stadtgebiets sowie von und nach Koblenz zeigen die nachfolgenden Tabellen und Abbil-

dungen. 

Eine Auflistung der Buslinien in der federführenden Aufgabenträgerschaft der Stadt Kob-

lenz im Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ ist Tabelle 9 zu entnehmen. 

Tabelle 9: Buslinien im Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ 

Li
n

ie
 

Verlauf  
(HIN + RÜCK) 

Betreiber 
Konzession  

bis 
AT  

federführend 

2 
YŀǊǘƘŀǳǎŜ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ bŜǳŜƴŘƻǊŦ ҍ 
Wallersheim  

koveb 12.12.2030 KO 

12 
YŀǊǘƘŀǳǎŜ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ bŜǳŜƴŘƻǊŦ – 

Wallersheim – Kesselheim 
koveb 12.12.2030 KO 

3 
hōŜǊǿŜǊǘƘ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ 
¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ ҍ DǸƭǎ  koveb 12.12.2030 KO 

13 
hōŜǊǿŜǊǘƘ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ 
¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘ ҍ DǸƭǎ – Bisholder  

koveb 12.12.2030 KO 

4 KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ aŜǘǘŜǊƴƛŎƘ  koveb 12.12.2030 KO 

14 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ aŜǘǘŜǊƴƛŎƘ ҍ  
wǸōŜƴŀŎƘ ҍ LƴŘǳǎǘǊƛŜǇŀǊƪ !см 

koveb 12.12.2030 KO 

5 
aŜǘǘŜǊƴƛŎƘ ҍ [ǸǘȊŜƭ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ  
tŦŀŦŦŜƴŘƻǊŦŜǊ IǀƘŜ ҍ !ǎǘŜǊǎǘŜƛƴ 

koveb 12.12.2030 KO 

15 
MetternicƘ ҍ [ǸǘȊŜƭ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ  
tŦŀŦŦŜƴŘƻǊŦŜǊ IǀƘŜ ҍ !ǎǘŜǊǎǘŜƛƴ 

koveb 12.12.2030 KO 

6 
aƻǎŜƭǿŜƛǖ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ 
tŦŀŦŦŜƴŘƻǊŦ ҍ IƻǊŎƘƘŜƛƳŜǊ IǀƘŜ 

koveb 12.12.2030 KO 

16 aƻǎŜƭǿŜƛǖ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ Yh-Zentrum  koveb 12.12.2030 KO 

7 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ [ǸǘȊŜƭ ҍ aƛǘtelweiden –  

Bubenheim LY9! ҍ Dƭƻōǳǎ 
koveb 12.12.2030 KO 

8 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ 9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ ҍ ¦ǊōŀǊ ҍ 
±ŀƭƭŜƴŘŀǊ ҍ .ŜƴŘƻǊŦ ҍ {ŀȅƴ 

koveb 12.12.2030 KO* 

                                                                 

47 Im Einvernehmen mit der Verwaltung des Landkreises Mayen-Koblenz (Abstimmung am 

15.02.2013 im Rahmen eines Termins bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz erfolgt) wurde für 

die Linie 8 die federführende Zuständigkeit der Stadt Koblenz als Aufgabenträger festgelegt. 
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Li
n

ie
 

Verlauf  
(HIN + RÜCK) 

Betreiber 
Konzession  

bis 
AT  

federführend 

9 
Moselweiß – DƻƭŘƎǊǳōŜ ҍ Yh-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ 
9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ ҍ !ǊŜƴōŜǊƎ ҍ LƳƳŜƴŘƻǊŦ koveb 12.12.2030 KO 

19 
KO-ZenǘǊǳƳ ҍ 9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ –  

Niederberger Höhe ҍ LƳƳŜƴŘƻǊŦ koveb 12.12.2030 KO 

10 KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ 9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ ҍ !ǊȊƘŜƛƳ koveb 12.12.2030 KO 

26 
tŦŀŦŦŜƴŘƻǊŦ ҍ 9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ ҍ  
!ǎǘŜǊǎǘŜƛƴ ҍ IƻǊŎƘƘŜƛƳŜǊ IǀƘŜ 

koveb 12.12.2030 KO 

27 
wǸōŜƴŀŎƘ ҍ .ǳōŜƴƘŜƛƳ – Globus –  

Kesselheim 
koveb 12.12.2030 KO 

29 
!ǎǘŜǊǎǘŜƛƴ ҍ !ǊȊƘŜƛƳ ҍ !ǊŜƴōŜǊƎ –  

Niederberger Höhe 
koveb 12.12.2030 KO 

N2 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ DƻƭŘƎǊǳōŜ ҍ YŀǊǘƘŀǳǎŜ ҍ  
KO-Zentrum (Ringlinie) 

koveb 12.12.2030 KO 

N3 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ [ǸǘȊŜƭ ҍ aŜǘǘŜǊƴƛŎƘ ҍ DǸƭǎ ҍ 
wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ KO-Zentrum (Ringlinie) 

koveb 12.12.2030 KO 

N5 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ tŦŀŦŦŜƴŘƻǊŦ ҍ IƻǊŎƘƘŜƛƳ ҍ 
!ǎǘŜǊǎǘŜƛƴ ҍ Yh-Zentrum (Ringlinie) 

koveb 12.12.2030 KO 

N6 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ wŀǳŜƴǘŀƭ ҍ aƻǎŜƭǿŜƛǖ ҍ 
Universität 

koveb 12.12.2030 KO 

N7 
KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ bŜǳŜƴŘƻǊŦ ҍ ²ŀƭƭŜǊǎƘŜƛƳ ҍ 
YŜǎǎŜƭƘŜƛƳ ҍ [ǸǘȊŜƭ ҍ Yh-Zentrum  

(Ringlinie) 

koveb 12.12.2030 KO 

N9 

KO-½ŜƴǘǊǳƳ ҍ 9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ ҍ !ǊȊƘŜƛƳ ҍ 
bƛŜŘŜǊōŜǊƎ ҍ !ǊŜƴōŜǊƎ ҍ LƳƳŜƴŘƻǊŦ ҍ bƛŜπ
ŘŜǊōŜǊƎ ҍ 9ƘǊŜƴōǊŜƛǘǎǘŜƛƴ ҍ Yh-Zentrum 

(Ringlinie) 

koveb 12.12.2030 KO 

E 
Einsatz- und Verstärkerfahrten, v. a. im 

Schul- und Ausbildungsverkehr 
koveb 

den o. g. Linien 

zugeordnet  
KO* 

* weiterer beteiligter AT: MYK 

Eine Auflistung der Buslinien von und nach Koblenz im Rahmen von Linienbündeln bzw. 

Einzellinien unter Federführung benachbarter Aufgabenträger (Rhein-Lahn-Kreis, Rhein-

Hunsrück-Kreis, Kreis Mayen-Koblenz, Kreis Neuwied und Westerwaldkreis) ist Tabelle 

10 zu entnehmen.  

Bei den Stadtgrenzen überschreitenden Linien liegt die federführende Aufgabenträger-

schaft in der Regel bei den Nachbarkreisen, da diese entweder über den höheren Anteil 

an Nutzwagenkilometern oder spezifisch herausragende Verkehrsaufgaben, z. B. die Be-

dienung von Schulzentren in den Kreisen, verfügen. 
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Tabelle 10: Buslinien aus den umliegenden Kreisen  

Li
n

ie
 

Verlauf  
(HIN + RÜCK) 

Betreiber 
Linienbündel/ 

Konzession  
bis 

AT  
federführend 

1 
Braubach – Oberlahnstein – Niederlahn-

stein – KO-Horchheim – KO-Zentrum – 

Deutsches Eck/Seilbahn 

DB Regio Bus 
Lahnstein 

12.12.2030 
EMS 

11 
Lahnstein auf der Höhe – Oberlahnstein – 

Niederlahnstein – KO-Horchheim – KO-

Zentrum – Deutsches Eck/Seilbahn 

DB Regio Bus 
Lahnstein 

12.12.2030 
EMS 

21 
Oberlahnstein – Niederlahnstein – KO-

Zentrum 
DB Regio Bus 

Lahnstein 

12.12.2030 
EMS 

30 
Mülheim-Kärlich – Urmitz – Kaltenengers – 

St. Sebastian – KO-Kesselheim – KO-Lützel 

– KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

31 
Burgen – Brodenbach – Alken – Oberfell – 

Niederfell – Diebrich – KO-Lay – KO-Mosel-

weiß – KO-Rauental – KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

12.12.2030 
MYK 

33 
Vallendar – Mallendarer Berg – Urbar – 

KO-Ehrenbreitstein – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Rechte Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

35 
Vallendar – Bendorf – KO-Bubenheim – 

KO-Metternich – KO-Moselweiß 

KVG Zicken-

heiner 

Rechte Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

110 
Dierdorf – Großmaischeid – Kleinmaisch-

eid – Sayn – Bendorf – Vallendar – Urbar – 

KO-Ehrenbreitstein – KO-Zentrum 

VRW 

Raiffeisen- 

Region Süd 

09.12.2028 

NR 

150 
Höhr-Grenzhausen – Weitersburg – Val-

lendar – Urbar – KO-Ehrenbreitstein – KO-

Zentrum 

Dillschnitter 
Einzellinie 

09.12.2028 
WW 

166 
Vallendar – Urbar – KO-Niederberg – KO-

Arenberg (– KO-Immendorf) 

KVG Zicken-

heiner 

Rechte Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

301 
Neuwied – Andernach – Plaidt – Bassen-

heim – KO-Rübenach Amazon 
VMR/VREM 

Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

327 
KO-.ǳōŜƴƘŜƛƳ ҍ aǸƭƘŜƛƳ-YŅǊƭƛŎƘ ҍ ²Ŝƛπ
ßenthurm 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

330 
Neuwied – Weißenthurm – Mülheim-Kär-

lich – KO-Bubenheim – KO-Metternich – 

KO-Lützel – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

331 
Bassenheim – Mülheim-Kärlich – KO-Kes-

selheim Gewerbepark – KO-Bubenheim 

Gewerbepark 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

338 
Weißenthurm / Mülheim-Kärlich – Urmitz 

– Kaltenengers – St. Sebastian – KO-Kes-

selheim – KO-Lützel IGS (nur Schulverkehr) 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

339 
Mülheim-Kärlich – KO-Bubenheim – KO-

Lützel – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

340 
Polch – Lonnig – Wolken – KO-Rübenach 

Amazon – KO-Industriepark A 61 – KO-

Metternich – KO-Lützel – KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

343 
Kobern-Gondorf – Winningen – KO-Güls – 

KO-Metternich – KO-Rauental – KO-Zent-

rum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 
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Li
n

ie
 

Verlauf  
(HIN + RÜCK) 

Betreiber 
Linienbündel/ 

Konzession  
bis 

AT  
federführend 

350 
Mayen – Hausen – Ochtendung – Bassen-

heim – KO-Rübenach – KO-Metternich – 

KO-Lützel – KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

352 
KO-Rübenach – KO-Lützel (nur Schulver-

kehr) 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

370 
(Ulmen – Kaisersesch –) Polch – KO-Bu-

benheim – KO-Zentrum (ExpressBus) 
VMR/VREM 

Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

419 

Höhr-Grenzhausen – Wirscheid – Nauort – 

Stromberg – Sayn – Engers – Bendorf – 

KO-Bubenheim (Gewerbepark) – KO-Zent-

rum 

Griesar 
Einzellinie 

09.12.2028 
WW 

439 

Hachenburg – Höchstenbach – Herschbach 

(Unterwesterwald) – Selters (Westerw) – 

Dierdorf – Kleinmaischeid – Bendorf – KO-

Kesselheim (HWK) – KO-Zentrum 

FriBus/ 

Orthen  

Einzellinie 

09.12.2028 
WW 

460 
Westerburg – Meudt – Montabaur – Neu-

häusel – KO-Ehrenbreitstein – KO-Zentrum 
Griesar 

Südlicher  

Westerwald 

31.07.2032 

WW 

466 
Rennerod – Gemünden – Westerburg – 

Kölbingen – Montabaur – Neuhäusel –  

KO-Oberwerth – Koblenz Hbf (RadBus) 

Griesar 

Südlicher 

Westerwald 

31.07.2032 

WW 

469 
(Arzbach – Kadenbach –) Neuhäusel – Ei-

telborn – Simmern (Westerw) – KO-Aster-

stein / KO-Ehrenbreitstein – KO-Zentrum  

Griesar 

Südlicher 

Westerwald 

31.07.2032 

WW 

485 

(Siershahn –) Wirges – Ebernhahn – Rans-

bach-Baumbach – Höhr-Grenzhausen – 

Weitersburg – Vallendar – Urbar – KO-Eh-

renbreitstein – KO-Zentrum 

Griesar 
Einzellinie 

09.12.2028 
WW 

515 
Block – Engers – Vallendar – Urbar – KO-

Ehrenbreitsteƛƴ ҍ bƛŜŘŜǊƭŀƘƴǎǘŜƛƴ – Ober-

lahnstein (nur Schulverkehr) 

DB Regio Bus 
Lahnstein 

12.12.2030 
EMS 

516 

KO-Pfaffendorf – KO-Asterstein – KO-Pfaf-

fendorfer Höhe – KO-Horchheimer Höhe – 

Niederlahnstein – Oberlahnstein (nur 

Schulverkehr) 

DB Regio Bus 
Lahnstein 

12.12.2030 
EMS 

615 
Flughafen Hahn – Kastellaun – Emmels-

hausen – KO-Karthause Hochschule – KO-

Zentrum (ExpressBus) 

KVG Zicken-

heiner 

Hunsrückhö-

henstr. Nord 

31.07.2029 

SIM 

620 
Simmern (Hunsr.) – Laubach – Kastellaun – 

Emmelshausen – Buchholz – Waldesch – 

KO-Karthause – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Hunsrückhö-

henstr. Nord 

31.07.2029 

SIM 

621 Waldesch – KO-Karthause – KO-Zentrum  
KVG Zicken-

heiner 

Hunsrückhö-

henstr. Nord 

31.07.2029 

SIM 

670 
Boppard – Spay – Rhens – KO-Stolzenfels – 

KO-Süd – KO-Zentrum 

DB Regio Bus 

& Scherer 

Oberes Mittel-

rheintal 

31.07.2034 

SIM 

N1 

Braubach – Oberlahnstein – Niederlahn-

stein – KO-Horchheim – KO-Oberwerth – 

KO-Süd (– KO-Zentrum – KO-Altstadt) – 

KO-Zentrum 

DB Regio Bus 
Lahnstein 

12.12.2030 
EMS 

N20 
Emmelshausen – Buchholz – Waldesch – 

KO-Karthause – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Hunsrückhö-

henstr. Nord 

31.07.2029 

SIM 
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Li
n

ie
 

Verlauf  
(HIN + RÜCK) 

Betreiber 
Linienbündel/ 

Konzession  
bis 

AT  
federführend 

N21 Andernach – KO-Zentrum  
KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

N22 
Neuwied – Weißenthurm – Mülheim-Kär-

lich – KO-Bubenheim – KO-Metternich – 

KO-Lützel – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

N24 

Münstermaifeld – Polch – Lonnig – Wol-

ken – KO-Rübenach Amazon – KO-Indust-

riepark A 61 – KO-Metternich – KO-Lützel 

– KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

N25 
Mayen – Hausen – Ochtendung – Saffig – 

Bassenheim – KO-Rübenach – KO-Metter-

nich – KO-Lützel – KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

N30 
Andernach – Weißenthurm – Urmitz – Kal-

tenengers – St. Sebastian (– KO-Altstadt) – 

KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

N31 
Burgen – Brodenbach – Alken – Oberfell – 

Niederfell – Diebrich – KO-Lay – KO-Mosel-

weiß – KO-Rauental – KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

N32 
(Treis-Karden –) Kobern-Gondorf – Win-

ningen – KO-Güls – KO-Metternich – KO-

Rauental – KO-Zentrum 

VMR/VREM 
Maifeld 

13.12.2031 
MYK 

N33 
Mallendarer Berg – Urbar – KO-Ehren-

breitstein – KO-Zentrum 

KVG Zicken-

heiner 

Rechte Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

N35 Neuwied – KO-Zentrum   
KVG Zicken-

heiner 

Linke Rhein-

seite 

13.12.2031 

MYK 

N40 
Weitersburg – Vallendar – Urbar – KO-Eh-

renbreitstein – KO-Zentrum  
Dillschnitter 

Einzellinie 

09.12.2028 
WW 

N46 
Westerburg – Meudt – Montabaur – Neu-

häusel – (Eitelborn – Simmern (Ww) –) KO-

Zentrum 

Griesar 

Südlicher  

Westerwald 

31.07.2032 

WW 

  

Das im Fahrplanjahr 2023/2024 bestehende ÖPNV-Angebot im sogenannten „Tagnetz“ 

mit Hervorhebung der Linien des Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ sowie mit Dar-

stellung der weiteren Bus- und Bahnlinien im Stadtgebiet Koblenz und nahegelegenen 

Umlandorten ist in Abbildung 4 dargestellt. 

Das im Fahrplanjahr 2023/2024 bestehende ÖPNV-Angebot im sogenannten „Nacht-

netz“ mit allen Bus- und Bahnlinien, welche im Stadtgebiet Koblenz und den umliegen-

den Orten auch nach Mitternacht betrieben werden – überwiegend in den Nächten auf 

Samstage, Sonntag und Feiertag – ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Abbildung 4: Linienübersicht Status quo 2024 Tagnetz 
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Abbildung 5: Linienübersicht Status quo 2024 Nachtnetz 

 
 

2.4.4 Umfang des ÖSPV in Koblenz 

Unter dem Begriff „Stadtnetz Koblenz“ werden alle SPNV-Verbindungen innerhalb von 

Koblenz sowie sämtliche Stadtbuslinien, Umland- und Regionalbuslinien im ÖSPV auf ih-

ren jeweiligen (Teil-)Strecken innerhalb des Stadtgebiets Koblenz zusammengefasst. 

Die Angebotsumfang des Busverkehrs in Koblenz ist, bezogen auf das Fahrplanjahr 2024, 

mit Angabe der Betriebszeiten, der Anzahl an Fahrtenpaaren und der Taktung in Tabelle 

11 (Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“) und Tabelle 12 (sonstige regionale und lokale 

Buslinien aus den umliegenden Kreisen) dargestellt (Legende für beide Tabellen siehe 

im Anschluss nach Tabelle 12).  
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Tabelle 11: Betriebszeiten, Fahrtenzahl, Takte im Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ 

 
Betriebs- 

tage/-zeiten 
Fahrtenpaare Bedienungsfolge / Takt 

Li
n

ie
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

H
V

Z
 

M
o

-F
r 

N
V

Z
 

M
o

 -
 F

r 

SV
Z*

 

Sa
 

N
V

Z
 

Sa
 

SV
Z*

 

So
 

N
V

Z
 

So
 

SV
Z*

 

2 
05:15   

23:30 

05:15   

23:30 

07:00  

23:30 
35  33 27 30' + V  30'  30'  30'  30'  30'/60'  30'/60' 

12 
05:00   

20:30 

05:00  

20:30 
ҍ 28,5 26,5 ҍ 30' + V  30'  ҍ 30'  30'  ҍ ҍ 

3 
05:45  

23:45 

05:15 

23:45 

07:00 

23:45 
18 17,5 17 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 

13 
05:15 

22:30 

05:15 

22:30 

11:00 

22:30 
17 16 11 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 

4 
05:45 

20:00 
ҍ ҍ 42 

ҍ 
ҍ 15'/30' 15'/30' 15'/30' ҍ ҍ ҍ ҍ 

14 
05:30 

20:15 
ҍ ҍ 15 

ҍ 
ҍ 60' 60' ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

5 
05:15 

23:30 

05:15 

23:30 

07:00 

23:30 
35 28 27 30'  30'  30'  30'  30'  60'/30' 30'  

15 
06:00 

20:30 

07:00 

20:30 
ҍ 28 26 ҍ 30' + V  30'  ҍ 30'  ҍ ҍ ҍ 

6 
05:15 

23:30 

05:15 

23:30 

07:00 

23:30 
35 

33 27 
30'  30'  30'  30'  30'  60'/30' 30'/60' 

16 
06:00 

20:30 

07:00 

20:30 
ҍ 28 26 ҍ 30'  30'  ҍ 30'  ҍ ҍ ҍ 

7 
05:30 

23:30 

05:30 

23:30 

07:15 

23:30 

S34,5 

F32,5 
30,5 17 30'  30'  60' 30'  60' 60'/30' 60' 

8* 
05:15 

00:15 

05:30 

04:15 

05:45 

00:15 

S42,5 

F39 
34,5 30 30' + V 30'  60' 30'  60' 60'/30' 60' 

9 
05:15 

23:30 

05:15 

23:30 

07:00 

23:30 

S37,5 

F35 
33 27 30'  30'  30'  30'  30'  60'/30' 30' 

19 
06:00 

20:30 

07:00 

20:30 
ҍ 28 26 ҍ 30'  30'  ҍ 30'  30'  ҍ ҍ 

10 
05:00 

23:30 

05:00 

23:30 

06:45 

23:30 
34 32 17 30' + V 30'  60' 30' + V 60'  60' + V  60'  

26 
06:00 

23:15 

07:00 

23:15 

09:00 

23:15 

S17,5 

F17,5 
17 15 60'  60'  60'  60'  60'  60'  60'  

27 
06:00 

20:00 

07:00 

20:00 
ҍ 14  13 ҍ 60'  60'  ҍ 60'  ҍ ҍ ҍ 

29 
06:15 

20:00 

07:15 

20:00 
ҍ 14 13 ҍ 60'  60'  ҍ 60'  ҍ ҍ ҍ 

N2
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'  ҍ 60'* 
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Betriebs- 

tage/-zeiten 
Fahrtenpaare Bedienungsfolge / Takt 

Li
n

ie
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

H
V

Z
 

M
o

-F
r 

N
V

Z
 

M
o

 -
 F

r 

SV
Z*

 

Sa
 

N
V

Z
 

Sa
 

SV
Z*

 

So
 

N
V

Z
 

So
 

SV
Z*

 

N3
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'  ҍ 60'* 

N5
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'  ҍ 60'* 

N6
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'  ҍ 60'* 

N7
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'  ҍ 60'* 

N9
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'  ҍ 60'* 

E 
06:45 

17:30 
ҍ ҍ S24 ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

 

Tabelle 12: Betriebszeiten, Fahrtenzahl, Takte sonstige regionale und lokale Buslinien 

  

Betriebs- 

tage/-zeiten 
Fahrtenpaare Bedienungsfolge / Takt 

Li
n

ie
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

H
V

Z
 

M
o

-F
r 

N
V

Z
 

M
o

 -
 F

r 

SV
Z*

 

Sa
 

N
V

Z
 

Sa
 

SV
Z*

 

So
 

N
V

Z
 

So
 

SV
Z*

 

1 
05:00 

00:00 

05:00 

00:00 

06:00 

00:00 

S28 

F27 
28,5 17,5 60' + V 60' + V 60'  

30'/60' 

+ V 
60'  60' 60' 

11 
05:15 

00:15 

05:15 

00:15 

06:15 

00:15 
18,5 18,5 17 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 

21 
06:00 

18:30 
ҍ ҍ 

S8,5 

F8 
ҍ ҍ 30' 30'/60' ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

30  
04:30 

00:00 

04:30 

00:00 

05:30 

00:00 

S50,5 

F49 
34,5 29 15' 30' 30‘ 30' 30' 60'/30' 30' 

31 
05:30 

23:15 

05:00 

23:15 

06:00 

23:15 

S35,5 

F32,5 
30 

28,5/ 

17 
30' 30' 30'/60' 30' 60' 30'/60' 60' 

33 
05:15 

00:15 

05:15 

00:15 

07:15 

00:15 

S30,5 

F27 
19 16,5 30' 30'/60‘ 60' 60' 60' 60' 60' 

35 
05:00 

23:30 

05:00 

23:30 

09:00 

23:30 
33,5 29,5 14,5 30' 30' 30'/60' 30' 60' 60' 60' 

110 
05:00 

00:00 

07:00 

00:00 

07:00 

00:00 
12 8 8 60' 60' 60' 60' 60' 60' 60' 

150 
04:45 

23:30 

04:45 

23:30 

06:45 

23:30 

S16,5 

F17 
15,5 16,5 

120' 

60' 
60' 60' 60' 60' 60' 60' 

166 
06:45 

18:30 
ҍ ҍ 

S19,5 

F6 
ҍ ҍ 

60'  

120' 

60' + V 

120' 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 
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Betriebs- 

tage/-zeiten 
Fahrtenpaare Bedienungsfolge / Takt 

Li
n

ie
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

H
V

Z
 

M
o

-F
r 

N
V

Z
 

M
o

 -
 F

r 

SV
Z*

 

Sa
 

N
V

Z
 

Sa
 

SV
Z*

 

So
 

N
V

Z
 

So
 

SV
Z*

 

301 
04:30 

00:30 

05:00 

00:00 

07:30 

00:00 
33,5 32,5 16 30' 30' 60' 30' 30'/60' 60' 60' 

327 
07:15 

13:45 
ҍ ҍ S1 ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

330 
05:00 

00:00 

05:15 

00:00 

06:15 

00:00 

S50,5 

F50 
36 31,5 30' + V 15'/30' 30'/60‘ 30' 30'/60' 30' 30'/60‘ 

331 
05:00 

21:30 

06:00 

21:30 
- 32 30 - 30' 30' 30' 30' 30' - - 

338 
07:15 

17:00 
ҍ ҍ S4 ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

339 
07:00 

16:00 
ҍ ҍ S3,5 ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

340 
04:45 

00:00 

04:45 

22:45 

07:15 

22:45 

S24 

F21,5 
21,5 8 60' + V 60' 60' 60' 30'/60' 120' 120' 

343 
08:45 

18:15 
ҍ ҍ 

S5 

F4 
ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

350 
05:30 

23:30 

06:00 

22:00 

07:00 

23:30 

S78,5 

F75 
58,5 30,5 30' + V 30' + V 30'/60‘ 30' + V 30'/60‘ 30' 30'/60‘ 

352 
07:15 

16:30 
ҍ ҍ S2 ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

370 
05:45 

22:30 

08:00 

22:30 

07:30 

22:30 
21,5 14 13 60' + V 60' 60' 60' 60' 60' 60' 

419 
05:00 

20:00 
- ҍ 6 - ҍ 60‘ - ҍ - - ҍ ҍ 

439 
07:15 

18:15 
ҍ ҍ 1,5 ҍ ҍ 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

460 
05:00 

00:00 

06:00 

00:00 

08:00 

00:00 

S24 

F21 
18 16 60' + V 60' + V 60' 60' 60' 60' 60' 

466 
** 

ҍ 
08:45 

19:15 

08:45 

19:15 
ҍ 4 4 ҍ ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 

469 
06:15 

17:45 
- - 

S7,5 

F1,5 
  

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
- - - - 

485 
07:00 

20:00 

08:00 

15:30 
ҍ 

S7 

F6 
3 ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ 

515 - ҍ ҍ - ҍ ҍ - - ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

516 
07:00 

17:00 
ҍ ҍ S2 ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

615 
06:00 

23:00 

07:45 

23:00 

08:00 

23:00 
11,5 8 7,5 60' 

120' 

60' 
120' 120' 120' 120' 120' 
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Betriebs- 

tage/-zeiten 
Fahrtenpaare Bedienungsfolge / Takt 

Li
n

ie
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

Sa
 

So
 

M
o

 -
 F

r 

H
V

Z
 

M
o

-F
r 

N
V

Z
 

M
o

 -
 F

r 

SV
Z*

 

Sa
 

N
V

Z
 

Sa
 

SV
Z*

 

So
 

N
V

Z
 

So
 

SV
Z*

 

620 
05:15 

00:30 

06:00 

00:30 

08:00 

00:00 

S28 

F21 
15,5 13,5 60‘ + V 60‘ 

60‘/ 

120‘ 
60' 120' 60' 120' 

621 
07:00 

17:15 
ҍ ҍ 

S5,5 

F3 
ҍ ҍ 

ohne 

Takt 

ohne 

Takt 
ҍ ҍ ҍ ҍ ҍ 

670* 
05:15 

00:30 

05:45 

04:15 

07:30 

00:30 
S33,5 

F33* 
23 15,5* 30' + V 30' 60'* 30' 60'* 30' 60'* 

N1* 
23:30 

00:30 (bzw. 04:15*) 
1 (+4*) 4,5 

0,5 

(+4*) 
ҍ ҍ 60'* ҍ 60' ҍ 60'* 

N20
* 

23:00 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+2*) 3 1 (+2*) ҍ ҍ 120'* ҍ 120' ҍ 120'* 

N21
* 

00:30 

03:00* 
3* 3 3* ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N22
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 

0,5 

(+4*) 
4,5 

0,5 

(+4*) 
ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N24
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 

1 

(+3,5*) 
4,5 

1 

(+3,5*) 
ҍ ҍ 

60'* 

120'* 
ҍ 

60'* 

120'* 
ҍ 

60'* 

120'* 

N25
* 

04:45 

00:00 (bzw. 

04:30*) 

05:45 

00:00 

(*) 

1 (+4*) 5 2 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N30
* 

23:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+4*) 5 1 (+4*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N31
* 

22:30 

00:30 (bzw. 04:30*) 
1 (+3*) 4 1 (+3*) ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N32
* 

23:30 

00:00 (bzw. 04:00*) 

0,5 

(+3*) 
3,5 

0,5 

(+3*) 
ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N33
* 

00:00 

04:00* 
4* 4 4* ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N35
* 

00:30 

04:00* 
3,5* 3,5 3,5* ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N40
* 

23:45 

00:30 (bzw. 03:30*) 

0,5 

(+3,5*) 
4 

0,5 

(+3,5*) 
ҍ ҍ 60'* ҍ 60'* ҍ 60'* 

N46
* 

23:30 

03:30* 
3* 3 3* - - 60'* - 60'* - 60'* 

Legende Tabelle 11 und Tabelle 12: 
S  an Schultagen  
F  an schulfreien Tagen  
V  Verstärkerfahrten (Einzelfahrten in Lastrichtung)  

*  Verkehrszeit: NachtVZ; Verkehrt in den Nächten Fr auf Sa, Sa auf So und in den Nächten vor           
 Feiertagen zusätzlich von ca.  00:30 bis 04:30 Uhr (außer an den Weihnachtsfeiertagen) 
**  verkehrt saisonal an Samstagen, Sonn- und Feiertagen (1. April bis 1. November bzw. bereits  

  ab dem Osterwochenende, falls dieses im März liegt, mit Start am Karfreitag) 
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Die dargestellten Buslinien des Linienbündels „Stadtverkehr Koblenz“ sichern die tägli-

che ÖPNV-Versorgung für die meisten der Koblenzer Stadtteile.  

• Dazu bilden die Linien 2, 3/13, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 26 die Netzebene der „Haupt-

linien“ (abends und sonntags z. T. mit erweitertem Bedienungsbereich).  

• Die Linien 12, 4, 14, 15, 16, 19, 27 und 29 bilden die Netzebene der „Ergän-

zungslinien 1. Ordnung“. Diese verdichten den Takt der Hauptlinien und/oder 

erweiterten die Erschließung durch zusätzliche Haltestellen.  

• Eine Sonderrolle als Nachtlinie nehmen die Ringverkehre der Linien N2, N3, N5, 

N6, N7 und N9 ein. 

Zur Definition der Netzebenen und Festlegung der Netzhierarchie siehe auch Kap. 3.3.2. 

Nachfolgend aufgeführte Koblenzer Stadtteile bzw. -bereiche sind zurzeit nicht oder 

nicht täglich während der gesamten Betriebszeit an die Buslinien des Stadtverkehrs an-

gebunden. Diese werden aber täglich von früh bis spät im Taktverkehr durch regionale 

oder lokale Linien der umliegenden Kreise bedient, die Mindestanforderungen an die 

Bedienungsqualität werden dabei in allen Fällen erfüllt. 

• Bubenheim: Anbindung Mo-Sa tagsüber ergänzend durch tangentiale Linie 27; 

tägliche Anbindung im Hauptliniennetz grundsätzlich durch regionale Linie 330 

• Kesselheim: Anbindung Mo-Sa tagsüber ergänzend durch tangentiale Linie 27 

sowie peripher am Übergang Wohn- und Industriegebiet ergänzend durch Linie 

12; tägliche Anbindung im Hauptliniennetz grundsätzlich durch Stadt-Umland-

Linie 30 

• Lay: tägliche Anbindung im Hauptliniennetz grundsätzlich durch Stadt-Umland-

Linie 31 

• Stolzenfels: tägliche Anbindung im Hauptliniennetz grundsätzlich durch Stadt-

Umland-Linie 670 

• weite Bereiche des Industriegebietes/Rheinhafen und der Gewerbeparke Bu-

benheim und Kesselheim: Anbindung Mo-Sa tagsüber ergänzend durch Linien 

12 und 27, tägliche Anbindung im Hauptliniennetz grundsätzlich durch regio-

nale Linie 330 und Stadt-Umland-Linie 30. 

Für die Niederberger Höhe erfolgt seit Dezember 2020 die Anbindung Mo-Sa durch die 

Linie 19 an drei Haltestellen; abends und sonntags bedient die Linie 9 die Haltestelle 

„Niederberg Kaserne“ zusätzlich. 

Insgesamt konnte die Anbindung aller benannten Stadtteile gegenüber dem Bestand 

zum Nahverkehrsplan Koblenz 2018 durch längere Betriebszeiten und Taktverdichtun-

gen auf regionalen und lokalen Linien und zum Teil ergänzenden Linien im Stadtverkehr 

Koblenz (z. B. Linien 12, 19 und 27) deutlich verbessert werden. 

Wichtige Verknüpfungspunkte im Stadtgebiet Koblenz mit regelmäßiger fahrplanmäßi-

ger Abstimmung von zwei oder mehreren Linien sind u. a. folgende Haltestellen: 

• Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center (Stadtverkehr, weitere Buslinien, Regional-

zugverkehr) 

• Hauptbahnhof/ZOB (Stadtverkehr, weitere Buslinien, Regional- und Fernzug-

verkehr) 

• Zentralplatz/Forum (Stadtverkehr, weitere Buslinien) 

• Ehrenbreitstein Bahnhof (Stadtverkehr, weitere Buslinien, Regionalzugverkehr) 

• Asterstein Schulzentrum (Stadtverkehr) 

• Bubenheim Globus (Stadtverkehr) 

• Bubenheim Jakob-Hasslacher-Straße (weitere Buslinien) 

• Ehrenbreitstein Kapuzinerplatz/Fähre (Stadtverkehr) 
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• Horchheim Mendelssohn (Stadtverkehr, weitere Buslinien) 

• Kesselheim Aluminiumwerk (Stadtverkehr, weitere Buslinien) 

• Lützel Balduinbrücke (Stadtverkehr, weitere Buslinien, Regionalzugverkehr) 

• Metternich Gewerbepark (Stadtverkehr, weitere Buslinien) 

2.4.5 Ausgestaltung und Qualität des ÖSPV 

Infolge der Umsetzung des neuen Busnetzes im Koblenzer Stadtgebiet zum Fahrplan-

wechsel im Dezember 2020 sowie der inzwischen weitgehend erfolgten Linienausschrei-

bungen durch die umliegenden Landkreise wurde der ÖSPV im gesamten Stadtgebiet in 

den vergangenen Jahren neu aufgestellt und deutlich modernisiert. 

Fahrzeuge: 

Es kommen (nahezu) vollständig Niederflurfahrzeuge mit Klapprampe und Absenkein-

richtung (Kneeling) zum Einsatz. Auch auf den Stadt-Umland-Linien und regionalen Bus-

linien verkehren zu 100% niederflurige Busse oder Busse mit Niederflurbereich zwischen 

der vorderen und mittleren Tür (sogenannte „Low-Entry-Busse“). 

Alle Fahrzeuge verfügen zur Fahrgastinformation außen über LED-Anzeigen (Liniennum-

mer auf mindestens 3 Fahrzeugseiten, zusätzlich vorne Fahrziel und seitlich Fahrziel oder 

Fahrtverlauf. Im Innenraum werden die nachfolgenden Haltestellen weitgehend auf 

doppeltbreiten Bildschirmen angezeigt. Es erfolgt zudem eine akustische Ansage der je-

weils nächsten Haltestelle. 

Die in Koblenz im ÖPNV regelmäßig eingesetzten Busse (auf Stadt-, Umland- und Regio-

nallinien) erfüllen mittlerweile fast ausschließlich mindestens die Schadstoffnorm 

Euro VI und verfügen über eine Klimaanlage. 

Die Busflotte der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH umfasste im Dezember 2024 ins-

gesamt 103 Niederflurbusse, darunter 

• 1 Solobus mit batterieelektrischem Antrieb (BEV): Dieser wird mit 100% 

Ökostrom geladen. Somit gilt dieses Fahrzeug als „sauber“ und „emissionsfrei“ 

im Sinne der Clean Vehicles Directive (CVD) der EU. 

• 53 Busse (32 Gelenk- und 21 Solobusse) mit Gasantrieb: Diese werden mit Bi-

omethan betankt. Somit gelten diese Fahrzeuge als „sauber“ im Sinne der CVD. 

• 49 Busse (25 Gelenk-, 19 Solo- und 5 Minibusse) mit Dieselantrieb: welche alle 

zumindest die Abgaswerte gemäß der Euro-Norm VI bzw. 6 d (oder gleichwer-

tig) erfüllen, teilweise durch Nachrüsten von SCR-Katalysatoren. Sie werden mit 

Dieselkraftstoff betankt, gelten somit als „konventionell“ im Sinne der CVD. 

Alle koveb-Busse verfügen über ein einheitliches Ausstattungspaket hinsichtlich Fahr-

gastinformation und -komfort. Dazu gehören u. a. LED-Anzeigen außen, u. a. mit Linien-

nummern auf allen 4 Fahrzeugseiten, breite TFT-Bildschirme innen mit Anzeige von Li-

niennummer, Fahrtziel, Datum, Uhrzeit und den nächsten Haltestellen sowie einem In-

fotainment-Programm mit ÖPNV-Informationen, Baustellenhinweisen, Veranstaltungs-

tipps und Werbung, Fahrgast-WLAN, USB-Ladesteckdosen an vielen Sitzplätzen sowie 

ein automatisches Fahrgastzählsystem (AFZS).  

Haltestellen: 

In den vergangenen Jahren wurden fast alle Haltestellen im Stadtgebiet sichtbar moder-

nisiert, zumindest mit neuer Beschilderung und erweiterter Fahrgastinformation sowie 

Fahrplanaushangkästen im neuen, einheitlichen koveb-Design ausgerüstet. Viele Bus-

steige wurden zudem mit neuen Sitzgelegenheiten und Abfallbehältern ausgestattet. 
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Im Jahr 2024 waren von den rund 600 Haltepunkten (Bussteigen) im Stadtgebiet  ca. 100 

Haltepunkte vollständig barrierefrei und ca. 175 Haltepunkte mit Einschränkungen („be-

dingt“) barrierefrei gestaltet. Ein Verzeichnis der Haltestellen im Stadtgebiet und An-

gabe weiterer Ausstattungsmerkmale findet sich in Anhang A. 

Für den barrierefreien Ausbau, die Haltestellenausstattung (Beschilderung, Fahrplankäs-

ten bzw. -vitrinen) sowie Reinigung, Wartung und Unterhalt der Haltestellen im gesam-

ten Koblenzer Stadtgebiet ist die koveb verantwortlich. Die koveb bewirtschaftet eben-

falls die Wartehallen (Fahrgastunterstände), nachdem ein Vertrag zwischen der Stadt 

Koblenz und einem Drittunternehmen, das die Infrastruktur mittels Werbeeinnahmen 

finanziert hatte, ausgelaufen war und nicht verlängert wurde. 

Ausgewählte Haltestellen wurden bereits und werden künftig vermehrt mit dynami-

schen Fahrgastinformations-Anzeigern (DFI-Anzeiger) ausgerüstet, die auf einen Blick 

die folgenden Abfahrten an dem betroffenen Bussteig in Echtzeit (also gemäß Betriebs-

lage und inkl. möglicher Verspätungen) anzeigen. 

Die ÖPNV-Betreiber der aus dem Umland einbrechenden Linien beteiligen sich mit Bei-

trägen je angefahrener Haltestelle am Ausbau und dem Erhalt der Haltestelleninfra-

struktur. Das Anbringen der Abfahrtpläne und weiteren Linieninformationen an den Hal-

testellen verbleibt in der Verantwortung der jeweiligen Verkehrsunternehmen. 

Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen mit erhöhten Bordsteinen und kontrast-

reicher Bodengestaltung mit taktilen Elementen bleibt eine „Daueraufgabe“ und soll in 

den kommenden Jahren schrittweise weiter umgesetzt werden. 

2.4.6 Tarif, Vertrieb und Kommunikation im ÖPNV 

Die Stadt Koblenz ist Mitglied des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) und wendet 

seit dem Jahr 2002 den VRM-Tarif mit den jeweils gültigen Tarif- und Beförderungsbe-

dingungen auf allen Bus- und Bahnlinien im Stadtgebiet an. 

Der VRM-Tarif ist ein Wabentarif (vgl. Abbildung 6). Grundsätzlich gilt zur Preisbildung 

die Anzahl der durchzufahrenden Waben (= Preisstufen). Dabei werden die Einstiegs- 

und Ausstiegswabe mitgezählt. Für die Zielhaltestelle gilt jeweils der Preis der zuletzt 

durchfahrenen Wabe. 

Jede Wabe hat eine eigene 3-stellige Nummer. Einzelne Haltestellen sind auf Waben-

grenzen positioniert (Überlappungszonen). Das Stadtgebiet Koblenz umfasst 

• die Tarifwaben 101 bis 107 und 

• die Überlappungszonen 190 bis 199. 

 

Gemäß der Festlegung im NVP 2018 hat die Stadt Koblenz die Senkung der Preise um 

durchschnittlich 25% für die Netzfahrscheine des VRM im Stadtgebiet Koblenz (mit Zu-

sammenfassung der o. g. Tarifwaben zum „Netz Koblenz“) seit 2021 umgesetzt. Dies be-

trifft die Tageskarte, 3-Tageskarte, Minigruppenkarte, Wochenkarten, Monatskarte (mit 

und ohne Abo) und 9-Uhr-Monatskarte (mit und ohne Abo), jeweils als Fahrkarten mit 

Gültigkeit für das gesamte Stadtgebiet. 
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Abbildung 6: Tarifübersicht Koblenz 2025 
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Das „eTicket“ der Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH stellt eine elektronische Geldbörse 

zum Erwerb von vergünstigten Einzelfahrscheinen dar. Das eTicket selbst wird kostenlos 

gegen einen Pfandbetrag abgegeben. Inhaber können damit beim Fahrpersonal Fahrt-

berechtigungen erwerben. Es wird ein Rabatt von 25 % eingeräumt. Das Angebot und 

die Gültigkeit des eTickets beschränken sich zzt. auf die Verkehrslinien der Koblenzer 

Verkehrsbetriebe GmbH. Alle fünf Jahre erfolgt eine Ticketerneuerung des Koblenzer 

eTickets, zuletzt in 2024.48  

Über die Koblenz-Touristik bietet die Stadt mit der „KoblenzCard“ eine Vorteilskarte an, 

die Besuchern 24 Stunden freie Fahrt in allen Bussen, Bahnen und Fähren innerhalb des 

Stadtgebietes sowie im Schrägaufzug Ehrenbreitstein gewährt. Darüber hinaus kann 

man vergünstigt Museen besuchen und erhält Nachlässe für diverse Schifffahrten sowie 

die Koblenzer Seilbahn49. 

Der Vertrieb der Fahrkarten erfolgt zum einen über Fahrkartenautomaten (beim SPNV), 

zum anderen in den Fahrzeugen (Verkaufsdrucker beim Fahrpersonal). Seit Anfang 2025 

kann in den Bussen auch bargeldlos gezahlt werden. Der Online-Erwerb von Verbundti-

ckets ist über die VRM-App sowie die DB-Navigator-App möglich. 

Fahrkarten im Abo können direkt über die Verkehrsunternehmen bezogen werden. Das 

Bestellformular findet sich bei den Betreibern auf deren Internetseiten, auf den Inter-

netseiten des VRM (www.vrminfo.de) und/oder ist in Kundendienststellen vor Ort er-

hältlich, z. B. im Bus-Info-Zentrum Löhr-Center der koveb GmbH, im Kunden-Service-

Center Koblenz von DB Regio Bus oder im DB-Reisezentrum (Koblenz Hbf). 

Neben dem VRM und meist den überregionalen Verkehrsunternehmen, wie DB oder 

Transdev, vertreibt auch die koveb ein eigenes Deutschlandticket. Dieses ist sowohl als 

Handy-Ticket mittels einer dafür vorgesehenen App als auch als Chipkarte erhältlich. 

Die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH unterhalten darüber hinaus weitere Verkaufs-

stellen für Wochen- und Monatszeitkarten im Stadtgebiet: 

• koveb Bus-Infozentrum im Löhr-Center (Innenstadt) 

• Koblenz Touristik im Forum Confluentes (Innenstadt) 

• Kioskbetriebe Groß (Asterstein) 

• Lehrmittel Köhler (Karthause) 

• Meilenstein, DG Mittelrhein (Mitte) 

• „Quads am Eck“ (Moselweiß)50 

Im Auftrag seiner Mitglieder organisiert der VRM die linien- und betreiberübergreifende 

Kommunikation, Information und Werbung für den ÖPNV. Zentrale Elemente der Kom-

munikation mit den Fahrgästen sind die Info-Hotline des VRM unter 0800 5 986 986 so-

wie die VRM-Webseite unter www.vrminfo.de. 

Die in der Stadt Koblenz maßgeblichen Verkehrsanbieter betreiben ebenfalls Servicete-

lefone und Internetangebote, die sich aber i.d.R. auf den eigenen Verkehrsbereich, nicht 

auf den ÖPNV als Gesamtsystem, konzentrieren. Für den Stadtverkehr Koblenz zustän-

dig sind die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH (0261/402-20000, 0261/91163-333, 

www.koveb.de).  

                                                                 

48 Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH: https://www.koveb.de/verkehrs-infos/jetzt-tauschen-das-

neue-eticket-der-koveb-ist-da/ (letzter Abruf April 2024).  
49 VRM: https://www.vrminfo.de/fahrkarten/tickets/freizeit-tickets/koblenz-card/ (letzter Abruf 

April 2024). 
50 Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH: https://www.koveb.de/tickets-tarife/#accordion-2-1 (letz-

ter Abruf April 2024). 

http://www.koveb.de/
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Die Fahrpläne sind auf den jeweiligen Internetseiten der Verkehrsunternehmen oder auf 

der Internetseite der VRM GmbH abrufbar. Darüber hinaus werden verstärkt linienbe-

zogene Taschenfahrpläne herausgegeben. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH ver-

öffentlichen pro Fahrplanjahr für ihre eigenen Linien ein Fahrplanheft.  

Schließlich umfasst die verbundweite Kommunikation Informations- und Werbebro-

schüren (z.B. Liniennetzplan, Tarifwabenplan, Fahrkartenübersicht) sowie Plakate im 

Rahmen von Aktionen, die sich vorwiegend mit der Bewerbung bestimmter Fahrkarten-

angebote für unterschiedliche Zielgruppen befassen. 

Die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH veröffentlichen für jedes Fahrplanjahr je einen 

schematischen Liniennetzplan für das „Tagnetz“ und das „Nachtnetz“ mit nahezu allen 

Haltestellen, der außer dem eigenen Linienangebot auch eine Darstellung der Stadt-Um-

land-Linien sowie Hinweise auf Zugangsstellen zum SPNV enthält. Außerdem wird ein 

Tarifübersichtsplan mit Fahrpreisen für das betreffende Bedienungsgebiet aufgelegt. 

Der überregional agierende Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Nord steht mit den 

Fahrgästen über www.spnv-nord.de in Kontakt und informiert über Fachthemen insbe-

sondere zum SPNV. Auf der Seite www.radbusse.de werden Buslinien mit erweiterter 

und reservierbarer Fahrradmitnahme im Norden von Rheinland-Pfalz präsentiert sowie 

neben der Buchungsmöglichkeit über Ziele und touristische Highlights entlang der 

RadBus-Routen informiert. Koblenz ist seit Juli 2024 Ausgangs- und Endpunkt der 

RadBus-Linie 466 „Hoher Westerwald“. 

2.4.7 Sonstige Mobilitätsangebote 

Neben den „klassischen“ Verkehrsangeboten des ÖPNV auf Straße und Schiene beste-

hen in der Stadt Koblenz weitere Angebote zur Personenbeförderung, die ebenfalls un-

ter den Begriff des ÖPNV fallen oder den ÖPNV zeitlich bzw. räumlich verdichten, ergän-

zen oder ersetzen. 

Demnach sind im weiteren Sinne auch als Teil des ÖPNV zu verstehen: 

• Personen-Linienschifffahrt, 

• Fähren auf Rhein und Mosel und 

• Verkehrsmittel zur Anbindung der Festung Ehrenbreitstein (Seilbahn und 

Schrägaufzug). 

Weitere alternative bzw. ergänzende Mobilitätsangebote in der Stadt Koblenz sind: 

• Park+Ride-Angebote zum Umstieg zwischen Pkw und Bus/Bahn 

• Veranstaltungsverkehre (bspw. Lange Nacht der Museen) und 

• Taxi- und Mietwagenbeförderung 

• Carsharing 

• Fahrradverleihsystem. 

Fähr- und Schiffsverbindungen 

Im Bereich der Stadt Koblenz werden die nachfolgenden Fähr- und Schiffsverbindungen 

betrieben (vgl. Tabelle 13): 

http://www.spnv-nord.de/
http://www.radbusse.de/
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Tabelle 13: Übersicht Schiffs- und Fährverbindungen 

Fähre Beschreibung 

Rheinfähre 
Personenfähre Altstadt - Ehrenbreitstein u. z. (Fa. Gilles), Ostern – Okto-

ber, Mi-So 

Moselfähre 
Personenfähre Deutsches Eck – Lützel (Campingplatz) u. z. („Liesel“) 

April – Oktober 

Linie 10200 
Koblenz - Boppard - St. Goarshausen - Kaub - Rüdesheim (- Mainz) und zu-

rück (Köln-Düsseldorfer, April - Oktober) 

Linie Goldstück Brodenbach - Koblenz und zurück (MS Goldstück, Mi April – Oktober) 

Gilles PS Koblenz – Vallendar 

Linie PS 
Cochem – Burgen - Koblenz und zurück (Personenschifffahrt Gebr. Kolb 

oHG,  Mai - Oktober) 

 

Auf der Rheinfähre zwischen der Altstadt und Ehrenbreitstein sind Tickets des VRM zur 

Mitfahrt gültig. 

Schrägaufzug (Festungsaufzug)  

Der Festungsaufzug Ehrenbreitstein verkehrt zwischen der Bushaltestelle Festungsauf-

zug/DJH und der Festung Ehrenbreitstein (Eingang Jugendherberge) ganzjährig und täg-

lich zwischen 6:00 Uhr und 1:00 Uhr. Betreiberin ist die Koblenzer Verkehrsbetriebe 

GmbH. Im Festungsaufzug werden alle Fahrausweisarten mit Gültigkeit in der Tarifwabe 

106 inkl. der Tarif- und Beförderungsbedingungen des VRM-Verbundtarifs anerkannt. 

Inhaber einer gültigen VRM-Fahrkarte wie beispielsweise Tages-, Wochen-, Monats-

karte im Abo, eines Rheinland-Pfalz-/ Saarland-Tickets oder Deutschlandtickets können 

den Schrägaufzug kostenlos nutzen51. 

Seilbahn 

Seit 2011 verkehrt die Seilbahn Koblenz mit insgesamt 18 Gondeln zwischen der Altstadt 

(Deutsches Eck) und der Festung Ehrenbreitstein (Festungspark). Die Seilbahn verkehrt 

täglich von März bis Oktober und ganzjährig an Samstagen, Sonn- und Feiertagen (9:30 

Uhr bis 19:00 Uhr). An Groß- und Sonderveranstaltungen gelten zusätzliche Verkehrs-

zeiten. Betreiberin ist die Fa. Skyglide Event Deutschland GmbH. 

Park+Ride 

Die Stadt Koblenz verfügt über Parkplätze die an den ÖPNV angebunden sind und somit 

P+R ermöglichen. Zusätzlich wird bei bestimmten Veranstaltungen ein anlassbezogener 

Shuttle-Verkehr angeboten (vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 14: Park+Ride-Möglichkeiten im Stadtgebiet Koblenz52 

P+R Linien 

EPG Arena, Oberwerth 3/13, 670 

Hochschule/Schulzentrum, Karthause 
2/12, 615, 

620, 621 

Uni/Winninger Str., Metternich 
3/13, 

4/14, 35 

Kurt-Schumacher-Brücke, Moselweiß 3/13, 4/14 

                                                                 

51 koveb: https://www.koveb.de/festungsaufzug/#accordion-1-5 (letzter Abruf April 2024) 
52 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/mobilitaet/parken-in-kob-

lenz/park-ride/ (letzter Abruf April 2024). 
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Taxi- und Mietwagenbeförderung 

Die im Stadtgebiet tätigen Taxianbieter sind überwiegend in der Taxi Koblenz e.G. orga-

nisiert. Taxi-Halteplätze befinden sich u. a. 

• Hauptbahnhof 

• Löhr-Center 

• Zentralplatz 

• Forum Mittelrhein 

• Altengraben 

• Schüllerplatz 

• Talstation Festungsaufzug 

• Konrad-Adenauer-Ufer 

• Hotel Mercure 

• Potsdamer Straße 

• an allen Krankenhäusern. 

Bei Veranstaltungen werden zusätzlich die EPG Arena, Messeplatz, das Café Hahn und 

die Rhein-Mosel-Halle als Halteplätze angefahren53.  

Darüber hinaus gibt es weitere Personenbeförderungsanbieter (Funkmietwagen) in der 

Stadt Koblenz. 

Carsharing 

Carsharing ist eine wichtige Ergänzung zum ÖPNV, weil es den Besitz eines eigenen Au-

tos ersparen kann. Carsharing-Nutzer sind freier in der Verkehrsmittelwahl und nutzen 

den ÖPNV in der Regel häufiger als Personen, die einen Pkw besitzen. 

Anbieter von Carsharing-Dienstleistungen in Koblenz ist seit Juli 2017 vorrangig book-n-
drive Carsharing. Laut Stadt Koblenz sind insgesamt 14 Stationen im Stadtgebiet von 

Koblenz verteilt. Im Jahr 2023 sind zusätzliche Stationen dazugekommen, weshalb mo-

mentan 27 Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Bis Ende 2025 sollen 60 Fahrzeuge in Be-

trieb genommen werden. Die Kosten belaufen sich ab 2,40 € die Stunde und 0,31 € pro 

gefahrenen Kilometer54 55. In Koblenz wird die Variante des stationsgebundenen Car-

sharings angeboten. Die derzeitigen Carsharing-Stellplätze sind in Tabelle 15 aufgelis-

tet56: 

                                                                 

53 https://www.taxi-koblenz.org/?gad_source=1&gclid=EAIaIQob-

ChMI8v3976W8hQMVW0RBAh0Lcg--EAAYASAAEgLB5fD_BwE (letzter Abruf April 2024). 
54 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/mobilitaet/carsharing-mitfah-

ren/ (letzter Abruf April 2024). 
55 https://www.book-n-drive.de/preise/ (letzter Abruf April 2024) 
56 https://web.book-n-drive.de/station/406467/@50.34851,7.5900378,16z (letzter Abruf 2024) 



Fortschreibung Nahverkehrsplan 2025 für die Stadt Koblenz 

 Seite 71 von 230  

Tabelle 15: Carsharing Stellplätze in Koblenz 

Ort Anzahl  Typ 
Altstadt 
Florinsmarkt 9 2 Verbrenner 

Löhrrondell 6 2 Verbrenner 

Schloßstraße 5 1 Verbrenner 

Willi-Hörter-Platz 1  

(Rathaus) 
2 

E-Fahrzeug 

Verbrenner 

Lützel 

Brenderweg 17-21 1 Verbrenner 

Metternich 

Osterhausstraße 1 1 Verbrenner 

Mitte 

Bahnhofstraße 47 4 Verbrenner 

Moltkestraße 3 1 Verbrenner 

Niederberg 

Niederberger Höhe 1 c 1 E-Fahrzeug 

Rauental 

David-Roentgen-Straße 10 2 Verbrenner 

Süd 

HBF, Frankenstraße 21  2 Verbrenner 

HBF, Westseite 1 Verbrenner 

Hohenzollernstraße 127 1 Verbrenner 

Kurfürstenstraße 66 2 Verbrenner 

Kurfürstenstraße 71 3 Verbrenner 

St.-Josef-Straße 18 2 Verbrenner 

 

Ebenfalls hat der Carsharing-Anbieter KM-Autovermietung eine Station in der Stadt 

Koblenz57. Die Fahrzeuge des Anbieters können über das DB-Carsharing-Portal „Flink-

ster“ und direkt bei „book-n-drive“ gebucht werden. 

Fahrradverleihsystem 

Neben Carsharing entwickelt sich in Koblenz auch das „Bikesharing“ als relevante Ergän-

zung zum ÖPNV, nützlich vor allem für Gäste in der Stadt sowie für Gelegenheits-Rad-

fahrende. In Koblenz hat der lokale Anbieter Rhein Bike ein Stationsnetz aufgebaut und 

weitet dieses und die Anzahl der schwarzen Fahrräder mit Korb am Lenker zzt. sukzes-

sive aus. Verleihstationen bestehen zzt. an folgenden Standorten58: 

• Löhrstraße 139/Nähe Hauptbahnhof (Ladenlokal Rhein Bike) 

• Forum Confluentes (Zentralplatz) 

• Rizzastraße 

• Löhrrondell 

• Hotel Mercure 

• TZK an der Universität/Stattstrand 

• Hohenzollernstraße/Neversstraße 

• Am Wöllershof 

• Knaus Campingpark in Lützel 

• Moselweißer Straße/Bechelstraße 

• Hotel Contel am Moselbogen 

• Fährhaus am Moselstausee. 

                                                                 

57 https://www.km-autovermietung.de/de/unternehmen/koblenz (letzter Abruf Juni 2024) 
58 Jahresbericht 2024 „Radfahren in Koblenz“; unter: https://www.koblenz.de/umwelt-und-pla-
nung/mobilitaet/radfahren-in-koblenz/aktuelles/jahresbericht-2024/  
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2.5 Fahrgastaufkommen 

Für die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und nachfrageori-

entierten ÖPNV ermittelt die koveb die Fahrgastnachfrage auf den Linien im Stadtver-

kehr Koblenz mittels Automatischer Fahrgastzählsysteme (AFZS). Alle Regelfahrzeuge 

verfügen über entsprechende Einrichtungen, wobei die mittlere Zählquote real bei etwa 

95 % liegt (Abweichungen entstehen z. B. durch Fehlfunktionen, äußere Störeinflüsse 

oder Einsatz eines Reservefahrzeugs). 

Durch AFZS erfolgt die automatische Erfassung der Fahrgäste und Ableitung statistisch 

belastbarer Nachfragedaten. Somit liegen der Stadt Koblenz liniengenaue und kontinu-

ierlich erhobene Daten der Fahrgastnachfrage vor.  

Die Auswertung der Daten erfolgte für das Jahr 2019 – damals noch mit geringerer AFZS-

Zählquote und durch ein externes Büro hochgerechnete Daten – sowie für die Jahre 

2020 bis Ende 2023. Aufgrund der mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen in 

den Jahren 2020 und 2021 war die Fahrgastnachfrage in beiden Jahren erkennbar ab-

rupt eingebrochen und damit für längerfristige Aussagen zur Nachfrageentwicklung 

nicht geeignet. Im Jahr 2022 erholen sich die Fahrgastzahlen zunächst langsam, sind 

aber bald von einer deutlichen Steigerung geprägt. 

Nachfolgend wird das Fahrgastaufkommen für das gesamte Jahr 2023 dargestellt sowie 

ein Vergleich zum Jahr 2019 gezogen, um die Entwicklung der Nachfrage mit dem seit 

Dezember 2020 in Betrieb befindlichen Busnetz zum vorhergehenden Angebot ableiten 

zu können.  

Im Jahr 2023 sind im Stadtverkehrsnetz Koblenz allein auf den Linien der Koblenzer Ver-

kehrsbetriebe rund 9,5 Millionen Fahrgäste unterwegs. Dies entspricht im Mittel ca. 

26.000 Reisenden im Busverkehr pro Tag. 

2.5.1 Liniennachfrage im Stadtverkehr 

In Tabelle 16 werden die jährlich erhobenen Fahrgastzahlen je Linienkorridor aufge-

führt.59 Die Linie 2 beinhaltet beispielsweise ebenfalls die Nachfragewerte der Linie 12 

sowie der Nachtlinie N2.  

Hinweis: Der Vergleich für die einzelnen Linienkorridore miteinander zum Jahr 2019 ist 

aufgrund der zum Teil deutlich abweichenden Linienverläufe zwischen dem alten und 

dem neuen Liniennetz (bis und ab Dezember 2020) trotz annähernder Zuordnung der 

Teilstrecken in einigen Fällen nur eingeschränkt aussagekräftig. Der Vergleich der ge-

samten Fahrgastzahlen und Fahrgastentwicklung über den Zeitraum ist jedoch möglich. 

                                                                 

59 Auswertung der automatischen Fahrgastzählung für die Jahre 2019 sowie 2022, 2023 und 2024. 
Die Fahrgastzahlen für die Jahre 2020 und 2021 sind aufgrund Pandemie-bedingter Angebotsein-
schränkungen und in Folge dessen geringerer Nutzung für den Vergleich nicht aussagekräftig. 



Fortschreibung Nahverkehrsplan 2025 für die Stadt Koblenz 

 Seite 73 von 230  

Tabelle 16: Fahrgastzahlen je Linie im Stadtverkehr Koblenz60 

Tag- und Nachtlinien  
(Bezug: Netz ab  
Dezember 2020) 

2019  
(altes Netz) 

2022 2023 2024 

2/12 2.164.158    2.102.235 2.410.074 2.425.224 

3/13 865.046    757.976 872.002 990.702 

4/14 570.736    589.885 654.800 715.497 

5/15 1.071.231    1.383.226 1.500.853 1.647.221 

6/16 1.066.074    1.030.328 1.248.220 1.356.139 

7 393.362    405.674 505.352 596.760 

8 786.191    805.211 903.937 1.015.616 

9/19 770.985    875.589 999.394 1.133.524 

10 361.583    215.670 231.114 257.638 

26  -  43.314 44.825 44.951 

27  -  32.043 40.254 44.860 

29  -  16.178 17.153 16.288 

E-Wagen 408.820  373.262 417.294 437.267 

N2 - 14.153 15.543 17.876 

N3 - 19.967 21.943 25.779 

N5 4.435 9.995 10.881 15.912 

N6 2.827 10.606 12.906 15.339 

N7 - 11.486 14.049 19.031 

N8 4.343 - - - 

N9 3.100 11.610 13.808 18.371 

Gesamt 8.472.891    8.708.407 9.934.399 10.793.994 

Anteil Taglinien (inkl. E) 8.458.186    8.630.590 9.845.270 10.681.687 

Anteil Nachtlinien (N) 14.705    77.817 89.129 112.307 

 

Im Jahr 2024 sind im Stadtverkehrsnetz Koblenz auf den Linien der Koblenzer Verkehrs-

betriebe rund 10,8 Millionen Fahrgäste unterwegs. Dies entspricht im Mittel ca. 29.500 

Reisenden im Busverkehr pro Tag. 

Nach den Pandemie-bedingten Einschränkungen bei Angebot und Nachfrage in den Jah-

ren 2020 und 2021 wurde im Jahr 2022 in etwa wieder das Nachfrageniveau des Jahres 

2019 erreicht, allerdings mit einem in der Zwischenzeit neu konzipierten Busnetz. In den 

Folgejahren haben sich daher die Fahrgastzahlen deutlich erhöht: um rd. 14% im Jahr 

2023 zu 2022 und nochmals um ca. 9% in 2024 zu 2023. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass das Fahrtenangebot im Verlauf des Jahres 2024 an mehreren Tagen aufgrund von 

Streikmaßnahmen eingeschränkt war, was auf den meisten Linien zu kurzzeitigten Nach-

fragerückgängen führte und sich in der Gesamtbilanz entsprechend niederschlägt. 

Die Linie 2/12 weist mit einem Wert von ca. 2,45 Millionen im Jahr 2024 die deutlich 
meisten Fahrgäste auf und verfügt an allen Verkehrstagen meist durchgehend über eine 

                                                                 

60 Werte gemäß koveb-Auswertung, Stand 25.04.2025, Abweichungen bei den Summen sind run-
dungsbedingt. Hinweis: Fahrten wurden nicht berücksichtigt, wenn Zählergebnisse nicht verwend-
bar waren oder Fahrzeuge ohne Zählgerät eingesetzt wurden. Die nicht vorhandenen Daten der 
betreffenden Fahrten wurden linear hochgerechnet. 
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hohe Auslastung. Die Tendenz zur Stagnation zeigt aber auch, dass aufgrund der Kapa-

zitätsgrenzen größere dauerhafte Nachfragesteigerungen hier bei unverändertem An-

gebot in Zukunft nicht mehr zu erwarten sein dürften. 

Bei den anderen Stadtverkehrslinien zeigt sich seit 2022 überwiegend ein stetiges, mehr 
oder weniger starkes Fahrgastwachstum im Jahresvergleich. 

Die Linie 5/15 konnte mit über 1,6 Millionen Fahrgästen in 2024 vor allem durch die 

Erweiterung auf die Pfaffendorfer Höhe und den Asterstein erheblich gestärkt werden. 

Ähnliches gilt für die Linie 9/19 mit zuletzt über 1,1 Millionen jährlichen Fahrgästen nach 

Verdichtung zum 15-Minuten-Takt und Erweiterung um die Anbindung der Niederber-

ger Höhe sowie Ausdehnung über die Goldgrube bis Moselweiß.  

Der Rückgang der Fahrgastzahlen bei der Linie 10 im Vergleich zu 2019, die im neuen 

Busnetz nicht mehr direkt bis zum Hauptbahnhof fährt, konnte durch Nachfragezu-

wächse u. a. bei den Linien 8 und 9/19 mehr als kompensiert werden. 

Die neuen Stadtteillinien 26, 27 und 29, mit denen seit Dezember 2020 die vorher rein 

„sternförmig“ auf das Zentrum gerichtete Linienstruktur erstmals um Querverbindun-

gen erweitert wurde, beförderten im Jahr 2024 zusammen insgesamt deutlich über 

100.000 Fahrgäste. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Linien jeweils nur montags 

bis samstags im 60-Minuten-Takt bedient werden. Positiv entwickelt haben sich dabei 

die Linien 26 und 27 mit jeweils rd. 45.000 Fahrgästen über das Jahr. Im Vergleich dazu 

fällt die Linie 29 als „Höhenverbindung“ auf der rechten Rheinseite mit rd. 16.000 Fahr-

gästen pro Jahr bisher zurück.  

Für den Vergleich der Fahrgastentwicklung der Nachtbuslinien N2 bis N9 ist die in 2019 

noch erheblich geringere Ausprägung des Angebots zu beachten. Seit Dezember 2020 

verkehren zwischen 23:30 und 0:30 Uhr die Nachtbusse täglich. Seit ca. 2022, nach Ende 

der Pandemie-bedingten Einschränkungen, ist das zusätzliche Angebot am Wochenende 

mit nunmehr 4 Fahrten statt 1 Fahrt pro Linie im alten Netz deutlich ausgeweitet wor-

den. Hier zeigt sich im Vergleich der Jahr 2022, 2023 und 2024 ein anhaltend starkes 

Wachstum der Nachfrage im Nachtverkehr. Somit nutzen inzwischen über 110.000 Fahr-

gäste jährlich den Stadtverkehr für Fahrten nach 23:30 Uhr. 

Grundsätzlich ist die Vergleichbarkeit der absoluten Werte zwischen den Linien inner-

halb eines Jahres nur eingeschränkt sinnvoll, da sich die einzelnen Linien zum Teil erheb-

lich um die Anzahl der Verkehrstage pro Jahr, Betriebsstunden bzw. Fahrten pro Tag, 

Linienlängen bzw. Anzahl Haltestellen sowie Kapazität der eingesetzten Fahrzeuge un-

terscheiden. Für vertiefende Analysen wären deshalb auch relative Vergleichsgrößen, 

z. B. Anzahl der Fahrgäste pro Betriebstag und Fahrt oder pro Fahrplan-Kilometer, her-

anzuziehen. 

2.5.2 Haltestellennachfrage im Stadtverkehr 

In Tabelle 17 werden die erhobenen Fahrgastzahlen der Haltestellen in Koblenz mit den 

meisten einsteigenden Fahrgästen im Jahr 2023 aufgeführt.61  

                                                                 

61 Auswertung der automatischen Fahrgastzählung für die Jahre 2019 und 2023 
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Tabelle 17: „Top 30“ Haltestellen Koblenz (Einsteiger im Stadtverkehr) 

Haltestellen  
„Top 30“ Koblenz 

Einsteiger 
2023 

Einsteiger  
2019 

Platzierung  
2023 

Platzierung  
2019 

Einsteiger/Fahrt 
2023 

Zentralplatz/Forum          1.364.541            602.751    1 2 5,39 

Bf. Mitte/Löhr-Center          1.319.087            891.512    2  1 5,54 

Hauptbahnhof             586.591            283.817    3 4 3,63 

Balduinbrücke             180.072            382.202    4 3 1,81 

Universität             170.401              22.510    5 88 3,20 

Bundesarchiv             115.269              79.497    6 23 3,15 

Otto-Falckenberg-Str.             110.372            139.166    7 10 2,66 

Christuskirche             109.983            219.788    8 5 0,86 

Brüderkrankenhaus             104.608            115.130    9 16 1,65 

Brenderweg             103.119              68.159    10 28 2,52 

Rhein-Mosel-Halle             101.326            146.083    11 9 0,75 

Marienhof             101.310              89.687    12 19 1,81 

Kapuzinerplatz/Fähre               80.710            135.540    13 11 0,78 

St.-Elisabeth-Kirche               84.761            116.485    14 15 1,49 

Uni/Winninger Str.               77.846            167.371    15 6 1,46 

Hauptbahnhof West               75.428            157.369    16 8 2,08 

Blücherstr.               68.888              85.504    17 21 1,23 

Stadttheater/Schloss               68.375            125.647    18 12 0,53 

Hüttenstück               68.139              75.411    19 24 1,71 

Heiligenweg               68.116              38.853    20 50 1,67 

Ehrenbreitstein Bf.               65.238              60.837    21 33 0,75 

Güls Alte Schule/Bf.               64.788              36.312    22 53 2,75 

Hochschule/Schulz.               59.884              61.732    23 32 2,19 

Kemperhof               57.043              43.494    24 44 1,39 

Magdeburger Str.               56.623              45.234    25 41 1,75 

Memeler Str.               55.187            105.796    26 17 1,35 

Löwentor               53.089              51.719    27 37 2,36 

Greifswalder Str.               52.985              40.916    28 48 1,28 

Messeplatz               51.780              26.417    29 71 1,31 

Kirmesplatz               50.930              32.074    30 58 2,17 

 

2.6 Erhebungen/Befragungen im Rahmen der Bedarfsanalyse 

2.6.1 Studie „Mobilität in Deutschland“ 

Die bundesweite Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) wird im Abstand von sechs 

Jahren fortgeschrieben. Nach der Basisstichprobe aus dem Jahr 2017 liegt nunmehr eine 

aktualisierte Studie aus dem Erhebungsjahr 2023 vor62. Die bundesweite Studie wird 

                                                                 

62 Vgl. Publikationen unter: https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/publikationen2023.html; 
hier: MiD 2023 Regional – Wie fallen die regionalen Ergebnisse aus? 
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durch regionale Studien ausgestockt, die zeitgleich in teilnehmenden kleinen Städten, 

Regionen, Verkehrsverbünden, Landkreisen, mittleren und sehr großen Städten durch-

geführt wird. Die kreisfreie Stadt Koblenz hat sich an den regionalen Studien beteiligt. 

Die Ergebnisse der MiD-Auswertung für die Stadt Koblenz werden hier auszugsweise auf 

die Ermittlung des Modal Split, der Verteilung der Wege im Personenverkehr auf ver-

schiedene Verkehrsmittel, wiedergegeben (s. Abbildung 7). 

Abbildung 7: Modal Split in Koblenz im Vergleich zu 2017 und mit anderen Städten 

 

Folgende Erkenntnisse lassen sich mit Bezug zum Öffentlichen Verkehr (ÖV) aus dem 

Modal Split-Vergleich ableiten: 

• In Koblenz hat sich der ÖV-Anteil an allen Wegen in den Jahren 2017 bis 2023 

um 40 % erhöht. 

• Im Jahr 2023 wurden – im Gegensatz zu 2017 – mit 53,5 % mehr als die Hälfte 

aller Wege in Koblenz im Umweltverbund, d. h. zu Fuß, im Öffentlichen Verkehr 

oder mit dem Fahrrad, zurückgelegt. Eine maßgebliche Rolle spielt dabei die 

Entwicklung bei der Nutzung des ÖPNV und bei den zurückgelegten Fußwegen 

im Stadtgebiet. 

• Die MiD-Werte am Modal Split für 2023 liegen bereits sehr nahe am „Fort-

schrittsszenario 2030“ gemäß dem Zielwert im Verkehrsentwicklungsplan Kob-

lenz von 2018 (vgl. Abbildung 10 in Kap. 3.2.1). 

• Auch im Vergleich mit anderen Städten der Größenordnung und Struktur ähn-

lich Koblenz (unter den Teilnehmerstädten der MiD-Regionalstudien) stellt sich 

der erreichte ÖV-Anteil am Modal Split in Koblenz gut dar, insbesondere als 

Großstadt, deren Öffentlicher Verkehr maßgeblich (vor allem) mit Bussen be-

dient wird, und nicht (in bedeutendem Anteil) mit Straßenbahnen oder dicht 

getakteten U- bzw. S-Bahn-Netzen. 
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2.6.2 Bürgerpanel 

Das Koblenzer Bürgerpanel wird im zweijährigen Zyklus durchgeführt. Es dient der Erhe-

bung und Analyse unterschiedlicher Meinungsbilder von Teilnehmenden zu zehn defi-

nierten Themenfeldern63: 

• Allgemeine Aspekte der Lebensqualität 

• Zufriedenheit mit infrastrukturellen und Dienstleistungsangeboten, mit Um-

weltgegebenheiten und mit der Barrierefreiheit im Stadtgebiet 

• Zufriedenheit mit den verschiedenen Aspekten des Verkehrs in Koblenz 

• Verfügbarkeit von ÖPNV-Tickets und Verkehrsmittelnutzung im Alltag 

• Wohnsituation und Umzugsperspektiven 

• Stadtverwaltung, Kommunalpolitik und Bürgerbeteiligung 

• Ehrenamtliches Engagement 

• Einkaufsverhalten  

• Image der Stadt 

• Sonderthemen 

• + 380 Einzelaspekte… 

Im März 2024 veröffentlichte die Fachdienststelle Kommunalstatistik und Stadtfor-

schung der Stadtverwaltung Koblenz die zum vierten Mal erfolgte Bürgerumfrage, bei 

der die Zahl der Befragten bei knapp 3.930 Personen lag. Das Ergebnis zeigt, dass eine 

deutliche Mehrheit der Befragten grundsätzlich mit dem Leben in der Stadt Koblenz zu-

frieden ist.   

Die Zufriedenheit bezüglich „Öffentlicher Nahverkehr“ ist merklich gestiegen: Erstmals 

seit 2006 ist die Mehrheit der Befragten mit dem ÖPNV vor Ort zufrieden. Dies kann ein 

Indiz dafür sein, dass die mit dem letzten NVP beschlossenen und umgesetzten Maß-

nahmen zur Verbesserung des ÖPNV damit verbundene Ziele erreichen und von der Be-

völkerung augenscheinlich angenommen werden. Allerdings sind weiterhin ca. 70 % der 

Befragten mit dem Punkt Preisgestaltung der Linienbusse unzufrieden. Maßnahmen zur 

angestrebten Reduktion des motorisierten Individualverkehrs zeigen offenbar die ge-

wünschte Wirkung, da sich die Bevölkerung insbesondere bei Fahrten in die Innenstadt 

zunehmend für den ÖPNV bzw. den Bus als Verkehrsmittel der Wahl entscheidet. 

Bei den folgenden Themenfeldern wurde eine Steigerung der Zufriedenheit im Vergleich 

zur 2021 durchgeführten Befragung und eine hohe Zufriedenheit bei erstmalig abgefrag-

ten Sachverhalten registriert (s. Abbildung 8): 

• Pünktlichkeit der Busse 

• Zuverlässigkeit des Busverkehrs 

• Strecken- bzw. Linienführung der Busse 

• Verkehrsanbindung von Koblenz mit Bus und Bahn  

• Barrierefreiheit an Bushaltestellen. 

Folgende Themenbereiche sind (noch immer) von Unzufriedenheit geprägt: 

• Preise für den Linienbus  

• Möglichkeiten der Fahrradmitnahme  

• Reisedauer (Fahrtdauer + Umsteigezeit). 

                                                                 

63 https://www.koblenz.de/rathaus/verwaltung/statistische-informationen/umfragen/buerger-

panel/ (letzter Abruf Mai 2024) 
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Abbildung 8: Differenzierte Bewertung des ÖPNV 

 

 

2.6.3 Fahrgastbefragungen der koveb 

In den Jahren 2020 und 2021 führten die Koblenzer Verkehrsbetriebe GmbH jeweils eine 

Fahrgastbefragung durch, in welcher folgende Punkte eine primäre Rolle spielen64: 

• Fahrgäste der koveb 

• Bekanntheit der koveb 

• Imagegewinn 

• Zufriedenheitswerte 

• Bewertung koveb-Buslinien 

• Fahrgastinformation 

• Haltestellen 

• Tarife und Fahrkarten 

• Verbindungen 

• Fahrzeuge 

• Fahrpersonal. 

                                                                 

64 https://www.koveb.de/bilder-pdfs/ueber-uns/220330-praesentation-fahrgaststrukturana-

lyse.pdf?cid=2ivt (letzter Abruf Mai 2024) 
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Die Bekanntheit sowie der positive Eindruck des Unternehmens sind gestiegen. Hinsicht-

lich der Zufriedenheitswerte ist der Durchschnitt der Nutzerzufriedenheit um 12% ge-

stiegen, sodass 2021 78% der Nutzer*innen zufrieden sind. Besonders in puncto Tarife 

und Fahrkarten, Serviceorientierung und Kundenservice macht sich dies bemerkbar. 

(Siehe Abbildung 9). 

Abbildung 9: Zufriedenheitswerte koveb in 2021 und Entwicklung seit 2020 

 

 

2020 wurden Linien mit hohem Besetzungsgrad zu den Stoßzeiten eher schlechter be-

wertet. Bei der vorliegenden Befragung wird deutlich, dass der punktuelle Betrieb von 

Einsatzwagen zu einer Entlastung führt und die Nutzerzufriedenheit angehoben werden 

konnte. Nun werden Linien bemängelt, die möglicherweise durch Baustellen beeinträch-

tigt werden.  

Hinsichtlich der Fahrgastinformation stieg die Zufriedenheit in Bezug auf Information 

über das Internet um fast das Doppelte an. Auch die Nutzerzahlen des Interaktiven Lini-

ennetzplans steigen. Weitere Verbesserungen werden durch dynamische Fahrgastinfor-

mation erwartet. Ebenso die Ausweitung von Linien, Fahrten und Verbindungen führte 

zu einer Verbesserung der Zufriedenheit.  

Eine weitergehende Analyse und Bewertung der Fahrgastbefragungen ist in Kap. 4.4 zu 

finden. 
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3. Anforderungsprofil 

Ausgehend von den verkehrspolitischen Ziel- und Rahmenvorgaben werden in diesem 

Kapitel grundsätzliche Vorgaben an den ÖPNV und der Mobilität im Stadtgebiet Koblenz 

verbindlich festgelegt. Diese umfassen die Definition der Netzstruktur, der Leistungs-, 

Qualitäts- und Organisationsvorgaben für den ÖPNV im Zuständigkeitsbereich der Stadt 

Koblenz sowie Anforderungen an den SPNV und ÖPNV im regionalen Kontext. 

3.1 Verkehrspolitische Rahmenvorgaben  

Die wesentlichen verkehrspolitischen Rahmenvorgaben für den NVP aus übergeordne-

ten rechtlichen Vorgaben und Beschlüssen aus der Kommunalpolitik werden nachfol-

gend zusammengefasst. Die für den ÖPNV in der Stadt Koblenz maßgeblichen verkehrs-

politischen Rahmenvorgaben leiten sich konkret ab 

• aus bundes- und landesrechtlichen Vorgaben (PBefG, NVG Rheinland-Pfalz), 

• übergeordneten Planwerken der Regional- und Landesplanung sowie 

• kommunalpolitischen Konzepten und Zielvorstellungen, insbesondere der VEP 

2030. 

3.1.1 Bundes- und landesweite Zielvorgaben 

Für die im NVP zu treffenden Aussagen und Festlegungen sind zunächst die bundeswei-

ten Vorgaben im PBefG (vgl. Tabelle 1) zu beachten. 

Mit dem Gesetz über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-

Beschaffungs-Gesetz) zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1161 zur Änderung der 

Richtlinie 2009/33/EG über die Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahr-

zeuge (Clean-Vehicles-Directive) werden feste Quoten je nach Referenzzeitraum für die 

Beschaffung u. a. von ÖPNV-Bussen im Rahmen öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

vorgegeben. Die Mindestanforderungen für emissionsarme („saubere“) und emissions-

freie Busse im ÖPNV liegen für den ersten Referenzzeitraum bis Ende 2025 bei 45% aller 

neu beschafften Fahrzeuge. Für den zweiten Referenzzeitraum bis Ende 2030 liegt die 

entsprechende Quote bei 65%. Mindestens die Hälfte der Quote muss durch emissions-

freie Fahrzeuge erfüllt werden. Außerdem sind Öffentliche Auftraggeber und Sektoren-

auftraggeber zur Dokumentation ihrer Beschaffungen im Sinne des Saubere-Fahrzeuge-

Beschaffungs-Gesetz verpflichtet. 

Im Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz sind Zielvorgaben und allgemeine 

Leitlinien für den landesweiten ÖPNV festgelegt. Die für die Stadt Koblenz relevanten 

gesetzlichen Anforderungen sind in nachfolgender Tabelle 18 zusammengefasst. 
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 Tabelle 18: Vorgaben und Anforderungen für den ÖPNV in Rheinland-Pfalz65 

Stichwort § 1 – Ziele 

Ziel des NVG Schaffung eines öffentlichen Mobilitätsangebotes über alle Verkehrsträger hin-

weg 

Grundversorgung Der öffentliche Personennahverkehr ist Hauptbestandteil moderner und um-
weltbewusster Mobilität. Er soll als Bestandteil der Daseinsvorsorge im gesam-
ten Landesgebiet im Rahmen eines flächendeckenden, integrierten, vertakteten 

und angebotsorientierten Gesamtverkehrssystems mit aufeinander abgestimm-
ten Fahrplänen als ein vollwertiges, attraktives, umweltfreundliches, barriere-

freies und zukunftsfähiges Verkehrssystem zur Verfügung stehen, das gleich-

wertige Lebensverhältnisse im gesamten Landesgebiet unterstützt. 

Barrierefreiheit Die Belange von Menschen, die in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkt 
sind, sind nach Maßgabe des PBefG zu berücksichtigen und mit den dort ge-

nannten Fristen und Zielen umzusetzen. 

Klimaschutz Durch den Ausbau, die stärkere Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
und die Verwendung neuer Technologien wie den Einsatz umweltfreundlicher 
Antriebe, soll ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität sowie zur 

Erreichung klimapolitischer Ziele geleistet werden. 

Vorrangsystem Beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur soll dem öffentlichen Personennahver-
kehr in den Verdichtungsräumen und großen Städten Vorrang vor dem motori-

sierten Individualverkehr eingeräumt werden, um letzteres zurückzuführen. 

Raumplanung und 

Landesplanung 

Die Erfordernisse der Raumordnung und die Ziele der Landesplanung sind im 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes zu beachten. Im Rahmen der Bauleitpla-
nung soll auf eine vorrangige und frühe Erschließung durch den öffentlichen 

Personennahverkehr geachtet werden. 

Landesübergrei-

fende Angebote 

Ein Tarif für das gesamte Landesgebiet und nach Möglichkeit für die angrenzen-
den Bereiche, unabhängig von bestehenden Verbundgrenzen, ist mittelfristig 

anzustreben. Ziel dieses Gesetzes ist die Schaffung eines öffentlichen Mobili-

tätsangebotes über alle Verkehrsträger hinweg. 

Stichwort § 4 – Anforderungen an die Ausgestaltung von  

Nahverkehrsangeboten 

Bedarfsorientiertes 

Angebot 

Der öffentliche Personennahverkehr soll bedarfsorientiert zu einem integrierten 
Gesamtbedienungsangebot mit aufeinander abgestimmten Fahrplänen und Ta-
rifen entwickelt werden. Der Schienenpersonennahverkehr soll das Rückgrat 
des öffentlichen Personennahverkehrs bilden. Der Schülerverkehr soll nach 

Möglichkeit vollumfänglich in den Linienverkehr integriert werden. Das Angebot 
soll grundsätzlich an allen Wochentagen und abends vorgehalten werden. Das 

Weitere regelt der Landesnahverkehrsplan. 

Entwicklung 

Ausbau 

Neuinvestitionen sollen dem Stand der Technik, den Belangen des Umwelt-
schutzes und den Anforderungen an Sicherheit und Barrierefreiheit entspre-

chen.  

Leistungsmerkmale Technische Lösungen zur Steigerung der Nutzerfreundlichkeit des Systems und 
zur Senkung bestehender Zugangshemmnisse sollen weiterentwickelt und ein-

gesetzt werden. Kurze Reisezeiten, Anschlusssicherheit, kundenfreundliche 

Vertriebslösungen sowie aktuelle Fahrgastinformationen sind hier anzustreben. 

Verbundtarif In Verbundgebieten ist jeder Aufgabenträger dazu verpflichtet, mindestens ei-

nen rheinland-pfälzischen Verbundtarif anzuwenden. 

 

Der NVP soll auf die ÖPNV-relevanten Zielsetzungen aus der Landes- und Regionalpla-

nung Bezug nehmen und diese Ziele im Rahmen der folgenden Ausführungen beachten. 

                                                                 

65 Landesgesetz über den ÖPNV: Nahverkehrsgesetz - NVG vom 13. Februar 2021. 
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3.1.2 Landesplanung und Landesentwicklung 

Das Landesplanungsgesetz (LPlG) verweist zur Festsetzung und Begründung der räum-

lich und sachlich gebotenen Ziele auf die übergeordneten Planungen des Landesent-

wicklungsprogrammes und der regionalen Raumordnungspläne (RROP) der Planungsge-

meinschaften66. 

Die Raumentwicklung ist so zu gestalten, dass sie den besonderen Möglichkeiten und 

Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen gerecht wird67. Durch eine Behinde-

rung kann ein Mensch sowohl in der Mobilität als auch in der Sensorik eingeschränkt 

sein, welche unterschiedliche Auswirkungen haben würde. 

Im Landesentwicklungsprogramm68 werden im Abschnitt V. Sicherung und Fortentwick-
lung der Infrastruktur, unter dem Kapitel Verkehr, das folgende übergreifende Leitbild 

mit Zielstellungen definiert: 

Leitbild „Mobilität sichern“ - Allgemeine Planungsgrundsätze G 136 bis G 139: 

• Sicherung von Verbindungen zwischen zentralen Orten, 

• Stärkung des nicht motorisierten Individualverkehrs und ÖPNV, 

• die Siedlungsentwicklung soll in Verbindung mit Haltepunkten an Nahverkehr-

sachsen erfolgen und 

• Vorranging Ausbau, Ergänzung und Verbesserung vorhandener Verkehrsanla-

gen. 

Daraus abgeleitet werden folgende Ziele an ein funktionales Netz für den öffentlichen 

Verkehr, worin Schienenstrecken wie auch Busstrecken gleichermaßen berücksichtigt 

sind (Z 142 - Z 143); „Ziele“ sind verbindlicher als „Grundsätze“ und anders als diese 

bereits abgewogen: 

• Funktionales Netz untergliedert in vier Kategorien (großräumige Verbindungen 

Kategorie I, überregionale Verbindungen Kategorie II, regionale Verbindungen 

Kategorie II, flächenerschließende Verbindungen Kategorie IV) (vgl. ÖPNV-Kon-

zept Rheinland-Pfalz Nord) und 

• Bedienung der überregionalen und regionalen Verbindungen auch in zeitlichen 

Randlagen. 

Konkretisierte Aussagen zur ÖPNV-Entwicklung sind im Regionalen Raumordnungsplan 

von 2017 der Planungsgemeinschaft Mittelrhein/Westerwald69 innerhalb des Kapitels 

Verkehr und Mobilität festgeschrieben und betreffen die folgenden Themenbereiche: 

• Anbindung der Region 

• Verkehrsnetzgestaltung 

• Öffentlicher Verkehr 

• Straßenverkehr 

• Güterverkehr 

• Radverkehr 

Die konkrete Planung und Umsetzung der Vorgaben für den Schienenpersonennahver-

kehr und die überregional bedeutsamen Busverbindungen erfolgt durch den Zweckver-

band Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord. Die Planung und Umsetzung 

                                                                 

66 vgl. § 5 - Ziele der Landesplanung LPlG 
67 vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 7 des Landesplanungsgesetzes (LPIG) 
68Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), beschlossen vom Ministerrat am 07.10.2008. Gemäß § 8 

(1) Satz 7 LPlG wurde das LEP IV durch Rechtsverordnung vom 14.10.2008 für verbindlich erklärt. 
69 RROP Regionaler Raumordnungsplan Mittelrhein, verbindlich seit 11. Dezember 2017. 



Fortschreibung Nahverkehrsplan 2025 für die Stadt Koblenz 

 Seite 83 von 230  

des regionalen und lokalen Busverkehrs ist Aufgabe der Stadt Koblenz und der Land-

kreise, die sich im Verkehrsverbund Rhein-Mosel zusammengeschlossen haben und für 

ihre Zuständigkeitsbereiche Nahverkehrspläne aufstellen. 

3.1.3 Landesnahverkehrsplan 

Der Landesnahverkehrsplan (LNVP) ist das zentrale Instrument zur Entwicklung eines 

Nahverkehrssystems für das ganze Land und definiert die Qualitätsstandards in der Inf-

rastruktur sowie das pflichtige Mindestbedienungsangebot.70 

Der LNVP für Rheinland-Pfalz wurde zum aktuellen Zeitpunkt der Fortschreibung des 

NVP für Koblenz noch nicht beschlossen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die dort 

zukünftig zu treffenden Zielsetzungen und Mindeststandards für das Stadtgebiet Kob-

lenz bereits erfüllt werden bzw. künftig erfüllt werden können.  

3.1.4 Grundlegende kommunalpolitische Zielsetzungen 

Bereits in 2010 hatte der Stadtrat kommunalpolitische Zielsetzungen als Rahmenbedin-

gungen für die Entwicklung des ÖPNV beschlossen. Diese können nach heutigem Stand 

weiterhin so oder geringfügig modifiziert Gültigkeit behalten: 

• Der ÖPNV sichert die Mobilität der Bevölkerung und der Gäste der Stadt Kob-

lenz, unabhängig vom Alter, der Mobilität oder Sensorik eingeschränkter Men-

schen sowie der Verfügbarkeit eines eigenen Fahrzeugs. Er ist somit Bestandteil 

der Daseinsvorsorge und ein wesentlicher Beitrag zur Zukunftsfähigkeit einer 

„alternden“ Gesellschaft. 

• Der ÖPNV soll die Umsetzung der umweltpolitischen Ziele der Stadt Koblenz 

sowohl direkt als auch indirekt unterstützen (korrespondierend zu Klimaschutz-

konzept, Luftreinhalteplan Koblenz, Verkehrsentwicklungsplan). 

• Die (jeweils) bestehenden Erschließungsstandards (Raumerschließung, Be-

triebszeiten und Taktfolgen) müssen als Mindestangebot gesichert und sie sol-

len bei Bedarf qualitativ verbessert werden. 

• Die Verknüpfung der Linien untereinander und mit anderen Verkehrsmitteln 

soll verbessert werden. 

• Der Bahnhaltepunkt Koblenz-Stadtmitte hat dem Bedarf entsprechend bei der 

Neugestaltung des Liniennetzes und der Linienverknüpfungen Berücksichti-

gung gefunden. 

• Zusatzverkehre zur Schülerbeförderung („E-Wagen“) richten sich nach dem tat-

sächlichen Bedarf. 

Weiterhin wurde mit der Integration der Vorgaben des ÖPNV-Konzeptes Rheinland-Pfalz 

Nord (als Prüfauftrag im NVP 2015 und als Maßnahmenkonzept zur Umsetzung im NVP 

2018 ein weiterer Schritt hin zu qualitativen Verbesserung und Ausweitung des Angebo-

tes erfolgreich abgeschlossen. 

Festlegung 1: Rolle des ÖPNV als Mobilitätsträger 

a) Der ÖPNV hat als Teil der Daseinsvorsorge eine ausreichende Verkehrsbedienung 
der Bevölkerung sicherzustellen. 

b) Innerhalb des Stadtgebietes und entlang der stark frequentierten Verkehrsachsen 
nimmt der ÖPNV die Rolle eines Vorrangsystems vor dem motorisierten Individu-
alverkehr wahr. 

                                                                 

70 https://www.landesnahverkehrsplan-rlp.de/vep.html (abgerufen am 12.11.2024) 
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c) Das ÖPNV-Angebot hat den wesentlichen Mobilitätsbedürfnissen der Bevölke-
rung und der Gäste zu entsprechen. 

Erläuterung: Der ÖPNV in der Stadt Koblenz ist dahingehend gestaltet und auf dieser 

Basis weiterzuentwickeln, dass eine ausreichende Verkehrsbedienung der Bevölkerung 

im Rahmen der Daseinsvorsorge für das gesamte Stadtgebiet sichergestellt ist. Innerhalb 

des Stadtgebietes und entlang der Verkehrskorridore, vor allem zwischen Koblenz, An-

dernach und Neuwied, ist der ÖPNV mit dem Ziel zu fördern und auszubauen, dass er 

hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachfrage für eine Bewältigung des Verkehrsaufkom-

mens (vor allem in den Spitzenzeiten) vorrangig vor dem motorisierten Individualver-

kehr sorgen kann. Grundsätzlich sind neben der Bewältigung des Berufs- und Ausbil-

dungsverkehrs auch attraktive ÖPNV-Verbindungen zwischen Wohnbereichen und Ver-

sorgungsschwerpunkten, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie Freizeit- und Er-

holungsstätten und -bereichen herzustellen. 

Festlegung 2: Wahrnehmung der Aufgabenträgerfunktion 

a) Als Aufgabenträger für den ÖSPV erfüllt die Stadt Koblenz Planung, Gestaltung 
und Finanzierung des Verkehrsangebotes als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit, im Rahmen des gesetzlichen 
Erfordernisses71 sowie ihrer Einflussmöglichkeiten und Zuständigkeiten.  

b) Die Stadt Koblenz vertritt das gesamtgesellschaftliche Interesse bei der Gestal-
tung des ÖSPV im Stadtgebiet in kontinuierlicher Zusammenarbeit mit dem eige-
nen Verkehrsunternehmen koveb sowie in enger Abstimmung mit den weiteren 
Betreibern von Linien aus den Nachbarregionen.  

c) Als Mitglied des Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz 
Nord (SPNV-Nord) vertritt die Stadt Koblenz ihre Interessen an der Gestaltung und 
Entwicklung des SPNV sowie der ergänzenden regionalen Buslinien.  

d) Als Gesellschafterin des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel (VRM) vertritt die Stadt 
Koblenz gemeinsam mit anderen Aufgabenträgern der Region das Interesse nach 
einer einheitlichen und abgestimmten Gestaltung des ÖPNV (u. a. Tarife und Mar-
keting). 

e) Mit den benachbarten und sonstigen Aufgabenträgern der Region arbeitet die 
Stadt Koblenz entsprechend dem Kooperationsgebot72 je nach Linie bzw. Linien-
bündel zusammen mit dem Ziel einer integrierten Gestaltung des ÖSPV über 
Stadt- und Kreisgrenzen hinweg. 

f) Zur Regelung der Aufgabenwahrnehmung bei Stadtgrenzen überschreitenden Li-
nien im Zuge der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge wird die Stadt Kob-
lenz mit dem jeweils anderen zuständigen Aufgabenträger entsprechende Zweck-
vereinbarungen schließen auf Basis des Landesgesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (KomZG)73.   

Erläuterung: Die Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft obliegt den beschlussfassen-

den städtischen Gremien, die Aufgabe der fachlichen Bearbeitung nimmt das Amt für 

Stadtentwicklung und Bauordnung wahr. Allgemeine Zielsetzung ist die Sicherung und 

Verbesserung von Angebot und Qualität des ÖPNV für Koblenz. Dies erfolgt zur Gewähr-

                                                                 

71 gem. § 5 Abs. 1 NVG Rheinland-Pfalz 
72 gem. § 14 NVG Rheinland-Pfalz 
73 gem. §§ 12, 13 KomZG 
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leistung der Daseinsvorsorge sowie der Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Nut-

zens und der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV durch Erhalt und Steigerung der Fahrgastnach-

frage. 

Die Zusammenarbeit mit regionalen Aufgabenträgern bzw. dem Zweckverband SPNV 

Nord findet statt 

• in der Zweckverbandsversammlung sowie weiteren Abstimmungen mit der Ge-

schäftsstelle des SPNV-Nord, 

• in der Gesellschafterversammlung des VRM sowie weiteren Abstimmungen mit 

der Verbundgeschäftsstelle hinsichtlich Tarif und Vertrieb, Fahrplänen und An-

schlüssen, Beförderungsqualität sowie Information und Kommunikation und 

• in bilateralen Abstimmungen mit Nachbaraufgabenträgern zur Vereinbarung 

der federführenden Zuständigkeiten bei grenzüberschreitenden Linien und Li-

nienbündeln sowie zur Abstimmung planerischer/betrieblicher Maßnahmen. 

Die Stadt Koblenz bringt ihre spezifischen Interessen und Vorschläge in den genannten 

Gremien ein. Es ist das Bestreben, eine möglichst einvernehmliche Abstimmung bei Fra-

gen zu stadtgrenzüberschreitenden Linien zu erreichen. In diesem Zusammenhang ist 

grundsätzlich sicherzustellen, dass Nahverkehrspläne benachbarter Aufgabenträger, 

hier die Landkreise Mayen-Koblenz, Westerwald und Rhein-Lahn sowie für einzelne Li-

nien auch Rhein-Hunsrück und Neuwied, sich in ihren Aussagen nicht widersprechen. 

Wesentliche Angebotsveränderungen bzw. weitergehende Maßnahmen im Bereich der 

Bedienungskorridore abgehender Linien des Stadtverkehrs Koblenz sind mit den be-

nachbarten Aufgabenträgern einvernehmlich abzustimmen. Dies gilt ebenso für Maß-

nahmen innerhalb des Koblenzer Stadtgebietes auf einbrechenden Linien, die in der fe-

derführenden Zuständigkeit umliegender oder übergeordneter Aufgabenträger lie-

gen74. 

Festlegung 3: ÖPNV und städtische Planung 

a) Die Gestaltung des ÖPNV muss mit den Zielen der Verkehrsentwicklungsplanung, 
Landes-, Regional- und Bauleitplanung, Luftreinhalteplanung sowie dem Klima-
schutz zu vereinbaren sein (Klimaschutzkonzept 2020, Luftreinhalteplan Koblenz 
Fortschreibung ab 2019, VEP 2030). 

b) Im Rahmen städtebaulicher oder infrastruktureller Bauvorhaben sind die jeweili-
gen finanziellen Auswirkungen und betrieblichen Anforderungen an den ÖPNV 
frühzeitig zu prüfen und zwischen den jeweils zuständigen Behörden abzustim-
men. 

c) Bei Neubau- und Konversionsgebieten und größeren solitären Bauvorhaben mit 
hoher ÖPNV-Affinität ist die Verfügbarkeit bzw. Realisierbarkeit des ÖPNV früh-
zeitig zu prüfen. Es ist sicherzustellen, dass dort ÖPNV-Angebote rechtzeitig zum 
Erstbezug bzw. der Inbetriebnahme vorhanden sind. 

d) Zugunsten einer kleinräumigen Erschließung durch den ÖSPV sind bei neuen Sam-
mel- und Erschließungsstraßen die Befahrbarkeit möglichst mit Gelenklinienbus-
sen, zumindest mit Sololinienbussen und ggf. geeigneten Buswendemöglichkeiten 
und Haltestellenstandorten sicherzustellen. 

                                                                 

74 Die Aufgabenträgerzuordnung einzelner Linien bezieht sich aktuell nur auf die federführende 

organisatorische Betreuung jeder Linie durch die öffentliche Hand, z. B. im Rahmen der vereinbar-

ten Zusammenfassung zu Linienbündeln. 
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e) Die städtebauliche Verdichtung ist vorrangig an den Hauptverkehrsachsen und 
Knotenpunkten des ÖPNV auszurichten bzw. dort zu stärken. Bei der Standort-
wahl für Baumaßnahmen ist das vorhandene ÖPNV-Netz bereits in der Voraus-
wahl zu berücksichtigen, nicht zuletzt auch die SPNV-Stationen.   

Erläuterung: Die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur und des Angebotes hat 

den Anforderungen der räumlichen Planung zu entsprechen, insbesondere unter dem 

Gebot sozialer Belange, des Umweltschutzes und der Wirtschaftlichkeit. Dabei sind zur 

ÖPNV-Anbindung im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen wirtschaftlich und verkehr-

lich angemessene Lösungen zu finden, um Bevölkerung und Gästen von Beginn der Nut-

zung an eine Entscheidung zugunsten des ÖPNV bei ihrer Verkehrsmittelwahl zu erleich-

tern. Neben der Befahrbarkeit für den ÖSPV sind bei Verkehrsanlagen in Baugebieten 

Flächen für Haltestellenanlagen (möglichst inkl. Wetterschutz, Fahrradabstellanlage und 

Energieanschluss für Beleuchtung und Auskunftssysteme oder dem Ausbau als Mobili-

tätsstation) an zentral gelegenen, gut erreichbaren Stellen vorzusehen. 

3.2 Konzeptionelle und planerische Anforderungen 

Es werden nachfolgend die Anforderungen zur Rolle, Planung und Ausgestaltung des 

ÖPNV in der Stadt Koblenz aufgeführt. Es ist Aufgabe der Stadt Koblenz, mit ihrer Fach-

verwaltung darauf hinzuwirken, dass die nachfolgenden Vorgaben von der Genehmi-

gungsbehörde bei Genehmigungsentscheidungen gemäß § 8 Absatz 3 PBefG angemes-

sen berücksichtigt werden. Für den Fall der aufgabenträgerseitigen Vorbereitungen zur 

Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge im ÖPNV wird die Stadt Koblenz ihre Vor-

gaben übernehmen bzw. auf deren Grundlage konkretisieren. 

3.2.1 Verkehrsentwicklungsplan Koblenz 2030 

Der Verkehrsentwicklungsplan (VEP) Koblenz 2030 ist gemäß Ratsbeschluss vom 

30.8.2018 der "maßgebliche Strategie-, Rahmen- und Maßnahmenplan für den Bereich 

Verkehr und Mobilität" im Stadtgebiet. Er umfasst und integriert alle Verkehrsarten und 

ist "Leitlinie der Verkehrspolitik und -planung" grundsätzlich verwaltungsverbindlich. 

Der VEP ist von Rat und Verwaltung bei allen Beschlüssen mit Verkehrsbezug bzw. mit 

verkehrlichen Auswirkungen zu berücksichtigen. 

Bei der Umsetzung ist den Schlüsselmaßnahmen ein besonderes Augenmerk zu widmen. 

Diese sind beim ÖPNV/SPNV (vgl. VEP, Kap. 6.2.2 und 7.2): 

• Umsetzung von NVP und ÖPNV-Konzept RLP Nord, 

• Express-Buslinien, 

• mehr und bessere Regionalverbindungen nach Koblenz, 

• Barrierefreiheit im ÖPNV, 

• Zuverlässigkeit des Busverkehrs und 

• Optimierung des Preis- und Tarifsystems. 

Weitere Handlungsfelder beim ÖPNV / SPNV sind (vgl. VEP, Kap. 6.2.2): 

Mit hoher Priorität: 
• zusätzliche Bahnstationen insbesondere auch in Stadtteilen, 

• Optimierung und Verknüpfung zwischen Bus und Bahn, 

• Instandhaltung und Weiterentwicklung der Haltepunkte für Bus und Bahn, 

• Bus-Tangential- und Durchmesserlinien und 

• Optimierung der Fahrgastinformationen. 

 

Mit mittlerer Priorität: 
• neue Bushaltestellen, 

• Bus-Netz- und -Taktoptimierung, 
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• Ausweitung und Optimierung Nachtverkehr, 

• verbesserte Anbindung der Universität an den Haltepunkt Güls, 

• Alternative Antriebstechnik, 

• Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, 

• Weiterbetrieb, Optimierung 

• und bessere Einbindung der Sonderverkehrsmittel. 

 

Mit zzt. noch niedriger Priorität (Stand 2018): 
• Autonomes Fahren. 

Mittlerweile, insbesondere nach Inbetriebnahme des neuen Busnetzes zum Fahrplan-

wechsel im Dezember 2020, wurden zahlreiche Schlüsselmaßnahmen aus dem VEP voll-

ständig oder zumindest in Teilen umgesetzt. Zum Umsetzungsstand der Prüfaufträge 

und Empfehlungen zum Umgang mit den noch offenen VEP-Maßnahmen siehe Kap. 

5.2.1. 

Grundlage für die Handlungsfelder und Maßnahmen ist das 2015 vom Stadtrat beschlos-

senen Zielsystem. Das Leitziel lautet: „stadtverträgliche und nachhaltige Gestaltung und 

Entwicklung der Mobilität und Verkehre“ (vgl. VEP, Kap. 3). Es wird untermauert durch 

sieben gleichrangige Unterziele, die Bewertungsmaßstab für jegliche verkehrsbezogene 

Maßnahme im Stadtgebiet sind (vgl. VEP, Kap. 3): 

• Gleichberechtigte Verkehrsteilhabe sichern, 

• Verkehrslagerung zu Gunsten des Umweltverbundes, 

• Sicherung der Erreichbarkeit, 

• Abwicklung des MIV, 

• Verträgliche Abwicklung des Wirtschaftsverkehrs, 

• Verkehrssicherheit erhöhen und 

• Bestandssicherung und Effizienzsteigerung im Verkehrssystem. 

Dabei bezieht sich der VEP auf Zukunftsszenarien der Stadt Koblenz bis 2030. Insgesamt 

ist es das Ziel den autogebundenen Verkehr zu reduzieren und somit auf eine zukunfts-

gerichtete, veränderte Schwerpunktverlagerung der Verkehrsplanung abzuzielen. Un-

terteilt ist der VEP in zwei Szenarien, das Fortschritts-Szenario und das Nachhaltigkeits-

Szenario. 

Kriterium für die Szenarien ist jeweils die Verkehrsmittelwahl der Stadtbevölkerung im 

Alltagsverkehr (Modalsplit in Bezug auf das Hauptverkehrsmittel). Das „Fortschritts-Sze-

nario“ strebt eine Abnahme des MIV-Anteils von ca. 7 Prozentpunkten an (Minderung 

der Fahrtenanzahl um etwa ein Sechstel). Demnach steht ganz besonders im Vorder-

grund den Fuß- und Radverkehr, sowie den ÖPNV zu stärken, sodass er wieder an Be-

deutung gewinnt (vgl. Abbildung 10). 

Demgegenüber wurde ein „Nachhaltigkeits-Szenario“ aufgestellt. In diesem Szenario 

soll der MIV-Anteil zukünftig um ca. 15 Prozentpunkte abnehmen (Minderung um zwei 

Fünftel), wodurch die Klimaschutzziele von 2011 der Stadt Koblenz und auch auf globaler 

Ebene eingehalten werden können (vgl. VEP, Kap. 4.2.2) (vgl. Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Szenarien des VEP (Stand: 2018) 

 

Der VEP sieht vor und fordert, "echte Alternativen zum motorisierten Individualverkehr 

zu entwickeln - in erster Linie ist dies der ÖPNV und des Weiteren der Radverkehr - und 

diese gleichberechtigt in der Verkehrsplanung zu berücksichtigen. Gekoppelt (...) sollten 

perspektivisch und behutsam aufbauend auch Push-Maßnahmen im MIV einsetzen." 

(vgl. VEP, Kap. 9). 

Entscheidend für die bevorstehende Verkehrsentwicklung der Stadt Koblenz ist die Ent-

wicklung des Mobilitätsverhaltens der Einwohner. Diesbezüglich lassen u.a. folgende 

Trends erkennen [vgl. VEP, Kap. 4.1]: 

• Zunahme Freizeitverkehr, 

• Führerscheinverfügbarkeit im Seniorenalter, 

• Abflachung in der Flexibilität von Arbeitszeiten führt zu Verkehrsspitzen, 

• Verlagerungseffekt Versorgungsverkehr auf den Güter- bzw. Lieferverkehr, 

• Zunahme des Radverkehrs durch E-Bikes/Pedelecs, 

• Verstärkung intermodaler Wegeketten und multimodaler Mobilitätsmuster 

und 

• Allzeit-Höchststand für den Pkw-Bestand Stadt Koblenz. 

3.2.2 Klimaschutz und Klimaanpassung 

2019 erklärte die Stadt Koblenz den Klimanotstand und setzte sich als Ziel die CO2-Emis-

sionen in ihrem Wirkungsbereich bis zum Jahr 2030 um 50,0% zu reduzieren. Eine Maß-

nahme war die Aktualisierung und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aus dem 

Jahr 2011. 

Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes soll die in 2011 aufgeführten Maßnahmen 

weiterentwickeln und tiefgreifender forcieren. Insgesamt lassen sich acht Maßnahmen, 

inkl. Unterpunkte, für das Klimaschutzkonzept 2020 der Stadt Koblenz ableiten: 

• übergreifende Maßnahmen 

• Maßnahmen private Haushalte 

• Maßnahmen Industrie und Gewerbe 

• Maßnahmen Stadtverwaltung 

• Maßnahmen Multiplikatoren  

• Maßnahmen Verkehr 

• Maßnahmen Konsum 

• Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel75. 

 

                                                                 

75 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/klimaschutz/klimaschutzkon-

zept-2020/#accordion-1-0 (letzter Abruf April 2024). 
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Darüber hinaus erstellt die Stadt Koblenz aktuell das Klimaanpassungsprojekt „DAS-A.1: 

Klimaresilientes Koblenz 2035“. Hier ist das Ziel, die Stadt Koblenz durch konkrete An-

passungsmaßnahmen widerstandsfähig gegen die Folgen des Klimawandels zu ma-

chen.76 

3.2.3 Lärmaktionsplan 

Die Stadt Koblenz ist mit über 100.000 Einwohnern und 1.000 Einwohner pro km² Bal-

lungsraum der Stufe 3 entsprechend EG Umgebungslärmrichtlinie. Als solcher ist sie ver-

pflichtet, eine Lärmaktionsplanung mit Information und Beteiligung der Öffentlichkeit 

durchzuführen. Der Lärmaktionsplan77 enthält Maßnahmenempfehlungen zur Minde-

rung des Umgebungslärms in den Bereichen in Koblenz, die in besonderem Maße be-

troffen sind. Der Lärmaktionsplan Stufe 3 für Koblenz wurde am 08.11.2018 vom Stadt-

rat einstimmig beschlossen. Der Lärmaktionsplan Stufe 4 wurde am 14.11.2024 durch 

den Stadtrat beschlossen und folgt somit auf die Stufe 3. 

Mit den Ergebnissen der Lärmkartierung zu Stufe 4 wird deutlich, dass die vom Straßen-

verkehrslärm ausgehenden Lärmbelastungen ein erhebliches Problem darstellen. Dage-

gen erzeugt der Lärm der kartierten Gewerbebetriebe keine „Lärmbetroffenheiten“. Der 

von den Eisenbahnstrecken ausgehende Lärm stellt ein weiteres, z.T. noch erheblicheres 

Problem für die Stadt Koblenz dar. Die Fortschreibung Stufe 4 des Lärmaktionsplans be-

fasst sich schwerpunktmäßig mit dem Straßenverkehr und den von diesem ausgehen-

den Lärmemissionen. Maßnahmen zur Reduzierung des Schienenverkehrslärms liegen 

nicht in der Zuständigkeit der Stadt Koblenz. Unabhängig davon bemüht sich die Stadt 

Koblenz um die Reduzierung der von den Schienenverkehrsstrecken ausgehenden Lärm-

belastungen. Unter Einbindung der bereits bestehenden Planungen und der Vorschläge 

aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung werden Strategien und Maßnahmen zur 

Lärmminderung im Straßenverkehr entwickelt. 

3.2.4 Luftreinhalteplanung 

Nach dem BImSchG § 47 Abs. 1 muss ein Luftreinhalteplan aufgestellt werden, sobald 

die Toleranzmargen der Immissionsgrenzwerte überschritten werden. Innerhalb dieses 

Luftreinhalteplans sollen die erforderlichen Maßnahmen niedergeschrieben werden, 

um entgegen der negativen Toleranzmargen vorzugehen. 

Ein erster Luftreinhalteplan wurde im Mai 2009 veröffentlicht. Dabei stand die Reduzie-

rung von Stickstoffdioxiden und Feinstaub im Vordergrund78. In der Fortschreibung des 

Luftreinhalteplans der Stadt Koblenz von 2019 ist primär die Reduzierung der Luftbelas-

tung durch Stickstoffdioxid (NO2) aufgeführt. 

Derzeit sind in der Stadt Koblenz zwei Messstationen aufgestellt (vgl. Abbildung 11) 79: 

• die Messstation Hohenfelder-Straße (seit Januar 2006) und 

• die Messstation Friedrich-Ebert-Ring. 

Die Stadt Koblenz liegt aktuell deutlich unterhalb der Grenzwerte (2024: NO2 bei 

21 µg/m³ Friedrich-Ebert-Ring, 24 µg/m³ Hohenfelder Straße). Ab dem Jahr 2030 wer-

den vsl. deutlich strengere Grenzwerte gelten (ca. Halbierung gegenüber Status quo). 

                                                                 

76 https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/klimaschutz/klimaanpassungskonzept/ 
77 Stadt Koblenz: https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/umwelt/laermschutz/ (letzter 

Abruf April 2024). 
78 Stadt Koblenz – Umweltamt: https://www.koblenz.de/downloads/aemter-und-eigenbe-

triebe/umweltamt/luft/luftreinhalteplan-koblenz-2008-2015.pdf?cid=ox1 (letzter Abruf April 

2024). 
79 Stadt Koblenz Umwelt und Planung: https://www.koblenz.de/umwelt-und-planung/um-

welt/luftqualitaet/fortschreibung-des-luftreinhalteplans/ (letzter Abruf April 2024). 
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Abbildung 11: Standorte ZIMEN-Messstationen 

 

Um die Reduzierung von Schadstoffen voranzutreiben, hat die Stadt Koblenz mit dem 

Landesamt für Umwelt mögliche Maßnahmen geprüft. Daraus haben sich Maßnahmen 

auf folgenden Ebenen hervorgetan:  

• europäische Ebene 

• nationale Ebene 

• im Zuständigkeitsbereich der Landesregierung Rheinland-Pfalz 

• regionale/lokale Ebene  

3.3 Netzstruktur 

Das Netz des ÖPNV setzt sich zusammen aus (Teil-)Strecken, die durch Knoten- oder 

Verknüpfungspunkte räumlich miteinander verbunden sind. Aus jeweils mehreren, re-

gelmäßig befahrenen Teilstrecken werden Linien gebildet. An Verknüpfungspunkten, 

die zugleich Umsteigepunkte sind, sollen Linien idealerweise nicht nur räumlich mitei-

nander verbunden sein, sondern auch zeitlich mit abgestimmten Fahrplänen, so dass 

möglichst kurze Wartezeiten beim Umsteigen entstehen. 

Der Rheinland-Pfalz-Takt greift diese Anforderung auf und entwickelt sie als „integralen 

Taktfahrplan“ (ITF) räumlich weiter. So können an den ITF-Knoten nicht nur Anschlüsse 

einzelner Relationen in beiden Richtungen mit jeweils ähnlichen Umsteigezeiten ge-

währleistet werden, es entsteht vielmehr regelmäßig ein „Rundum-Anschluss“ zwischen 

allen beteiligten Linien unter- und miteinander. Im SPNV hat sich der Rheinland-Pfalz-

Takt inzwischen etabliert. Ende des Jahres 2014 wurde die 2. Ausbaustufe des Taktsys-

tems landesweit erfolgreich eingeführt. Aktuell arbeiten die SPNV-Aufgabenträger in 

RLP an einem neuen landesweiten Taktfahrplan. Dieser ist an den geplanten Deutsch-

land-Takt angepasst und für den Zeitraum ab 2030 bestimmt. Der Busverkehr war bisher 

nur eingeschränkt in die Taktstruktur eingebunden. Diese Trennung soll durch die kon-

zeptionelle Weiterentwicklung des regionalen Busnetzes künftig reduziert werden, da-

mit auch „schienenferne“ Gemeinden und Stadtteile künftig am Integralen Takt-Fahr-

plan (ITF) partizipieren.   
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3.3.1 Definition 

Nicht alle Buslinien erfüllen gleichartige Aufgaben. Sie unterscheiden sich von Linie zu 

Linie durch Verkehrsfunktionen und jeweiliger Bedeutung für das Gesamtnetz. Daher ist 

für das Liniennetz eine Struktur zu definieren und eine Hierarchie der Verkehrsaufgaben 

herauszubilden. Diese dient wiederum als Grundlage, Angebots- und Qualitätsstandards 

differenziert bestimmen und zuordnen zu können. 

Festlegung 4: Definition der Netzstruktur 

a) Der ÖPNV in der Stadt Koblenz ist als Gesamtnetz der Verkehrsträger (Schiene, 
Straße, Wasser etc.) bzw. Verkehrsmittel (Bahn, Bus, Schiff, Festungsaufzug) zu 
begreifen. Das Gesamtnetz besteht aus lokalen und regionalen Linien.  

b) Das regionale Teilnetz umfasst den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und den 
regionalen Busverkehr. Das lokale Teilnetz umfasst den stadtinternen Busverkehr 
und Buslinien zur Stadt- und Nachbarortsbedienung. 

c) Das Angebot des SPNV wird nach dem Prinzip des Integralen Taktfahrplans (Rhein-
land-Pfalz-Takt) gestaltet. Der Busverkehr ist weit möglichst an dieses System an-
gepasst. 

d) Verkehrsmittel, die vor allem der Überwindung topographischer Barrieren dienen 
und das lokale Netz des ÖPNV ergänzen, sind die Fährverbindung über den Rhein 
und der Festungsaufzug in Ehrenbreitstein. 

e) Vorwiegend Bedürfnisse des Freizeit- und touristischen Verkehrs erfüllen die Li-
nienschifffahrt auf den Flüssen, die Rhein- und Moselfähren sowie die Rheinseil-
bahn vom Deutschen Eck zur Festung Ehrenbreitstein. 

f) Alle Linienverkehre des ÖSPV in der federführenden Zuständigkeit der Stadt Kob-
lenz werden dem lokalen Netz zugeordnet. 

Erläuterung: Regionale und lokale Verkehre unterscheiden sich im Wesentlichen durch 

die Linienlängen, Haltestellenabstände, Reisegeschwindigkeiten und mittlere Reisewei-

ten der Fahrgäste. Das regionale Netz dient der Verbindung der Stadt Koblenz mit den 

umliegenden Regionen und mit den benachbarten zentralen Orten. Das lokale Netz 

dient der Erschließung und Verbindung innerhalb der Stadt Koblenz und mit den angren-

zenden Städten/Gemeinden. 

3.3.2 Netzhierarchisierung 

Mit der Netzhierarchie wird das mit Bussen oder sonstigen Fahrzeugen auf der Straße 

betriebene ÖPNV-Netz nach unterschiedlichen Verkehrsfunktionen kategorisiert. Von 

dicht getakteten Linienachsen zwischen zentralen Orten und Gebieten mit hoher Leis-

tungsfähigkeit über ergänzende Linienachsen, wie Tangentialverbindungen am Stadt-

rand bis hin zu sonstigen Linienangeboten für bestimmte Beförderungszwecke oder fle-

xible Bedienungsangebote zur Grundversorgung bei geringer Nachfrage. 

Festlegung 5: Definition der Netzhierarchie 

a) Das Gesamtnetz des straßengebundenen ÖPNV in Koblenz gliedert sich hierar-
chisch in die Netzebenen Tagnetz (mit Hauptliniennetz und Ergänzungsnetz) sowie 
Nachtnetz.  

b) Je nach Art und Funktion des einzelnen Linienangebotes werden den Netzebenen 
bestimmte Angebotskategorien („Produkte“) zugeordnet. 
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c) Für die Linien im Stadtnetz in Koblenz erfolgt die Zuordnung von Angebotskatego-
rien je Netzebene gemäß der Aufstellung in Tabelle 19. 

d) Für die übrigen Linien zwischen Koblenz und den Nachbarregionen erfolgt die Zu-
ordnung durch den jeweils federführenden Aufgabenträger (vgl. Kap. 2.4.3). 

Erläuterung: Die Strukturierung, Gliederung und Kategorisierung des Liniennetzes sind 

wesentliche Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Linien hinsichtlich ihrer Funktio-

nen und Verkehrsaufgaben. Die Vorgaben der Hierarchisierung wurden festgelegt auf 

Basis des ÖPNV-Konzeptes Rheinland-Pfalz Nord, um das Ziel einvernehmlicher Linien-

beschreibungen über Aufgabenträgergrenzen hinweg zu unterstützen.  

Das Liniennetz in Koblenz ist primär auf die Innenstadt/Altstadt und den Hauptbahnhof 

ausgerichtet. Hauptlinien sorgen für die Anbindung aller Stadtteile und Verbindung in 

die Innenstadt. Ergänzungslinien 1. Ordnung sind als Taktverdichter zu den Hauptlinien 

oder als Tangentiallinien außerhalb der Innenstadt konzipiert. Ergänzungslinien 2. Ord-

nung sind zu den Schul- und Ausbildungsstandorten hin orientiert. Nachtlinien sind 

sternförmig um das Innenstadtzentrum und teilweise als Ringlinien angelegt.  

Freizeitlinien ergänzen das Tagnetz zur ausgerichteten Erschließung von Naherholungs-

gebieten und/oder zu touristischen Schwerpunkten. On Demand-Dienste verkehren nur 

zu bestimmten Betriebszeiten nach vorheriger Anmeldung online oder telefonisch; sie 

ergänzen das Tag- oder Nachtnetz zur Feinerschließung sehr dicht besiedelter (Teil-)Be-

reiche oder dienen zur Grunderschließung anstelle des Linienverkehrs in (Teil-)Berei-

chen und zu Zeiten mit (sehr) schwacher Nachfrage. 

Tabelle 19: Netzhierarchie und Angebotskategorien im Koblenzer Stadtnetz80 

Netzebene Angebotskategorie Merkmale 

Tagnetz/ 

Hauptliniennetz 

Stadtverkehrslinie  Tägliche Bedienung (Mo-So), Taktverkehr,  

Angebotsorientierung 
Stadt-Umland-Linie 

Regionallinie 

Tagnetz/ 

Ergänzungsnetz 

Ergänzungslinie  

1. Ordnung/ E1-Netz 

Bedienung Mo-Fr oder Mo-Sa, bedarfsorien-

tiertes Grundangebot, Taktverkehr 

Ergänzungslinie  

2. Ordnung/ E2-Netz 

Mo-Fr, überwiegend Ausbildungsverkehr 

Nachtnetz Nachtlinie saisonales und/oder wochentagabhängiges An-

gebot im Nacht-(und Früh-)Verkehr, ergänzt 

durch Nachtfahrten im Rahmen einzelner 

Hauptlinien 

Sonstige ÖPNV-

Angebote 

Freizeitlinie* saisonales und/oder wochentagabhängiges An-

gebot zu touristischen Zielen/Gebieten 

On Demand-Dienst* bedarfsgesteuertes, flächenhaftes, nicht an ei-

nen festen Linienweg gebundenes Angebot 

 * Im Stadtgebiet Koblenz bestehen zzt. keine entsprechenden Angebote. 

                                                                 

80 Zuordnung basierend auf: ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord S. 16. 
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3.3.3 Verknüpfungs- und Umsteigepunkte im ÖPNV 

Das Netz des ÖPNV ist grundsätzlich integriert zu planen, die einzelnen Linien sind – nach 

definierten Prioritäten – bestmöglich aufeinander abzustimmen. Neben den Hauptver-

knüpfungspunkten in der Koblenzer Innenstadt mit gleichzeitig hoher Zielfunktion be-

stehen in zweiter Priorität weitere Umsteigepunkte im Stadtgebiet von und zum SPNV 

oder mit abgestimmten Anschlüssen zwischen bestimmten Buslinien. 

Festlegung 6: Verknüpfungs- und Umsteigepunkte 

a) Verknüpfungs- und Umsteigepunkte im ÖPNV-Netz der 1. Priorität sind folgende 
Haltestellen: Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center (Übergang zum SPNV), Hauptbahn-
hof (inkl. Übergang zum Fernverkehr und SPNV) und Zentralplatz/Forum. 

b) Verknüpfungs- und Umsteigepunkte im ÖPNV-Netz der 2. Priorität mit Übergang 
zum SPNV sind folgende Haltestellen: Ehrenbreitstein Bahnhof und Lützel Bahn-
hof/Schüllerplatz. 

c) Weitere Verknüpfungs- und Umsteigepunkte im ÖPNV-Netz der 2. Priorität mit 
abgestimmten Anschlüssen zwischen bestimmten Linien sind folgende Haltestel-
len: Asterstein Schulzentrum, Bubenheim Globus, Bubenheim Jakob-Hasslacher-
Straße, Ehrenbreitstein Kapuzinerplatz/Fähre, Horchheim Mendelssohn, Kessel-
heim Aluminiumwerk, Lützel Balduinbrücke, Metternich Gewerbepark, Metter-
nich Uni/Winninger Straße und Rübenach Kriegerdenkmal. Diese sind, soweit 
noch nicht erfolgt, bevorzugt mit zeitgemäßen Einrichtungen zur barrierefreien 
Fahrgastinformation (DFI-Anzeiger) und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
für Fahrgäste auszurüsten. 

Erläuterung: An den Verknüpfungspunkten der 1. Priorität sind zahlreiche Linien räum-

lich und teilweise zeitlich abgestimmt miteinander verknüpft, so dass hier im Wesentli-

chen alle erforderlichen Umsteigevorgänge für innerstädtische Verbindungen stattfin-

den, zu denen keine Tangentialverbindung besteht. Eine Haupthaltestelle für alle Linien 

im Stadtgebiet Koblenz gibt es nicht; alle Hauptnetzlinien halten aber im Regelfall an 

mindestens zwei der drei genannten Verknüpfungspunkte der 1. Priorität.   

Am Hauptbahnhof besteht eine Umsteigemöglichkeit zum Schienenpersonenfernver-

kehr und zu allen SPNV-Linien, zu einigen davon kann auch am Bahnhof Stadtmitte/Löhr-

Center gewechselt werden. Die Stadtverkehrslinien (Hauptlinien) sind am Zentralplatz 

miteinander verknüpft; für die Regionallinien ist der Hauptbahnhof wichtigster Umstei-

gepunkt. 

Die Haltestellen als Verknüpfungspunkte der 1. und 2. Priorität, mit SPNV-Zugang, ab-

fahrenden Buslinien und abgestimmten Umsteigemöglichkeiten zwischen bestimmten 

Linien werden in Tabelle 20 dargestellt.   
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Tabelle 20: Verknüpfungs- und Umsteigepunkte im ÖPNV-Netz 

Prio Stadtteil Haltestelle SPNV Buslinien (Tagnetz) Umstieg 

1. Altstadt 

Bahnhof Stadt-

mitte/ Löhr-

Center 

X 

2/12, 3/13, 4/14, 

5/15, 6/16, 7, 9/19, 

10, 30, 31, 33, 110, 

150, 330, 339, 340, 

343, 350, 370, 419, 

485, 615, 620, 621, 

670 

 

1. Mitte Hauptbahnhof X 

1/11, 3/13, 4/14, 

5/15, 7, 8, 9/19, 30, 

31, 33, 110, 150, 330, 

339, 340, 343, 350, 

370, 419, 439, 460, 

466, 469, 485, 620, 

621, 670 

 

1. Altstadt 
Zentralplatz/ 

Forum 
 

1/11, 2/12, 3/13, 

5/15, 6/16, 7, 8, 9/19, 

10, 21, 33, 150, 460, 

469, 485, 670 

 

2. Asterstein Schulzentrum  5/15, 26, 29, 469, 516 5  26, 29 

2. Bubenheim Globus  7, 27 7  27 

2. Bubenheim 
Jakob-Hassla-

cher-Straße 
 

35, 330, 331, 339, 

370, 419 

35, 330, 331 

 35, 330, 

331 

2. 
Ehrenbreit-

stein 
Bahnhof X 

8, 9/19, 10, 33, 110, 

150, 439, 460, 469, 

485, 515 

 

2. 
Ehrenbreit-

stein 

Kapuzinerplatz/ 

Fähre 
 

8, 9/19, 10, 26, 33, 

110, 150, 460, 469, 

485, 515 

8, 9/19, 10 

 26 

2. Horchheim Mendelssohn*  1/11, 6 1/11  6 

2. Kesselheim  Aluminiumwerk  12, 27, 30 

12, 27, 30 

 12, 27, 

30 

2. Lützel 
Bahnhof/Schül-

lerplatz 
X 

5/15, 7, 330, 339, 

340, 350 
 

2. Lützel Balduinbrücke (X) 
2/12, 5/15, 7, 30, 330, 

339, 340, 350 

2/12  

5/15 

2. Metternich Gewerbepark  4/14, 15, 35, 340, 350  

2. Metternich 
Uni/Winninger 

Straße (P+R) 
 3/13, 4/14, 35, 343  

2. Rübenach Kriegerdenkmal  14, 27, 350, 352 
14, 27  

350 

 * Umsteigefunktion wg. Baustelle Pfaffendorfer Brücke zzt. nur eingeschränkt möglich 



Fortschreibung Nahverkehrsplan 2025 für die Stadt Koblenz 

 Seite 95 von 230  

3.3.4 Intermodale Verknüpfung 

Neben den Verknüpfungen innerhalb des ÖPNV-Netzes für den Umstieg zwischen zwei 

Fahrten einer ÖPNV-Verbindung (s. Kap. 3.3.3) bestehen Anforderungen an die Verket-

tung mehrerer Verkehrsträger (Intermodalität81). Hierzu werden Schnittstellen insbe-

sondere zum motorisierten Individualverkehr und zum Fahrradverkehr definiert. 

Die heute bestehenden P+R-Anlagen im Stadtgebiet dienen vorwiegend anlassbezoge-

nen Verkehrsspitzen, z.B. bei Großveranstaltungen oder zur Bewältigung des Einkaufs-

verkehrs an Adventssamstagen.  

Festlegung 7: Schnittstellen zum Individualverkehr 

a) Zum einfachen Übergang zwischen motorisiertem Individualverkehr (MIV) und 
Fahrradverkehr (Rad) gemäß Anforderungen an eine attraktive Verkehrsbedie-
nung sind entsprechende Schnittstellen zu erhalten und weiter zu stärken. 

b) Als bedeutende Schnittstellen zwischen MIV und ÖPNV im Stadtgebiet stehen die 
Park-and-Ride-Anlagen (P+R) an den Haltestellen Karthause Hochschule/Schul-
zentrum, Metternich Uni/Winninger Straße, Moselweiß Kurt-Schumacher-Brücke 
und Oberwerth EPG Arena/Stadion zur Verfügung (vgl. Tabelle 14).  

c) Haltestellen im Bereich von P+R-Anlagen sind bevorzugt mit zeitgemäßen Einrich-
tungen zur barrierefreien Fahrgastinformation (DFI-Anzeiger) und zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität für Fahrgäste auszurüsten. 

d) Zusätzlich sind weitere P+R-Plätze an folgenden SPNV-Stationen innerhalb von 
Koblenz und dessen näheren Umlands von besonderer Bedeutung: Koblenz Hbf 
und KO-Ehrenbreitstein (beide kostenpflichtig) sowie KO-Lützel, Kobern-Gondorf, 
Mülheim-Kärlich, Neuwied, Vallendar, Winningen, Kobern-Gondorf und Urmitz 
Rheinbrücke82. 

e) Der zentrale Verknüpfungspunkt zwischen Rad und ÖPNV ist das Fahrradparkhaus 
Koblenz Hauptbahnhof83.  

f) Weitere wichtige Schnittstellen im Stadtgebiet sind u. a. die Rad-Abstellanlagen 
bzw. Bike-and-Ride-Anlagen (B+R) an den Haltestellen Bahnhof Stadtmitte/Löhr-
Center, Deutsches Eck/Seilbahn, Rhein-Mosel-Halle, Stadttheater/Schloss, Wai-
senhausstraße, Zentralplatz/Forum, Ehrenbreitstein Festungsaufzug/DJH, Ehren-
breitstein Kapuzinerplatz/Fähre, Karthause Hochschule/Schulzentrum und Met-
ternich Universität84.  

g) Haltestellen im Bereich von B+R-Anlagen sind sukzessive mit zeitgemäßen Einrich-
tungen zur barrierefreien Fahrgastinformation (DFI-Anzeiger) und zur Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität für Fahrgäste auszurüsten. 

                                                                 

81 vgl. „Intermodalität“ unter https://www.mobi-wissen.de/Verkehr/Intermodalität (letzter Abruf 

September 2025) 
82 vgl. Übersichtskarte „Park & Ride 2024“ des VRM unter https://www.vrminfo.de/fahr-

plan/uebersichtsplaene/park-ride/ (letzter Abruf September 2025) 
83 vgl. „Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof“ unter https://www.koblenz.de/umwelt-und-pla-

nung/mobilitaet/radfahren-in-koblenz/fahrradparkhaus/ (letzter Abruf September 2025) 
84 vgl. Fahrradstadtplan als Thema im Geoportal Koblenz unter https://geoportal.koblenz.de/geo-

portal-koblenz/gisclient/build/?applicationId=1646&token=8ecfaf65-f85e-42e7-a9a9-

d536709afc22 (letzter Abruf September 2025) 
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c) Als ideale Ergänzung zum ÖPNV sollen auch Carsharing-Angebote weiter geför-
dert und kommuniziert werden. Neben den ausgewiesenen Stellplätzen (vgl. Kap. 
2.4.7) sind insbesondere an oder in der Nähe von geeigneten Haltestellen und 
Verknüpfungspunkten weitere Carsharing-Stellplätze auszuweisen. 

d) Für Fahrradverleih-Angebote („Bikesharing“) ist die Weiterentwicklung im Sinne 
der Ergänzung des ÖPNV durch die Stadt Koblenz zu unterstützen. Dazu gehört die 
Förderung des Ausbaus von Verleihstationen, auch zur Behebung von Verknüp-
fungsdefiziten im öffentlichen Verkehr, z. B. am Bahnhaltepunkt Güls. 

e) Zur Information, Bewusstseinsbildung und Vermittlung finanzieller Vorteile der 
Kombination ÖPNV und multimodaler Angebote bei der Stadtbevölkerung ist die 
Öffentlichkeitsarbeit diesbezüglich zu intensivieren (vgl. Anforderung des VEP87) 

Erläuterung: Als Trend lässt sich beobachten, dass multimodale Angebote und innova-

tive Mobilitätsdienstleistungen verstärkt nachgefragt werden. Insbesondere junge Men-

schen verhalten sich häufiger multimodal, nutzen je Gelegenheit Fahrrad, Bus, Bahn  

oder Carsharing-Fahrzeuge für ihre Mobilität88.  

3.4 Definition des Mindestbedienungsangebots 

Nachfolgend werden die Anforderungen an den Umfang des Verkehrsangebotes gemäß 

§ 8 Absatz 3 Satz 2 PBefG für den Gültigkeitszeitraum dieses NVP ab Beschlussfassung 

verbindlich definiert. 

Festlegung 9: Ausreichende Verkehrsbedienung im ÖPNV 

a) Die ausreichende Verkehrsbedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen ist 
dann gewährleistet, wenn zu den definierten Verkehrs- und Betriebszeiten (vgl. 
Tabelle 22) die die vorgegebenen Erschließungsstandards (s. Tabelle 21) und Be-
dienungsstandards (s. Tabelle 23) mindestens erfüllt werden. 

b) Der bestehende Angebotsumfang ist als Maßstab für den Mindeststandard grund-
sätzlich auch in Zukunft zu erhalten, sofern nicht Anpassungsbedarf in Folge der 
Festlegungen weiterer Maßnahmen (s. Kap. 0) besteht. 

c) Hinsichtlich der ÖPNV-Reisezeiten zwischen den einzelnen Stadtteilen und dem 
Koblenzer Stadtzentrum soll den Empfehlungen gemäß Kap. 3.4.3 entsprochen 
werden können. 

Erläuterung: Die Vorgaben zur verkehrlichen Erschließung und zur Bedienungshäufigkeit 

werden in Abhängigkeit von der jeweiligen räumlichen Nutzungsdichte definiert. Die 

Herleitung und Kategorisierung der Nutzungsdichte gemäß Verband Deutscher Ver-

kehrsunternehmen (VDV)89 sowie die Zuordnung der Koblenzer Stadtteile zu den einzel-

nen Kategorien werden in Kap. 2.2.5 näher ausgeführt. 

Unter Berücksichtigung der besonderen topographischen Bedingungen wie auch der 

durch die Fließgewässer bedingten Barrierewirkungen innerhalb des Stadtgebiets Kob-

lenz sollen die Empfehlungen des VDV für die Reisezeit von ÖPNV-Verbindungen zum 

Stadtzentrum und zurück wenn möglich eingehalten werden.  

                                                                 

87 VEP der Stadt Koblenz 2030 (hier: Handlungsfeld 2.10, S. 106), 2018  
88 VEP der Stadt Koblenz 2030 (S. 16), 2018 
89 VDV-Schrift Nr. 4 Verkehrserschließung, Verkehrsangebot und Netzqualität im ÖPNV, 01/2019 
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• Das Stadtzentrum (Haltestellen Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center, Hauptbahn-

hof/ZOB und/oder Zentralplatz/Forum) soll während der Verkehrszeiten HVZ 

und NVZ umsteigefrei aus allen Koblenzer Stadtteilen erreichbar sein. 

• Für Verbindungen von allen ÖPNV-Haltestellen im Stadtgebiet Koblenz in das 

Stadtzentrum soll nicht mehr als ein Umstieg erforderlich sein. 

• Die umsteigebedingten Wartezeiten (zzgl. erforderliche Fußwegezeiten an der 

Umsteigehaltestelle) bei Verbindungen zwischen einzelnen Stadtteilen sollen 

an den Verknüpfungspunkten im Stadtzentrum während der Verkehrszeiten 

HVZ und NVZ im Regelfall unter 10 Minuten, maximal unter 15 Minuten liegen. 

3.5 Ziel der vollständigen Barrierefreiheit zur ÖPNV-Nutzung 

Barrierefreiheit ermöglicht das Auffinden, den Zugang und die Nutzung des ÖPNV ohne 

Schwierigkeiten und grundsätzlich ohne fremde Hilfe. Die gesetzliche Zielvorgabe zur 

Erreichung der vollständigen Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr bis zum 1. Januar 

2022 ist im Personenbeförderungsgesetz (PBefG)91 verankert. 

Festlegung 10: Ziel der vollständigen Barrierefreiheit 

a) Ziel und Auftrag der Stadt Koblenz ist es, den ÖPNV im Stadtgebiet barrierefrei im 
Sinne des PBefG zu gestalten. Entsprechend den baulichen bzw. technischen Ge-
gebenheiten soll eine vollständige Barrierefreiheit erreicht werden. 

b) Zur Ausgestaltung der vollständigen Barrierefreiheit gem. PBefG sind entspre-
chende Maßnahmen sowie benannte und begründete Ausnahmen festzulegen 
und umzusetzen. 

c) Beim Neubau von ÖPNV-Stationen sind diese barrierefrei auszuführen, ein-
schließlich der Zugänglichkeit. Beim barrierefreien Ausbau bestehender Haltestel-
len sind hochfrequentierte Stationen und Verknüpfungspunkte vorrangig umzu-
rüsten. 

d) Hinsichtlich der Finanzierung von Haltestellenausbauten sind verlässliche Aussa-
gen für künftige Maßnahmen und Prioritäten zu treffen. Die (ggf. anteilig) dem 
ÖPNV zuzuordnenden Kostenbestandteile sind im Rahmen der Projekte transpa-
rent auszuweisen. 

Erläuterung: Zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist das Augenmerk ins-

besondere auf mobilitätseingeschränkte Personen zu richten. Bereits das Inkrafttreten 

des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen sowie die seit 2013 gültige Fas-

sung des PBefG mit verbindlich benanntem Umsetzungshorizont hat Anlass gegeben, für 

die Realisierung bzw. Vervollständigung eines barrierefrei zugänglichen öffentlichen 

Verkehrs Eckdaten bzw. Maßnahmen zur schrittweisen Bearbeitung dieser Aufgabe auf-

zuzeigen. Das PBefG verweist zur Ausgestaltung des barrierefreien ÖPNV inkl. der Be-

nennung von Ausnahmeregeln direkt auf die Darstellung im Rahmen des NVP. 

Der Grundsatz der vollständigen Barrierefreiheit bezieht sich auf den gesamten ÖPNV, 

d.h. neben der Zugänglichkeit und Aufenthaltsqualität der eingesetzten Linienfahrzeuge 

betrifft dies auch die bauliche und technische Gestaltung von Bahnhöfen, Haltepunkten 

und Bushaltestellen sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Fahrgastinforma-

tionen (schriftlich und/oder akustisch) bzw. sonstiger Hilfestellungen zur Nutzung des 

ÖPNV. 

                                                                 

91 § 8 Abs. 3 Satz 3ff PBefG 
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Die konkreten Ziele, Maßnahmen und benannten Ausnahmen zur Ausgestaltung eines 

barrierefreien ÖPNV in der Stadt Koblenz werden mit Blick auf die im PBefG geforderte 

„vollständige Barrierefreiheit“ schrittweise umgesetzt. 

Im Mittelpunkt steht der Mensch und deren barrierefreie Mobilitäts- und Informations-

kette. Bund, Länder und Kommunen stellen sich insgesamt der Verantwortung für den 

ÖPNV und die umfassende Integration mobilitätseingeschränkter Fahrgäste. 

Bei einem Anteil von etwa 20 % mobilitätseingeschränkter Personen (dazu zählen z.B. 

ältere Menschen, kleine Kinder, werdende Mütter, körper- oder wahrnehmungsbehin-

derte Menschen, Personen mit Kinderwagen oder schwerem Gepäck) an der Gesamtbe-

völkerung wird die wichtige Bedeutung dieses Integrationsziels auch im Verkehrsbereich 

deutlich.92 

3.5.1 Einsatz barrierefreier Fahrzeuge 

Festlegung 11: Anforderungen an barrierefreie Fahrzeuge 

a) Im Stadtgebiet Koblenz kommen ausschließlich Niederflurfahrzeuge im straßen-
gebundenen ÖPNV zum Einsatz. 

b) Auf den Linien des Stadtverkehrs Koblenz kommen durchgehend in Niederflur-
bauweise gestaltete Busse zum Einsatz, soweit Bauart-bedingt möglich. Sonstige 
Busse im Stadtverkehr sind zumindest im Bereich der Einstiegstüren in Niederflur-
bauweise gestaltet. 

c) Auf den nach und durch Koblenz führenden Stadt-Umland- und Regionallinien 
kommen Busse zum Einsatz, die zumindest im Bereich jeder Einstiegstür und zwi-
schen den Einstiegstüren in Niederflurbauweise gestaltet sind. 

d) Alle im Stadtgebiet Koblenz eingesetzten Busse verfügen über geeignete Ein-
stiegshilfen wie z. B. hydraulische Fahrzeugabsenkung und mechanische Klapp-
rampe, um vor allem bei nicht ausgebauten Haltestellen den niveaugleichen Ein- 
und Ausstieg gewährleisten zu können.  

e) Im Rahmen von Linienbedarfsverkehren (Rufbus, ALF, AST etc.) ist die Beförde-
rung im Rollstuhl auf Anforderung eines Fahrgastes sicherzustellen. 

f) Die gewählte farbliche, kontrastreiche und haptisch vorteilhafte Gestaltung von 
Flächen, Sitzen, Haltegriffen und -stangen, Ausstiegswunschtastern sowie die Be-
leuchtung im Innenraum der Busse unterstützen die verlässliche Orientierung und 
sichere Beförderung auch von in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten 
Fahrgästen.  

Erläuterung: Die im Stadtverkehr Koblenz eingesetzten Busse verfügen über einen Nie-

derfluranteil von 100%, soweit dies Bauart-bedingt möglich ist. Bei den übrigen Fahr-

zeugen sowie überwiegend bei Bussen des Umland- und Regionalverkehrs sind die Be-

reiche der Einstiegstüren sowie häufig der Bereich zwischen der ersten und zweiten Tür 

frei von Stufen, während die Sitzplätze der hinteren Fahrzeugbereiche über Stufen im 

Fahrzeug erreichbar sind (sogenannte „Low-Entry“-Bauweise). 

                                                                 

92 VDV, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Alba Fachverlag: Barriere-

freier ÖPNV in Deutschland, Kapitel 3 „Rechtlicher Rahmen, technische Standards und Empfeh-

lungen“, unter: https://www.mobi-wissen.de/files/barrierefreier_oepnv_in_deutschland.pdf 

(letzter Abruf April 2025)  
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den lokalen ÖSPV-Aufgabenträgern – Empfehlungen zur Erweiterung und Vereinheitli-

chung der Qualitätskriterien sowie zur Qualitätssicherung im Sinne einer regional har-

monisierten Vergabe- und Vertragsgestaltung zur Verfügung gestellt (vgl. Anhang C).  

Zudem ist die regionale Standardisierung und Vernetzung von Daten zu Haltestellen, 

Fahrplänen und Ticketangeboten die Voraussetzung für integrierte Informations- und 

Vertriebsangebote (z.B. für Echtzeitdaten in der Fahrplanauskunft), um die Kundenbe-

dürfnisse besser befriedigen zu können. 

Auf vertraglicher Grundlage als Ergebnis eines wettbewerblichen Verfahrens haben Auf-

gabenträger die Möglichkeit zur Pönalisierung bei Nichterfüllung der Qualitätsvorgaben. 

Festlegung 15: Linienbündel-übergreifende Qualitätsanforderungen 

a) Es gelten die nachfolgenden, ergänzend herausgehobenen Qualitätsanforderun-
gen Linienbündel-übergreifend für alle in Koblenz eingesetzten Fahrzeuge: 

• Sicherstellung möglichst geringer Schadstoffemissionen – Alle eingesetzten 

Fahrzeuge müssen mindestens die Vorgaben der Abgasnorm „Euro VI“ bzw. 

„Euro 6d“ oder höher erfüllen oder „sauber“ im Sinne der Definitionen des Sau-

bere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes (SaubFahrzeugBeschG)95 sein. 

• Ausstattung aller Fahrzeuge mit Bordrechnern zur Integration in ein RBL-Sys-
tem bzw. ITCS u. a. zur Übermittlung von Echtzeit-Fahrplandaten und Ansteu-

erung der ÖPNV-Bevorrechtigung an einzelnen Lichtsignalanlagen im Stadtge-

biet Koblenz (vgl. Anhang C, Ziffer 1.2.8) 

• Gewährleistung eines laufenden Daten- und Sprechfunkkontakts bei den Ver-

kehrsunternehmen zwischen Fahrzeugen und den jeweiligen Betriebsleitstel-

len 

• Zur regelmäßigen Verfügbarkeit von Nachfragedaten u. a. zum Zweck der wei-

teren Verkehrsplanung: Bereitstellung eines automatischen Fahrgastzählsys-
tems (AFZS) für 100% der Busse im Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ und – 

als Empfehlung – für mindestens 40% der auf den Linien in, von und nach Kob-

lenz eingesetzten Busflotte unter Federführung anderer Aufgabenträger; ge-

eignete Software zur Auswertung und Hochrechnung der Zähldaten. Für die 

Hochrechnung kommt eine geeignete, mit dem jeweiligen Aufgabenträger ab-

zustimmende Methode zur Anwendung. Dokumentation der Auswertung auf 

Anforderung der beteiligten Aufgabenträger (mind. 4 x pro Jahr). 

b) Es gelten die nachfolgenden, ergänzend herausgehobenen Qualitätsanforderun-
gen Linienbündel-übergreifend für die Betriebsqualität auf allen ÖPNV-Linien in 
und von/nach Koblenz: 

• Fahrpersonal mit freundlichem und fachkundigem Auftreten gegenüber Fahr-

gästen sowie Rücksichtnahme und Hilfestellung bei älteren und/oder behinder-

ten Fahrgästen; Möglichkeit der ausreichenden Verständigung auf Deutsch in 

Wort und Schrift, ausreichende Streckenkunde und Kenntnisse über Tarif, Fahr-

pläne und Verknüpfungshaltestellen zu anderen Linien im Stadtgebiet Koblenz 

• Gewährleistung einer kurzfristigen Ersatzbeförderung betroffener Fahrgäste 

bei Ausfall oder Überlastung einer Busfahrt, sofern nicht Witterung oder poli-

zeiliche Maßnahmen dem entgegenstehen (ggf. mit Abschluss einer Notfallver-

einbarung mit einem geeigneten Transportunternehmen, z. B. Taxi/Mietwa-

gen). 

                                                                 

95 vgl. § 2 SaubFahrzeugBeschG 
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Stadtteil 

Gebietstyp/ 
Nutzungsdichte 

Referenzhaltestelle(n) 
Refe-
renz- 

linie(n) 

Takt 
NVZ 

Mo-Fr 

Stan-
dard 

erfüllt 
sehr 
hoch 

hoch 
mit-
tel 

Mitte X   Hauptbahnhof 
5/15 15‘ 

 
350 15‘ 

Moselweiß  X  
Heiligenweg, 

BBS/Beatusstraße 

6/16 15‘ 
 

9 30‘ 

Neuendorf  X  Brenderweg 2/12 15‘  

Niederberg  X  Niederberg Kirche 9/19 15‘  

Oberwerth  X  Mozartplatz 3/13 30‘  

Pfaffendorf  X  Pfaffendorf Kirche 6 30‘  

Pfaffendorfer Höhe  X  
Augusta-Kaserne, 

Kratzkopfer Hof 
5 30‘  

Rauental  X  Marienhof 6/16 15‘  

Rübenach   X Kriegerdenkmal 350 15‘  

Stolzenfels   X Kripp 670 30‘  

Süd  X  Schenkendorfplatz 
1/11 30‘ 

 
3/13 30‘ 

Wallersheim  X  Messeplatz 2/12 15‘  

 

Die Standards der Bedienungsqualität von Montag bis Freitag während der NVZ, bezo-

gen auf die definierten Referenzhaltestellen in Verbindung mit den Referenzlinien (aus-

gewählte Hauptlinien), werden zzt. in allen Koblenzer Stadtteilen erfüllt. 

Tabelle 25 zeigt je Stadtteil und Referenzhaltestelle(n) mit Referenzlinie(n) die Bedie-

nungshäufigkeiten Samstag und Sonn-/Feiertag während der NVZ. Sofern mind. eine der 

Linien die Vorgaben zur Bedienungsqualität gem. Tabelle 23 erreicht oder übertrifft, gilt 

der Standard als erfüllt.  

Tabelle 25: Bedienungsqualitäten Sa und So (NVZ) 

Stadtteil 

Gebietstyp/ 
Nutzungsdichte 

Referenzhaltestelle(n) 
Refe-
renz- 

linie(n) 

Takt 
NVZ 

Sa, So 

Stan-
dard 

erfüllt 
sehr 
hoch 

hoch 
mit-
tel 

Altstadt X   
Zentralplatz/Forum, 

Bf Stadtmitte/Löhr-Center 

2/12 15‘, 30‘ 

,  5/15 15‘, 30‘ 

6/16 15‘, 30‘ 

Arenberg   X Silberstraße 9 30‘, 30‘  

Arzheim   X In der Strenge 10 30‘, 60‘  

Asterstein  X  Asterstein Schulzentrum 5 30‘, 30‘  

Bubenheim  X  In den Wiesen 330 30‘, 30‘  

Ehrenbreitstein  X  Kapuzinerplatz/Fähre 

8 30‘, 30‘ 

 9/19 15‘, 30‘ 

10 30‘, 60‘ 

Goldgrube  X  Brüderkrankenhaus 
2/12 15‘, 30‘ 

 
9 30‘, 30‘ 

Güls   X Güls Alte Schule/Bf 3/13 30‘, 30‘  

Horchheim  X  Mendelssohn 
1/11 30‘, 30‘ 

 
6 30‘, 30‘ 

Horchheimer Höhe   X Im Junkerstück 6 30‘, 30‘  

Immendorf   X Quellenweg 9/19 15‘, 30‘  
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Karte 19: Verbindungsqualität von den Stadtteilen zum Innenstadtzentrum 

 

 

Exkurs: Verbindungen zwischen allen Stadtteilen untereinander 

Ergänzend zur Analyse der Reisezeiten MIV/ÖPNV aus den Stadtteilen in das Innenstadt-

zentrum wurde eine erweiterte Verbindungsanalyse Montag bis Freitag zur NVZ zwi-

schen allen Koblenzer Stadtteilen durchgeführt. Das Ergebnis wird in Abbildung 16 als 

Matrix dargestellt. Die Qualitätsstufenklassifizierung (A-F) entspricht der Skala gemäß 

Tabelle 26. 

Folgende Kriterien wurden dabei berücksichtigt: 

• Direktverbindungen haben Vorrang 

• Falls notwendig, maximal ein Umstieg mit höchstens 15 Minuten Umsteigezeit 
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Uni/Winninger Straße), Oberwerth (Mozartplatz), Pfaffendorfer Höhe (Augusta-Kaserne 

bzw. Kratzkopfer Hof), Stolzenfels (Kripp) und Wallersheim (Messeplatz). In den übrigen 

Stadtteilen liegen die Reisezeiten überwiegend im „gerade noch akzeptablen“ Bereich. 

Die im Rahmen des NVP erstmalige Auswertung der ÖPNV-Verbindungsqualität zwi-

schen den Stadtteilen – neben der üblichen Analyse in Bezug auf die Verbindungen in 

das Stadtzentrum und zurück – zeigt Defizite gerade auch bei solchen Stadtteilen auf, 

die für die Gesamtstadt und darüber hinaus über bedeutende Arbeits- und Bildungsein-

richtungen verfügen. Allen voran ist hier die Karthause (u. a. mit Hochschule und Bun-

desarchiv) zu nennen, der Stadtteil Metternich (mit Universität) und die Stadtteile (mit 

Gewerbegebieten) im Norden der Stadt. Insbesondere für diese Stadtteile sollten bei 

der mittelfristigen Weiterentwicklung des ÖPNV in Koblenz (vgl. Kap. 5.5.10) nicht nur 

bei der Bedienungsqualität, sondern auch beim Niveau der (innerstädtischen) Reisezei-

ten im Vergleich MIV/ÖPNV Möglichkeiten der Verbesserungen geprüft und entspre-

chende Maßnahmen realisiert werden. 

4.4 Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden 

Jeweils in den Jahren 2020 (vor Einführung des neuen Busnetzes) und 2021 (nach Ein-

führung des neuen Busnetzes) befragte die koveb ihre Fahrgäste mit Hilfe des Institutes 

infas.105 Befragt wurde die Zufriedenheit nach qualitativen Kriterien zum Stadtverkehr 

Koblenz grundsätzlich sowie bzgl. verschiedener Einzeldisziplinen. Nachfolgend werden 

die Ergebnisse der Befragung 2021 in Auszügen für die Kategorien Buslinien, Fahrgast-

information, Haltestellen, Verbindungen sowie Fahrpersonal und Fahrzeuge graphisch 

dargestellt. 

Buslinien 

Abbildung 17 zeigt die Gesamtbewertung mit den Buslinien der koveb. 

Abbildung 17: Zufriedenheit mit den koveb Buslinien 

 (Angaben in Prozent) 

Buslinien mit temporär hohem Besetzungsgrad zu den Zielen Universität, Hochschule 

und Berufsbildungszentrum wurden in 2021 besser bewertet als 2020. Offensichtlich 

konnte die Ergänzung von E-Wagen zu den Spitzenzeiten hier für Entlastung und höhere 

Zufriedenheit sorgen. 

Die Bewertung der Linien 6/16, 7 und 8 hat sich im Jahr 2021 verschlechtert, möglicher-

weise aufgrund von Baustellen in Bendorf und Lützel. 

                                                                 

105 vgl. Zusammenfassung der Ergebnisse der Fahrgastbefragung 2021, unter: 
https://www.koveb.de/bilder-pdfs/ueber-uns/220330-praesentation-
fahrgaststrukturanalyse.pdf?cid=2ivt (letzter Zugriff 18.10.2024) 
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5. Maßnahmenkonzept 

Das Maßnahmenkonzept baut auf dem Anforderungsprofil für den künftigen ÖPNV in 

Koblenz auf und berücksichtigt, wo möglich und sinnvoll, die festgestellten Mängel und 

Schwachstellen. Es konkretisiert und differenziert die Anforderungen an das Angebot im 

Stadt- und Regionalbusverkehr und trifft im Detail Festlegungen zu den Linien bzw. Li-

nienbündeln. im Rahmen des Maßnahmenkonzepts werden das seitens der Stadt Kob-

lenz festgelegte Leistungsangebot sowie dessen weitere Entwicklung beschrieben. 

Die Festlegungen des Maßnahmenkonzepts entsprechen den Anforderungen an die aus-

reichende Bedienung der Koblenzer Bevölkerung mit Verkehrsleistungen gemäß § 8 (3) 

Personenbeförderungsgesetz sichergestellt (vgl. Kap. 3.4). Diese werden im straßenge-

bundenen ÖPNV überwiegend durch die städtischen Buslinien („Stadtbusverkehr“) er-

bracht, anteilig aber auch im Rahmen ein- und ausbrechender regionaler und lokaler 

Hauptlinien („Regionalbusverkehr“). Insbesondere gilt dies für die Stadtteile Buben-

heim, Kesselheim, Lay, Rübenach und Stolzenfels, die überwiegend oder ausschließlich 

durch Hauptlinien unter der Federführung benachbarter Aufgabenträger bedient wer-

den. 

Festlegung 23: Beratender AK NVP zur kontinuierlichen Beteiligung 

Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Beteiligung auch über den Zeitraum der Auf-
stellung und Fortschreibung des NVP hinaus bzw. im Vorfeld anstehender Aktualisie-
rungen werden ab 2026 durch die Stadtverwaltung mindestens zweimal jährlich Tref-
fen des Arbeitskreises Nahverkehrsplan (AK NVP) einberufen,  bestehend aus Vertre-
terinnen und Vertretern der Stadtratsfraktionen, der koveb, des Jugendrates und Se-
niorenbeirates, des Fahrgastbeirates,  der IHK, der Behindertenbeauftragten, der Lo-
kale-Agenda-21-Gruppe, des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel und des Zweckverban-
des SPNV Nord.  

Erläuterung: Die Umsetzung der einzelnen Festlegungen des Maßnahmenkonzepts so-

wie die Bearbeitung der unter Kap. 5.5 aufgeführten Prüfaufträge zur Weiterentwick-

lung des ÖPNV durch die Stadtverwaltung, insbesondere zur Vorbereitung der künftigen 

Verkehrsgestaltung im Zeitraum nach 2030, soll durch eine kontinuierliche Beteiligung 

des AK NVP flankiert werden. 

5.1 Fortschreibung des Linienbündelungskonzepts 

Entsprechend der laufenden Liniengenehmigungen sowie anstehender Neuvergaben 

der Liniennetze mehrerer Linienbündel in der Federführung von Nachbaraufgabenträ-

gern mit nach Koblenz ein- und ausbrechenden Linien wird das für die Stadt Koblenz 

aufgestellte Linienbündelungskonzept fortgeschrieben. 

Die Bündelung von Linien erfolgt insbesondere zu dem Zweck, eine dauerhafte, kosten-

günstige Verkehrsbedienung im Sinne eines wirtschaftlichen Ausgleichs zwischen er-

tragsstarken und ertragsschwachen Linien zu sichern. Hinsichtlich zukünftiger Genehmi-

gungs- und/oder Ausschreibungswettbewerbe definieren Linienbündel zugleich sinn-

volle Lose. Im Vorlauf zu Genehmigungs-/Ausschreibungswettbewerben bzw. Vergabe-

verfahren nach § 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 soll die Linienbündelung 

vor „Rosinenpickerei“ schützen, bei der sich Verkehrsunternehmen die Konzessionen für 

rentable Linien sichern, indem sie Angebote abgeben, diese kommerziell – also eigen-

wirtschaftlich – betreiben, während die verbleibenden, weniger rentablen Verkehre al-

lein der Öffentlichen Hand überlassen werden. 
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5.1.1 Linienbündelung in der Stadt Koblenz 

Im Stadtgebiet Koblenz besitzen folgende Kriterien für die Linienbündelung eine beson-

dere Bedeutung: 

• Möglichkeit einer integrierten Planung (Abbau von Parallelverkehren, Durch-

bindung von Linien zur Schaffung von mehr umsteigefreien Direktverbindungen 

für Fahrgäste), 

• Betriebsplanerische Aspekte (optimierte Umlaufbildung und Personaleinsatz), 

• Verkehrsfunktion der Linien (Produkthierarchien mit entsprechender Ange-

botsdefinition), 

• Einheitlicher Auftritt des ÖPNV gegenüber dem Kunden (Marketing, Kommuni-

kation, Information), 

• Im Dezember 2020 neu geknüpftes Liniennetz Stadtbus Koblenz sowie anste-

hende Neuvergaben der Linienbündel von Nachbaraufgabenträgern auf Basis 

der Vorplanungen gemäß ÖPNV-Konzept „Rheinland-Pfalz Nord“. 

Festlegung 24: Linienbündelung und Linienzuordnung 

a) Auf der Grundlage der Prinzipien und Kriterien zur Bildung von Linienbündeln sind 
die überwiegend stadtbezogenen ÖPNV-Linien 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16, 7, 8, 
9, 19, 10, 26, 27, 29, N2, N3, N5, N6, N7 und N9 (vgl. Tabelle 29) im Linienbündel 
„Stadtverkehr Koblenz“ zusammengefasst.   

b) Sonstige stadtgrenzüberschreitende Linien zwischen den Nachbarkreisen und der 
Stadt Koblenz (siehe Tabelle 34) werden dann nicht dem Linienbündel „Stadtver-
kehr Koblenz“ zugeordnet, wenn die federführende Zuständigkeit bei benachbar-
ten Aufgabenträgern liegt und diese Zuordnung mit der Stadt Koblenz einver-
nehmlich abgestimmt wurde. 

Erläuterung: Die o. g. Linien bilden das innerstädtische Busnetz ab, zuzüglich des dicht 

besiedelten Korridors entlang der rechten Rheinseite über die Nachbarorte Urbar und 

Vallendar nach Bendorf-Sayn, der in einer dem Stadtverkehr Koblenz entsprechenden 

Angebotsqualität bedient wird, wichtige Einrichtungen von oberzentralem Charakter er-

schießt und mit dem Koblenzer Stadtkern verbindet (z.B. WHU-Campus Vallendar, tou-

ristische Destination Schloss Sayn). Das Gesamtnetz wurde betrieblich integrierte ge-

plant und verknüpft. Ebenso besteht ein gemeinsamer und einheitlicher Markenauftritt 

gegenüber den Fahrgästen und der Öffentlichkeit. 

Künftig aufgrund von veränderten Verkehrsverhältnissen und/oder Veränderungen der 

Fahrgastnachfrage neu einzurichtende rein innerstädtische verlaufende Linien sollen zu-

sätzlich dem Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ zugeordnet werden. 

Die für innerhalb von Koblenz relevante Linien im Regionalbusverkehr bestehenden Li-

nienbündelzuordnungen (Stand Fahrplan 2024/2025) können der Tabelle 10 entnom-

men werden. Bei den folgenden derzeitigen Linien (soweit bekannt) können sich für den 

Zeitraum 2025 bis 2030 im Rahmen von Neukonzeptionen der jeweiligen Liniennetze 

Änderungen ergeben bzw. sind diese zu erwarten: 

• Linie 110: Linienbündel „Raiffeisen-Region Süd“ 

• Linien 150, 419, 439, 485, N40: Einzellinien bzw. bisher keinem Linienbündel 

zugeordnet 

• Linien 615, 620, 621, N20: Linienbündel „Hunsrückhöhenstraße Nord“. 
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• Linie 15 verkehrt in Asterstein mit allen Fahrten über die Siedlung Fritz-von-

Unruh-Straße und in der Pfaffendorfer Höhe auf dem „kurzen Weg“ über 

Ellingshohl und Balthasar-Neumann-Straße.  

Da die Linie 15 auf der rechten Rheinseite nur von Montag bis Freitag zu den Hauptver-

kehrszeiten verkehrt, werden die Haltestellen „Seniorenzentrum“ und „Fritz-von-Un-

ruh-Straße“ künftig ganztägig (inkl. abends/Wochenende) auch durch Linie 26 bedient. 

Hierdurch wird außerdem die direkte Anbindung an Stadtteil Ehrenbreitstein erweitert.  

In der Nacht wird die Linienführung der Linie N5 in den Stadtteilen Asterstein und Pfaf-

fendorfer Höhe vereinfacht, auch zur Steigerung der Pünktlichkeit dieser Linie. Für die 

künftigen Halte der Linien 15 und N5 in Richtung Zentrum wird ein zusätzlicher Bussteig 

C für die Haltestelle „Wilhelm-Leuschner-Straße“ (in der Balthasar-Neumann-Straße, 

Nähe Einmündung Lüderitzstraße) eingerichtet. 

Anlässlich der Ansiedlung eines neuen Dienstleistungszentrums am Bubenheimer Berg 

entsteht dort eine neue Haltestelle, die durch die Linie 7 von Montag bis Samstag zwi-

schen ca. 6 und 20 Uhr im 30‘-Takt angefahren wird. Der neue Halt wird als Endstation 

ausgebaut, so dass Busse auch für Warte- und Pausenzeiten dort stehen können. Es ist 

vorgesehen, den Fahrweg ab und bis zum Globus-Markt über das Betriebsgelände von 

Globus zu führen (wie bereits bei Linie 27). 

Die Tabelle 29 fasst die Angebotsparameter für das Linienkonzept Stadtbus Koblenz 

2025-2030 zusammen. Dargestellt sind Verkehrstage, Takt (zzgl. Hinweis auf weitere 

Verstärkerfahrten ergänzend zum Taktfahrplan), Betriebszeiten (Zeitfenster von der ers-

ten Abfahrt bis zur letzten Ankunft je Linie, auf volle 15 Minuten ab- bzw. aufgerundet), 

der auf den Linienfahrten (mindestens) einzusetzende Fahrzeugtyp, die Netz- und Lini-

enkategorie (vgl. Tabelle 19) und ggf. weitere Bemerkungen.  

Tabelle 29: Leistungsangebot Linienbündel „Stadtverkehr Koblenz“ 

Li
n

ie
 

Verlauf  
(HIN + RÜCK) 

Verkehrstag, Takt,  
Betriebszeiten, Fahrzeugtyp 

Linienkategorie, 
Bemerkungen 

2 Wallersheim Deutschherrenstr. – 

Neuendorf – Lützel –  

Bf Stadtmitte/Löhr-Center – Zent-

ralplatz/Forum –  

Hauptbahnhof West – Karthause 

Hochschule/Schulzentrum – 

Karl-Härle-Str. 

Mo-Fr 30‘ 05:15-20:30 

 30‘* 20:30-23:30 

Sa 60‘ 05:15-07:15 

 30‘ 07:15-20:30 

 30‘* 20:30-23:30 

So/Ftg 60‘ 07:00-11:45 

 30‘*/** 11:45-20:30 

 30‘* 20:30-23:30 

Fahrzeugtyp: GBn (So/Ftg: Bn) 

Hauptliniennetz 

Stadtverkehrslinie 

* jede 2. Fahrt (60‘) über 

Neuendorf Herberichstr. 

und Karthause Friedhof 

Süd 

** jede 4. Fahrt (120‘) 

über Karthause Am Flug-

feld 

2 Maßnahme ab 13.12.2026: 
Wallersheim Deutschherrenstr. – 

Neuendorf – Lützel –  

Bf Stadtmitte/Löhr-Center – Zent-

ralplatz/Forum –  

Hauptbahnhof West – Karthause 

Hochschule/Schulzentrum – 

Karl-Härle-Str. 

 

Mo-Fr 30‘ 05:15-20:30 

 30‘* 20:30-23:30 

Sa 60‘ 05:15-07:15 

 30‘ 07:15-20:30 

 30‘* 20:30-23:30 

So/Ftg 60‘ 07:00-11:45 

 30‘** 11:45-20:30 

 30‘* 20:30-23:30 

Fahrzeugtyp: GBn (So/Ftg: Bn) 

 
* jede Fahrt (30‘) über 
Neuendorf Herberichstr. 
und jede 2. Fahrt (60‘) 
über Karth. Friedhof Süd 

** jede 2. Fahrt (60‘) 
über Neuendorf Herbe-
richstr. und Karthause 
Friedhof Süd sowie jede 

4. Fahrt (120‘) über Kart-

hause Am Flugfeld 
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Mit dem ÖPNV-Konzept Rheinland-Pfalz Nord und den NVP-Beschlüssen der einzelnen 

Aufgabenträger wurden sämtliche Regionalbuslinien neu geplant. Im Rahmen der in den 

letzten Jahren erfolgten (und vereinzelt noch anstehenden) Vergaben einzelner Linien-

bündel durch die jeweils federführend zuständigen Aufgabenträger wurden diese Linien 

mit einem grundlegend neuen, erweiterten Verkehrsangebot auch im Bereich Koblenz 

ausgestattet und bilden eine wichtige Ergänzung zum Stadtbusverkehr. 

Es werden grundlegende Anforderungen der Stadt Koblenz an die Angebotsleistung be-

stimmter Regionalbuslinien, die eine wesentliche Erschließungsfunktion für Teile des 

Stadtgebiets besitzen, nachfolgend definiert. 

Festlegung 27: Angebot und Umfang in den Regionalnetzen 

a) Es wird das in Tabelle 34 dargestellte Leistungsangebot entsprechend der definier-
ten ausreichende Verkehrsbedienung im Sinne des PBefG als Mindeststandard 
festgelegt. Dieses ist nach Abstimmung zwischen den beteiligten Nachbaraufga-
benträgern im laufenden Betrieb bzw. ab dem genannten Vergabezeitpunkt der 
jeweiligen Linienbündel verbindlich zu gewährleisten. 

b) KO-Bubenheim: Zur Gewährleistung der festgelegten Bedienungsstandards für 
den Stadtteil Bubenheim (Ortslage) ist dieser zur HVZ Mo-Fr und NVZ Mo-So im 
30‘-Takt und ansonsten mindestens im 60‘-Takt zu bedienen. 

c) KO-Kesselheim: Zur Gewährleistung der festgelegten Bedienungsstandards für 
den Stadtteil Kesselheim ist dieser zur HVZ Mo-Fr und NVZ Mo-So im 30‘-Takt und 
ansonsten mindestens im 60‘-Takt zu bedienen. 

d) KO-Lay: Zur Gewährleistung der festgelegten Bedienungsstandards für den Stadt-
teil Lay ist dieser zur HVZ und NVZ Mo-Sa im 30‘-Takt und sonntags mindestens 
im 60‘-Takt zu bedienen. Abends ist an allen Wochentagen mindestens ein 60‘-
Takt bis nach 23 Uhr anzubieten.  

e) KO-Rübenach: Zur Gewährleistung der festgelegten Bedienungsstandards für den 
Stadtteil Rübenach ist dieser zur HVZ und NVZ Mo-Sa mindestens im 30‘-Takt und 
sonntags mindestens im 60‘-Takt zu bedienen. Abends ist an allen Wochentagen 
mindestens ein 60‘-Takt bis nach 23 Uhr anzubieten. Dies gilt für die Haltestellen 
im Zuge der Aachener Straße und die Haltestelle Grabenstraße. 

f) KO-Stolzenfels: Zur Gewährleistung der festgelegten Bedienungsstandards für 
den Stadtteil Stolzenfels ist dieser zur HVZ und NVZ Mo-Sa im 30‘-Takt und sonn-
tags mindestens im 60‘-Takt zu bedienen. Abends ist an allen Wochentagen min-
destens ein 60‘-Takt bis nach 23 Uhr anzubieten. 

g) KO-Bubenheim, KO-Lay, KO-Rübenach, KO-Stolzenfels: In den Nächten vor Sams-
tagen, Sonn- und Feiertagen sind stündliche Nachtbus-Fahrten nach Betriebs-
schluss des Tagesverkehrs (s. o.) bis/ab Koblenz Zentralplatz mindestens bis nach 
3:00 Uhr stadtauswärts und mindestens bis nach 1:00 Uhr stadteinwärts anzubie-
ten. 

h) Im Rahmen der Umsetzung abgestimmter Neuplanungen bei beteiligten Aufga-
benträgern werden die Vorgaben dieses NVP möglichst zeitnah angepasst. 

Die folgende Tabelle 34 stellt die seitens der Stadt Koblenz geforderten Angebotspara-

meter für die ein- und ausbrechenden Linien benachbarter Linienbündel bzw. unter Fe-

derführung benachbarter Aufgabenträger dar. 
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den barrierefreien Ausbau gerecht (vgl. Kap. 3.5). So fehlen z. B. Bordabsenkungen, tak-

tile Bodenbeläge, Aufenthaltsflächen sind zu eng oder der Zugang ist nicht ausreichend 

barrierefrei gestaltet. Noch nicht mit erhöhten Bordsteinen und weiteren barrierefreien 

Ausstattungselementen ausgebaut sind derzeit ca. 300 Haltepunkte. 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, der technischen Rahmenbedingungen so-

wie der Sicherstellung der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung inkl. der besonderen An-

forderungen in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen wird der bar-

rierefreie Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Koblenz kontinuierlich weitergeführt. 

Festlegung 28: Modernisierung und Umbau der Haltestellen 

a) Die mit dem Betrieb des Linienbündels „Stadtverkehr Koblenz“ seit Fahrplan-
wechsel 2020/2021 angestoßene Verpflichtung für den Ausbau und die Instand-
haltung der Infrastruktur aller Haltestellen im gesamten Stadtgebiet Koblenz als 
Gegenstand des öffentlichen Dienstleistungsauftrags durch das den Stadtverkehr 
betreibende Verkehrsunternehmen wird in den Jahren bis 2030 entsprechend 
weitergeführt. 

b) Auf Basis der aktuell und in den ersten Jahren der Haltestellenmodernisierung ge-
wonnenen Erkenntnisse unter Berücksichtigung äußerer besonderer Rahmenbe-
dingungen wird der Zeitplan zum barrierefreien Um- und Ausbau der Haltestellen 
dahingehend modifiziert, dass für den festgelegten Zeitraum von 10 Jahren, aus-
gehend vom Jahr 2021, rund 50% der Haltestellenmaßnahmen barrierefrei/be-
dingt barrierefrei ausgebaut zu realisieren sind. 

c) Die übrigen Maßnahmen zur Haltestellenmodernisierung werden im folgenden 
Genehmigungs- und Vertragszeitraum für das Linienbündel „Stadtverkehr Kob-
lenz“ umzusetzen sein. Erforderlich ist eine Verlängerung des Realisierungszeit-
raums bis voraussichtlich ca. 2045. 

Die nachfolgende Tabelle 36 zeigt den voraussichtlichen Umfang und vorgesehene zeit-

liche Abfolge der jeweils barrierefrei umzubauenden Bussteige für die Jahre 2025 bis 

2030 (die Angaben zur Anzahl der Bussteige und Verteilung auf einzelne Maßnahmen 

wurden hier vorläufig ermittelt). 

Tabelle 36: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen bis Ende 2030 

 

Quote

barrierefrei
bedingt 

barrierefrei

barrierefrei/               

bedingt 

barrierefrei

nicht 

barrierefrei

ausgebaute 

Haltestellen

alle Haltepunkte

Ende 2020 75 135 210 383 35%

2021 0 - - -

2022 10 - - -

2023 18 - - -

2024 18 - - -

Ende 2024 121 127 248 345 42%
2025 (geschätzt) 5 - - -

2026 (geschätzt) 11 - - -

2027 (geschätzt) 15 - - -

2028 (geschätzt) 18 - - -

2029 (geschätzt) 15 - - -

2030 (geschätzt) 15 - - -

Ende 2030 200 100 300 293 51%

Jahr

Maßnahmen 

Haltestellenausbau/ 

Ausbau Haltepunkte

593

Anzahl Bussteige

Ausbau abgeschlossen u. a.: Uni/Winninger Straße, Balduinbrü-
cke, Universität Bussteige B und C, Ehrenbreitstein Bf, Brüder-
krankenhaus, Altengraben, Langemarkplatz, Hochschule/Schul-

zentrum Bussteige B und C, Hochschule/Konrad-Zuse-Straße … 

Ausbau geplant: Bf Stadtmitte/Löhr-Center, Hauptbahnhof West  
u. a. (Kategorie 1), Mendelssohn, Universität Bussteig A u. a.  

(Kategorie 2), Rhein-Mosel-Halle, Niederberg Kirche, Seifenbach-

straße, Schulzentrum Asterstein u. a. (Kategorie 3), mehrere  
weitere Haltestellen … (Kategorie 4)  
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der bedeutendsten Projekte. Zudem findet im Jahr 2029 die Bundesgartenschau im Mit-

telrheintal statt, an der auch die Stadt Koblenz wesentlich partizipieren wird. 

Die ÖPNV-Entwicklung und das Leistungsangebot (mindestens) für das kommende Jahr-

zehnt muss bereits jetzt strategisch entworfen und im Vorfeld der kommenden Verga-

beverfahren in Stadt und Umland im Dialog mit den verantwortlichen Stellen vorbereitet 

werden. Im Mittelpunkt des Stadtverkehrs Koblenz wird hierbei die schrittweise Umstel-

lung der gesamten Busflotte auf lokal emissionsfreie Antriebe mitsamt der erforderli-

chen Lade- und Betriebseinrichtungen stehen. Auch der regionale Busverkehr wird bald 

mehr und mehr sauber bzw. emissionsfrei unterwegs sein (müssen). 

Die nachfolgende Festlegung von Prüfaufträgen zeigt die Erfordernisse auf, welche Sach-

verhalte ergebnisoffen zu prüfen und zu bewerten sind – mit der Option einer späteren 

Realisierung in der beschriebenen oder ähnlichen Form. Im Zuge der Prüfungen sind 

auch der Finanzierungsbedarf für erforderliche Investitionen und den Betrieb möglicher 

Varianten abzuschätzen. 

5.5.1 Kundenbefragung im Stadtverkehr Koblenz 

Die Auslegungsleitlinien der EU-Verordnung 1370/2007 verlangen von den Aufgaben-

trägern (zuständige Behörde), vor der Festlegung der Spezifikationen gemeinwirtschaft-

licher Verpflichtungen zu prüfen, ob ein tatsächlicher Bedarf am geplanten ÖPNV-Ange-

bot besteht. Obligatorisch ist hierbei eine Bedarfsanalyse zur Prüfung der Nachfrage sei-

tens der Fahrgäste bzw. in der Bevölkerung. Die konkrete Ausgestaltung dieser Bedarfs-

analyse liegt in der Verantwortung der Stadt Koblenz.  

Festlegung 29: Prüfauftrag regelmäßige Kundenbefragungen 

a) Entsprechend der in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten Kundenbefragun-
gen auf den Linien im Stadtverkehr Koblenz soll – bevorzugt im Jahr 2027 – eine 
erneute Befragung in gleicher oder ähnlicher Form durch die koveb durchgeführt 
werden. 

b) Im Ergebnis der Kundenbefragung kann die Festlegung des künftigen ÖPNV-Ange-
bots (nach 2030) durch die Stadt Koblenz (Spezifikationen gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen) durch diese Form der Bedarfsanalyse zur Prüfung der bestehen-
den Nachfrage seitens der Nutzenden untermauert werden, wie es die Ausle-
gungsleitlinien zur EU-Verordnung 1370/2007 verlangen.107  

c) Es ist zu prüfen, vergleichbare Befragungen künftig regelmäßig, möglichst alle 5 
Jahre und idealerweise zwischen oder im Vorfeld von Fortschreibungen des NVP 
durchzuführen, um eine stets aktuelle Arbeitsgrundlage im Hinblick auf den Be-
darf der Fahrgäste vorweisen und für die zielgerichtete Planung nutzen zu können.  

Eine solche Befragung erfasst konkret die Nutzerinnen und Nutzer der Linien des Stadt-

verkehrs Koblenz und kann Themen detailliert ansprechen. Sie wird im persönlichen Ge-

spräch während der Fahrt durchgeführt, oder der Fahrgast erhält auf Wunsch einen Link, 

mit dem er den Fragebogen zuhause und online ausfüllen kann. 

Weiterhin Bestand hat auch das zweijährliche Koblenzer Bürgerpanel, das den gesamten 

ÖPNV im Stadtgebiet und die gesamte Bevölkerung (repräsentative Gruppe) abbildet, 

allerdings weniger detailliert mit Fragen ausgestaltet ist. 

                                                                 

107 Ziffer 2.2.3, 3. Anstrich („Tatsächlicher Bedarf an gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen“) der 
Auslegungsleitlinien zu der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Personenverkehrs-
dienste auf Schiene und Straße; 2023/C222/01 
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5.5.2 ÖPNV-Anbindung Baugebiet Rosenquartier (Lützel) 

Für das Jahr 2028 wird seitens der Deutschen Bahn die Sanierung der linken Rheinstre-

cke unter einer ca. halbjährigen Vollsperrung des Schienenverkehrs vorgesehen. Als Al-

ternative der reinen Bestandssanierung des Bahnhaltepunkts Lützels (in jetziger Form) 

plant die Stadt Koblenz für dieses Zeitfenster die Errichtung einer barrierefreien Fußgän-

ger- und Radunterführung zwischen den Lützeler Stadtquartieren links und rechts der 

Bahntrasse sowie neue Bahnsteigzugänge zu realisieren. Der Neubau der Unterführung 

würde eine stadtteilverbindende Wirkung entfalten sowie die Möglichkeiten des Zu-

gangs zum SPNV und die Verknüpfung zwischen Bahn und Bus verbessern, vor allem 

durch die Anbindung der Haltestelle „An der Ringmauer“ als Umsteigehaltestelle zur 

Bahn. 

Im SPNV wird der Bahnhaltepunkt Lützel aktuell durch die Linien RE 8 (Mönchenglad-

bach – Neuwied – Koblenz) und RB 26 (Köln – Koblenz – Mainz) bedient. Zusätzlich soll 

ab 2026 die neue RB 32 (Ahrbrück – Remagen – Koblenz – Boppard) im 120‘-Takt in Lüt-

zel halten. 

Zudem würde die Umfeldgestaltung die Stadtteilentwicklungsmaßnahmen links und 

rechts der Bahn (Gelände der ehemaligen Standortverwaltung der Bundeswehr, Fes-

tungspark Kaiser Franz und Rosenquartier) aufwerten und die Gebiete miteinander ver-

knüpfen. 

Das Neubaugebiet Rosenquartier liegt im Einzugsbereich der gleichnamigen Haltestelle 

(bisher: „Güterbahnhof“), die durch die Linie 30 im 15‘-Takt zur HVZ, ansonsten im 30‘-

Takt bedient wird. Ebenfalls noch im Einzugsbereich liegt die Haltestelle „Balduinbrü-

cke“ an der zahlreiche Stadt- und Regionalbuslinien in Richtung Zentrum/Hauptbahnhof 

halten, womit sich dort eine ganztägig dichte Taktfolge ergibt. Beide Haltestellen wur-

den bereits barrierefrei ausgebaut und modernisiert. 

Festlegung 30: Prüfauftrag ÖPNV-Entwicklung in Lützel 

a) Im Zuge des barrierefreien Ausbaus, der Modernisierung und der vorgesehenen 
Rad- und Fußwegquerung im Bereich des Bahnhofs Lützel soll geprüft werden, wie 
die unmittelbar am geplanten Querungsbauwerk gelegenen Haltestelle „An der 
Ringmauer“ künftig ihrer (neuen) Bedeutung als nächstgelegene Verknüpfungs-
haltestelle gerecht werden kann und welche Maßnahmen bei Linienführungen 
bzw. Straßeninfrastruktur erforderlich sein könnten. 

b) Zur Verbesserung der Stadtteilverbindungen entlang von Rhein und Mosel, zur 
Aufhebung der Trennwirkung durch Bahntrasse und B9 und im Sinne der Hand-
lungsempfehlung des VEP zur Stärkung von Tangentialverbindungen im Stadtge-
biet soll der Aufbau einer neuen Linie zwischen Kesselheim/Neuendorf und Met-
ternich über Lützel geprüft werden (Arbeitstitel: „Linie 25“). Diese Linie verbindet 
Einkaufs-, Gesundheits- und Freizeiteinrichtungen und würde auch zur Entlastung 
der nachfragestarken Buslinien in die Koblenzer Innenstadt dienen. 

Die Prüfung ist in enger Abstimmung mit dem SPNV-Aufgabenträger und weiteren be-

teiligten Stellen vorgesehen. Die Umsetzung ist für 2030 vorgesehen, ggf. als „Zwischen-

stufe“ bereits nach 2028. 

5.5.3 ÖPNV-Anbindung Baugebiet Ellinger Höhe (Niederberg) 

Das Baugebiet Ellinger Höhe (als Konversionsprojekt der ehemaligen Fritsch-Kaserne) 

soll sich in den nächsten Jahren sukzessive zu einem neuen Quartier mit gemischten 

Nutzungen und Wohnraum für rund 2.000 Menschen entwickeln.  
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Bereits im Jahr 2020 wurde mit Einführung des neuen Busnetzes sowie im Vorgriff auf 

die Entwicklung der Fritsch-Kaserne zum Wohn- und Mischquartier die Linie 19 als Er-

gänzung und Taktverdichtung zur Linie 9 eingeführt. Die Linie 19 hat sich bereits ohne 

Bezug der Ellinger Höhe aufgrund des auf der Niederberger Höhe vorhandenen Fahr-

gastpotenzials in der Nachfrage positiv entwickelt. 

Auf Basis des der Quartiersentwicklung zugrunde liegenden Mobilitätskonzepts ist es 

wesentliches Ziel, das künftige Quartier „autoarm“ zu entwickeln und Zuwächse im Pkw-

Bestand gering zu halten. Daher sollen alternative Angebote zum privaten Pkw bereits 

für die Vermarktung zur Verfügung stehen, zumindest aber verbindlich angekündigt und 

ab Bezug der ersten Neubauten genutzt werden können. 

Festlegung 31: Prüfauftrag ÖPNV-Anbindung der Ellinger Höhe 

a) Gemäß dem angestrebten höheren ÖPNV-Anteil bei der Verkehrsmittelwahl im 
Quartier Ellinger Höhe ist das Angebot analog zum Straßenausbau und Bezug des 
Areals schrittweise zu erweitern. Gleichzeitig ist auch eine regelmäßige ÖPNV-An-
bindung des Festungsparks bzw. der Festung Ehrenbreitstein zu entwickeln. 

b) Innerhalb des Quartiers Ellinger Höhe soll eine neue Bushaltestelle in zentraler 
Lage entstehen mit zwei barrierefrei ausgebauten Bussteigen, jeweils mit Wetter-
schutz und DFI-Anzeigen. Der Bussteig in Richtung Innenstadt (zur östlichen Aus-
fahrt aus dem Quartier führend) soll auch für planmäßige Wartezeiten von Bussen 
sowie Pausen des Fahrpersonals ausgebaut und ausgestattet werden (z. B. Perso-
nal-WC). Die Aufnahme des planmäßigen Linienbetriebs an und ab dieser zentra-
len Haltestelle zum Zeitpunkt des Erstbezugs von Wohneinheiten im Quartier ist 
sicherzustellen. 

c) Für den ersten Ausbauschritt ist zu prüfen, ob mittels Verlegung der Linie 19 die 
Ellinger Höhe und die Festung Ehrenbreitstein eingebunden werden können. Der 
Wegfall der Bedienung von Immendorf durch die Linie 19 – die Linie 9 hält dort 
weiterhin im 30‘-Takt – könnte mit der zusätzlichen Bedienung Immendorfs mit 
der Linie 29 im 60‘-Takt teilweise kompensiert werden, gleichzeitig würde die Li-
nie 29 durch die zusätzliche Erschließungsaufgabe in ihrer Bedeutung gestärkt. Li-
nien 19 und 29 sollen an geeigneter Stelle miteinander verknüpft werden (An-
schlusssicherung). 

d) In einem zweiten Ausbauschritt ist die Entwicklung einer zusätzlichen Hauptlinie 
(Betrieb täglich, Mo-Sa 5:00-23:30 Uhr, So 7:00-23:30 Uhr) zur Erschließung der 
Ellinger Höhe und Anbindung der Festung Ehrenbreitstein zu prüfen (Arbeitstitel: 
„Linie 20“). Diese könnte mit weniger Zwischenhaltestellen und auf „kurzem 
Weg“ zum Hauptbahnhof geführt werden, dies zeitversetzt zur Linie 19, welche 
weiterhin mit allen Zwischenhaltestellen Richtung Zentralplatz/Forum fahren 
würde. 

e) Neben der unter c) skizzierten Variante ist für Linie 29 grundsätzlich zu prüfen, ob 
diese durch Erweiterung und/oder Veränderung der Linienführung mittelfristig 
erhalten und in ihrer Bedeutung gestärkt werden kann, insbesondere auf dem 
mittleren Abschnitt zwischen Arzheim und Arenberg, außer der unter c) skizzier-
ten Lösung etwa durch 

o Wegfall des Abschnittes Asterstein – Arzheim, dafür Verlängerung um 
den Abschnitt von Haltestelle Niederberg Kaserne bis Festung/Seilbahn 
(Eingang Festung) mit Verknüpfung zur Linie 9/19 an den Haltestellen 
Niederberg Friesenstraße oder Kaserne 
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o Erweiterung der Linienführung auf die Abschnitte Horchheimer Höhe – 
Asterstein und Niederberg Kaserne – Festung/Seilbahn (durchgehende 
Linienführung); Prüfung der möglichen Auswirkungen auf die Linie 26 

o Verknüpfung der Minibus-Linien 29 und 166 (Kreis MYK) zu einer durch-
gehenden Stadt-Umland-Linie über Urbar bis/ab Vallendar Bahnhof 

o Zusammenlegung der Minibus-Linien 26 und 29 zu einer durchgehenden 
Linie mit 2 Bussen zwischen Horchheimer Höhe und Niederberg (Festung) 
über Ehrenbreitstein. 

Die Umsetzung des ersten Ausbauschrittes kann bis Ende 2026 erfolgen. Der zweite Aus-

bauschritt ist für Ende 2030 vorgesehen. Je nach Entwicklung der Wohnsituation dort 

wäre ggf. ein Vorziehen auf Ende 2028 denkbar. 

Die im Rahmen der zur verbesserten Anbindung der Ellinger Höhe und der Festung Eh-

renbreitstein skizzierten Varianten im Busbereich belassen volle Flexibilität hinsichtlich 

langfristiger Entwicklungsperspektiven bei einer evtl. Weiterentwicklung der Seilbahn 

über den Rhein oder des Festungsaufzugs. 

Für die Prüfaufträge zur Erweiterung bzw. Veränderung ist jeweils zu betrachten 

• unter welchen Bedingungen die geänderte Linienführung möglich ist, 

• welche Auswirkungen auf die Fahrtzeiten zu erwarten sind, 

• welche Änderungen sich bei den anzufahrenden Haltestellen ergeben, 

• wie sich die Kosten – je nach Variante – gegenüber dem Bestand verändern, 

• welche Änderung bei der Nutzung der Linie jeweils zu erwarten sind. 

5.5.4 Fertigstellung Baumaßnahme Pfaffendorfer Brücke 

Im Jahr 2025 Teile konnten Maßnahmen im Bereich Pfaffendorf (Südrampe, Kreisver-

kehrsplatz und Neubau Bushaltestelle Seifenbachstraße) fertiggestellt werden. Auf-

grund mehrerer den Bauzeitplan beeinflussender Ereignisse und Vorgaben wird sich das 

ursprünglich kommunizierte Bauende in 2028 um vsl. ein halbes Jahr auf das Jahr 2029 

verschieben.  

Die spätere Fertigstellung der Pfaffendorfer Brücke wird auch zeitliche Auswirkungen 

auf damit verbundene Maßnahmen im ÖPNV haben. So wird die derzeit in Fahrtrichtung 

stadteinwärts über den  Teichert umgeleitete Linie 6 wieder über den „kurzen Weg“, die 

Rampe Brückenstraße, in das Stadtzentrum verkehren, außerdem die Linie 10 gemäß 

dem ursprünglichen ÖPNV-Konzept in beiden Richtungen über Pfaffendorf „Untere 

Rampe“ geführt werden  (vgl. Kap. 5.2, Festlegung 25 c) und d)).  

Es eröffnen sich danach aber auch neue Optionen für die Betriebsabwicklung und Lini-

enverknüpfung im ÖPNV insbesondere im Bereich Pfaffendorf, die es zu prüfen gilt.  

Festlegung 32: Prüfauftrag ÖPNV-Verbindung rechtsrheinisch 

a) Linien 6 und 10: Nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen im Umfeld des rechts-
rheinischen Brückenkopfes der Pfaffendorfer Brücke ist zu prüfen, ob der neue 
Kreisverkehr an der Emser Straße (Höhe Haltestelle Seifenbachstraße) dazu ge-
nutzt werden kann, um an der Haltestelle Seifenbachstraße einen regelmäßigen 
und verlässlichen Anschluss zwischen den Linien 6 aus/in Richtung Horchheimer 
Höhe und der Linie 10 in/aus Richtung Arzheim (in beiden Fahrtrichtungen) zu er-
möglichen. 

b) Für die rechte Rheinseite sind grundsätzlich Möglichkeiten zur Stärkung tangenti-
aler Verkehrsbeziehungen (als abgestimmte Umsteigeverbindungen oder als Di-
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Inbetriebnahme der neu ausgeschriebenen Busleistungen des Linienbündels Lahnstein 

wurde die Bedienung des Linienabschnitts in die Altstadt über das Deutsche Eck und die 

Talstation der Seilbahn aus dem koveb-Netz in das Lahnsteiner Netz eingegliedert. Da-

mit konnten betriebliche wie wirtschaftliche Synergien genutzt werden, denn sowohl 

bei der Frage passender Wende- und Aufenthaltsmöglichkeit am Zentralplatz von Bus-

sen aus und in Richtung Lahnstein als auch mit der Möglichkeit produktiver Nutzung 

auftretender Standzeiten bei den Fahrzeugen bis zur jeweils nächsten Abfahrt anstelle 

eines zusätzlichen, durch die Stadt Koblenz zu finanzierenden Busverkehrs in die Alt-

stadt, konnte – auch bei geäußerten Vorbehalten – eine insgesamt pragmatische Lösung 

gefunden werden. Gleichzeitig wurde die Zahl der Busverbindungen von und zum Deut-

schen Eck erhöht und die Kapazität durch vermehrten Einsatz von Gelenkbussen gestei-

gert. Da die Linie in jedem Fall als „Linie 1“ Bestand haben sollte, wurde die Nummer 

sodann entsprechend im Linienbündel Lahnstein weitergenutzt. 

Mit Blick auf die nächste Vertragsperiode nach Dezember 2030 soll rechtzeitig geprüft 

werden, in welcher Vertrags- und Netzkonstellation eine Weiterentwicklung dieser für 

die Bewohnerinnen und Bewohner der Koblenzer Altstadt, aber auch dem Stadtmarke-

ting und dem Tourismus bedeutenden Linie möglich und realistisch ist. Dabei spielen für 

die Stadt Koblenz die stärkere Integration hinsichtlich Angebot und Kommunikation des 

Stadtverkehrs Koblenz, ebenso wie Publikumsattraktionen (z. B. Seilbahn über den 

Rhein) oder Veranstaltungen am Deutschen Eck, aber gleichermaßen auch die finanziel-

len Voraussetzungen und Spielräume im Hinblick auf eine dauerhafte Integration in das 

städtische Linienbündel eine Rolle. 

Festlegung 35: Prüfauftrag ÖPNV-Entwicklung in der Altstadt 

a) Für die künftige Vergabe des Linienbündels Stadtverkehr Koblenz zum Dezember 
2030 sind Voraussetzungen sowie Vor- und Nachteile der Neuauflage einer in das 
Stadtverkehrsnetz integrierten Linie zwischen (z. B.) Hauptbahnhof und der Alt-
stadt mit Deutschem Eck und Seilbahn zu prüfen (Arbeitstitel: „Linie 1 neu“). 

b) Für die Linien in und aus Richtung Lahnstein bzw. Braubach sind Perspektiven ei-
ner sinnvollen (alternativen) Weiterführung über die Haltestelle Zentralplatz/Fo-
rum hinaus zu entwickeln, zumindest zu einem geeigneten Endpunkt (inkl. Wen-
demöglichkeit und Pausenplätzen für das Fahrpersonal). 

c) Die Vorbereitung soll nach Benennung grundlegender Ziele und Erwartungen sei-
tens der Stadt Koblenz frühzeitig in enger Abstimmung mit dem Rhein-Lahn-Kreis 
als Aufgabenträger des Linienbündels Lahnstein sowie dem VRM sowie ggf. wei-
teren Stellen erfolgen – mit Blick auf eine Lösung zur Realisierung ab Ende 2030. 

d) Im Detail – ggf. auch zur früheren Realisierung – ist eine Führung der Linie 1/11 
über die Haltestelle „Bahnhof Stadtmitte/Löhr-Center“ zu prüfen, um diese für die 
Bevölkerung in der Altstadt bedeutende innerstädtische Direktverbindung (Löhr-
Center, Regionalbahnhof etc.) wieder anbieten zu können. 

e) Zur Aufwertung der Endhaltestelle „Deutsches Eck/Seilbahn“ inkl. Errichtung ei-
nes Fahrgastunterstandes sind die baulichen Gegebenheiten sowie die Möglich-
keiten zeitlicher Priorisierung dieser Maßnahme durch die koveb zu prüfen. 

Die Prüfung und Diskussion möglicher Strategien und konkreter Konzepte zur Weiter-

entwicklung der ÖPNV-Anbindung der Koblenzer Altstadt soll im Vorfeld weitergehen-

der Entscheidungen seitens der Stadt Koblenz in enger Abstimmung v. a. mit dem Rhein-

Lahn-Kreis und dem VRM erfolgen. 
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die gültigen Grenzwerte in Koblenz aktuell noch deutlich unterschritten werden können, 

werden die künftigen Grenzwerte auf die Hälfte des bestehenden Niveaus abgesenkt.  

Da bereits in der Vergangenheit deutlich zu erkennen war, welchen Einfluss eine sau-

bere Busflotte auf die Schadstoffkonzentration hat, ist es auch aus der „Koblenzer Per-

spektive“ dringend geboten, auch künftig sehr viel Wert auf die Beschaffung emissions-

armer bzw. emissionsfreier Fahrzeuge zu legen. 

5.5.10 Mittel- bis langfristige Liniennetzentwicklung nach 2030 

Der vorliegende Nahverkehrsplan setzt Ziele und Rahmenbedingungen zunächst für den 

Zeitraum 2025-2030 in konkrete Maßnahmen um. Gleichzeitig sind jedoch bereits in die-

sem Zeitraum bzw. „ab sofort“ die wesentlichen Aufgaben anzugehen, die nächste Ver-

tragsperiode ab Ende 2030 und die Ausgestaltung des damit verbundenen ÖPNV-Ange-

bots für die dann folgenden 10 bis 15 Jahren strategisch und strukturell vorzubereiten.  

Dies betrifft zum einen konkret die Prüfung der noch offenen, bisher nicht umgesetzten 

Handlungsempfehlungen für den ÖPNV aus dem Verkehrsentwicklungsplan. Zum ande-

ren geht es grundsätzlich um die zukünftige Entwicklung des ÖPNV in und um Koblenz 

unter der übergeordneten Zielsetzung der Branche, den gesamten ÖPNV „digitaler, ef-

fizienter, emissionsfrei und leistungsfähiger“109 zu machen. Das bedeutet, mittels um-

fassender Modernisierung einen zuverlässigen, sicheren und bezahlbaren Öffentlichen 

Verkehr für die Menschen auch in Zukunft sicherzustellen und dabei sowohl die beste-

hende (zum Teil schwierige) Situation des ÖPNV als auch künftige zu erwartende (und 

evtl. auch unerwartete) Herausforderungen letztlich zu bewältigen. 

Festlegung 38: Prüfauftrag Angebotsentwicklung ÖPNV in Koblenz 

a) Unter Berücksichtigung der Handlungsempfehlungen des Verkehrsentwicklungs-
plans Koblenz 2030 ist zu prüfen, inwieweit durch die Schaffung neuer oder Erwei-
terung bestehender tangentialer Busverbindungen zwischen den Stadtteilen au-
ßerhalb des Innenstadtzentrums nicht nur neue Direktverbindungen für die Be-
völkerung geschaffen werden können, sondern auch ein mittel- bis langfristiges 
Anwachsens des Kapazitätsbedarfs auf einigen Zentrums-orientieren Hauptlinien 
gebremst werden kann, da bisherige Umsteigeverbindungen über das Stadtzent-
rum künftig auf direkten tangentialen Verbindungen erfolgen können, die somit 
eine entlastende Wirkung aus die Hauptlinien hätten. Dies betrifft z. B. die Ver-
bindungen Neuendorf – Lützel – Metternich (linke Rhein- und Moselseite) oder 
Karthause – Horchheim (Südtangente). 

b) Auf Basis langfristiger Ziele, insbesondere betreffend den Klimaschutz in überge-
ordnetem Zusammenhang, aber auch im Hinblick auf die Koblenzer Stadtentwick-
lung und die gesellschaftlichen Perspektiven in der Stadt sowie unter Berücksich-
tigung der durch die gesamte Branche des öffentlichen Verkehrs zu bewältigen-
den Transformationsaufgaben innerhalb der kommenden 10 bis 15 Jahre sind ent-
sprechende Strategien und Maßnahmen zu entwickeln, zu diskutieren und zu kon-
kretisieren zur mittelfristigen, schrittweisen Umsetzung in den Jahren ab Ende 
2030. Diese sollen im Rahmen der nächsten Fortschreibung des NVP zur Beratung 
und Beschlussfassung vorliegen. 

                                                                 

109 Vgl. „Das Deutschlandangebot – Transformationsfahrplan für modernen, effizienten und leis-

tungsstarken ÖPNV für alle überall“ Kurzfassung des Gutachtens über die Finanzierung der Leis-

tungskosten im deutschen ÖPNV 2024-2040, VDV 2025, unter: https://www.vdv.de/kurzfassung-

vdv-gutachten-zur-finanzierung-der-leistungskosten-im-oepnv-2024-2040.pdfx (abgerufen im 

September 2025) 
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